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Notdienste

1. Ärztlicher Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der Ver-

bandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Telefon: 116 117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, alarmie-
ren Sie bitte den Rettungsdienst unter 112.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für 
Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpra-
xen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Tel. 0651/2082244
Da nicht rund um die Uhr ein Arzt anwesend ist, bitten wir vorab 
um telefonische Voranmeldung, damit für Sie unnötige Wartezei-
ten vermieden werden können.
Nordallee 1, 54292 Trier
Mo. 19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Di. 19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr. 16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet vom Vortag 18:00 Uhr bis nach 
dem Feiertag 07:00 Uhr

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:

5.1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Chirurgie und Innere 0651/208-0
Schlaganfall 0651/208-2535

5.2 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0

5.3 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord
(ehem. Elisabethkrankenhaus)
Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst) ������������������������������������������������������Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken
(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 
Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 

Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Hilfezentren
8.1 Pflegestützpunkt in der Verbandsgemeinde Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke, behinderte und pflegebe-
dürftige Menschen und ihre Angehörigen
Inge Suska de Sanchez�������������������������06502-99 78 6 01
inge.suska-de-sanchez@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Hiltrud Thommes������������������������������������06502-99 78 6 02
hiltrud.thommes@pflegestuetzpunkte-rlp.de

8.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
(Frau Falk) ��������������������������������������������� Tel. 06502/93570

8.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 
Schönfelder Hofes, Schweich
(Herr Rohr) ������������������������������������������ Tel. 06502/995006

9. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Europa-Allee 
24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Schweich)

10. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Europa-
Allee 24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Sch-
weich)

11. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier
Entstörungsnummer: 0800 - 717-2599

12. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH����������������������Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr)�����������������������Tel. 0651/82496-0

Polizei
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 110
Polizei Schweich�������������������������������������������������Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich����������������������������������Tel. 06502/91650

Notrufeh
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Ehrungen und 
Beförderungen bei der 
Freiwilligen Feuerwehr 

Bekond 
 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr 
Bekond und der Freiwilligen Feuerwehr Bekond wurden am Sonntag, dem 18.Juni 2023, die 
Ernennung zum stellvertretenden Wehrführer von Christian Bender sowie Beförderungen 
und Ehrungen durchgeführt. 
 
Die Wahl zum stellvertretenden Wehrführer fand bereits am 7. Juni 2021 statt, Christian 
Bender wurde jedoch aufgrund eines fehlenden Führungslehrgangs vorerst kommissarisch 
in das Amt bestellt. 
Den fehlenden Führungslehrgang hat er im letzten Jahr erfolgreich absolviert und somit 
konnte er nun zum stellvertretenden Wehrführer ernannt werden. 
Darüber hinaus wurde er zum Brandmeister befördert. 
 
Benedikt Roth wurde nach erfolgreich absolviertem Truppmann Teil 2 Lehrgang zum 
Feuerwehrmann befördert und zum Dienst in der Feuerwehr verpflichtet. 
 
Wehrführer Christian Eckel verlas die Beförderungs- und Ehrungsurkunden und dankte den 
Kameradinnen und Kameraden für ihre Leistungsbereitschaft und ihr großes Engagement 
in der Feuerwehr. Den Dankesworten schloss sich der stellvertretende Wehrführer Christian 
Bender an. 
 
Geehrt wurden 
 
für 15-jährige aktive Tätigkeit im Feuerwehrdienst: Patrick Ludwig, Cindy Schätter und Julian 
Schmitz 
 
für 25-jährige aktive Tätigkeit im Feuerwehrdienst: Eduard Zehner 
 

 
(v.l.n.r: Wehrführer Christian Eckel und die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bekond, 
jeweils mit Urkunde in der Hand: Benedikt Roth, Julian Schmitz, stellvertretender Wehrführer Christian Bender) 
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Liebe Freunde der 
Grundschule Am  
Föhrenbach (Bürger, 
Ehemalige, an der 
Schule Interessierte),

wir freuen uns, als 
Schulgemeinschaft 
mit Ihnen gemeinsam 
unser Schulfest zu fei-
ern. 

Da wir als nachhaltige 
Schule auch Müll ver-
meiden möchten, bit-
ten wir Sie, wiederver-
wendbares Geschirr 
und Besteck von zu-
hause mitzubringen. 
Essen und Getränke 
können zu familien-
freundlichen Preisen 
mittels Bons erworben 
werden, die Sie dann 
an der Bon-Kasse er-
halten.

Die Schulgemein-
schaft der Grundschu-

le Am Föhrenbach
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Am 17.06. und 18.06.2023 feierte der MGV 1893 Leiwen e. V. sein Jubiläum im Forum 
Livia mit vielen befreundeten Gesangvereinen und der Winzertanzgruppe Leiwen.           
Er gehört mit zu den ältesten Gesangvereinen im Kreis Trier-Saarburg. Bürgermeisterin 
Christiane Horsch gratulierte dem Verein zu diesem besonderen Jubiläum. 

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden langjährige Mitglieder von Herrn Klaus Wagner, 
Kreis-Chorverband Trier-Saarburg für ihre langjährige Singtätigkeit mit Ehrennadeln des 
Chorverbands Rheinland-Pfalz geehrt.  Ausgezeichnet wurden Peter Schmitt für 25 Jahre, 
Stephan Schlöder für 40 Jahre, Norbert Wagner und Alfons Lentes für 50 Jahre und Her-
bert Müller für unglaubliche 70 Jahre Singtätigkeit. Gleichzeitig wurde Herbert Müller 
zum Ehrenvorsitzenden und Adolf Hoffmann zum Ehrenmitglied ernannt.   

Der Vereinsvorsitzende Christian Scholtes wurde für sein außerordentliches ehrenamtli-
ches Engagement für den MGV Leiwen mit einer Gesangseinlage besonders geehrt.  

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
130 Jahre - Männergesangverein 1893 Leiwen e. V.  
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Über uns: 
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Impressum
Amtsblatt und Mitteilungen für die Verbandsgemeinde Schweich an der Roemischen Weinstrasse für  
die Stadt Schweich und die Ortsgemeinden Bekond, Detzem, Ensch, Fell, Föhren, Kenn, Klüsserath,  
Köwerich, Leiwen, Longen, Longuich, Mehring, Naurath/Eifel, Pölich, Riol, Schleich, Thörnich, Tritten-
heim und Kreisnachrichten - Mitteilungen, Informationen und amtliche Bekanntmachungen der Kreis- 
verwaltung Trier-Saarburg

Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil:
Wolfgang Deutsch, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Tel. 06502/4070, Fax 06502/407180

Herausgeber der Kreisnachrichten: Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 54290 Trier, Tel. 0651/7150

Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, 54343 Föhren, Europaallee 2,
Tel. 06502/9147-0, Telefax 06502/9147-250, Internet: www.wittich.de
Postanschrift: 54343 Föhren, Postfach 1154
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Einladung: Happy Birthday!
Die Kita „Sonnenblume“ wird 30 Jahre alt!

Ich kenne ein Haus, da schauen seit 30 Jahren viele Kinder raus!
Jetzt laden wir zum großen Feste, alle kleinen und auch großen Gäste!

Zu unserem 30-jährigen Jubiläumsfest möchten wir Sie alle ganz herzlich einladen:
Am Samstag, den 8. Juli 2023 von 13.30 Uhr - 18.00 Uhr in die Kita „Sonnenblume“ 
Schulstr. 4 54340 Bekond

Das erwartet Sie:
- Fotogalerie über 30 Jahre KiTa „Sonnenblume“
- Kinderschminken
- Spielstände
- Eiswagen Salva‘s „Flotte Kugel“ von 14:30 Uhr - 16:30 Uhr
- Popcornmaschine
- Der Zauberer Florian Herz von 16:45 Uhr - 17:45 Uhr

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Neben Würstchen und Bröt-
chen, werden auch wieder viele selbstgebackene Kuchen und Torten angeboten.

Wir freuen uns, viele (ehemalige) Kinder und Familien, Kolleginnen, Nachbarn und alle 
Interessierte zum Mitfeiern bei uns begrüßen zu dürfen.

Wir bitten um Verständnis, wenn es im Bereich der Schulstraße zu Verkehrsbehinderung 
kommen sollte und bitten Sie diese zu umfahren.

Das Kita-Team Der Träger Der Elternausschuss

Kuchenspenden werden mit Freude entgegengenommen!
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Ohne Anmeldung & kostenfrei.
Kommt einfach vorbei!

 
Helmpflicht!

BMX, Roller und Helme können vor Ort ausgeliehen werden.

www.jugendzentrum-schweich.de

in Schweich

Dienstag, 25.07.  12 - 18 Uhr

Mittwoch, 26.07.  12 - 18 Uhr

Donnerstag, 27.07.  16 - 21 Uhr

Donnerstag ab 14 J.

Oh

ll
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Ihre Feuerwehr 
informiert 

 

Vermeintlich umgefallene Leitkegel in der Natur 
 

Bitte die Lage nicht verändern! 
Warum? 

Das erklären wir hier! 

 
Sollte man in der Natur an einer Weggabelung oder einer Kreuzung im Wald oder auf 
Feldwegen einen umgefallenen Leitkegel sehen, diesen bitte so liegen lassen und 
nicht wieder aufstellen. 
 
Denn: Dieser Leitkegel ist nicht umgefallen, sondern dient als Wegweiser für 
nachrückende Einsatzkräfte! 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 

Ihre Feuerwehren der Verbandsgemeinde Schweich 
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Erreichbarkeit Verwaltung 
 
 
 
Die Verwaltung ist wie folgt erreichbar (außer Sozialverwaltung): 
 
Tel. 06502/407 0; E-Mail: info@schweich.de 
 
Dienstzeiten: 
Montag bis Freitag:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag bis Mittwoch: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag:   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
 
Terminvereinbarung Bürgerbüro: 
online:  termine.schweich.de 
telefonisch:  Tel. 06502/407 222 
E-Mail:  buergerbuero@schweich.de 
 
Für den Besuch im Bürgerbüro wird eine Terminvereinbarung empfohlen, da ansonsten 
längere Wartezeiten nicht ausgeschlossen sind. 
 
Persönliche Vorsprachen im Standesamt sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich: 
Tel. 06502/407 208; E-Mail: neri.a@schweich.de 
 
Die Sozialverwaltung ist wie folgt erreichbar:
Tel. 06502/407 0; E-Mail: sozialamt@schweich.de 
 
Dienstzeiten: 
Mo., Di., Do., Fr.:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch:   geschlossen 
Donnerstag:   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Die Dienstleistungen unseres Hauses und die zugehörigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind 
auf der Internetseite www.schweich.de 
ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Bürgerinfoportal 
 
Hinweis: 
In der Verwaltung (Brückenstraße 26, 54338 Schweich) steht Ihnen nach Terminvereinbarung 
- auch für alle Außenstellen - ein barrierefreies Beratungsbüro im Erdgeschoss zur Verfügung. 
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Stellenangebote

 

 
 

Ortsgemeinde Köwerich 
 
 
 
 
Die Ortsgemeinde Köwerich sucht zum 01.09.2023 für die Kindertagesstätte 
Köwerich-Ensch  
 

zwei staatlich anerkannte Erzieher/innen (m/w/d) 
(oder gleichwertige Qualifikation) 

 

in Teilzeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 29,25 Stunden und 19,5 
Stunden. 
 
Die Kindertagesstätte Köwerich-Ensch bietet ein Erziehungs- und Bildungsangebot für 
40 Kinder ab dem ersten Lebensjahr. 
Wir arbeiten im offenen Konzept mit Funktionsräumen und einer Nestgruppe. 
Unsere kleine Einrichtung bietet viel Gestaltungsspielraum, in der Sie sich beruflich 
weiterentwickeln können. Sie arbeiten eigenverantwortlich in der Gruppe und 
unterstützen bei der Weiterentwicklung unserer modernen pädagogischen 
Konzeption. 
 
Wenn Engagement, Teamfähigkeit sowie Freude an der Arbeit mit Kindern Sie 
auszeichnet, dann freuen wir uns darauf Sie kennenzulernen. 
 
Das unbefristete Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 02.07.2023 an die 
 

Ortsgemeinde Köwerich 
Herrn Ortsbürgermeister Elmar Schlöder 

Moselbahnstraße 15, 54340 Köwerich 
oder per Email an buergermeister@koewerich.de 

 
 
 
Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere 
Dateiformate werden nicht akzeptiert.  
Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Wir bitten daher 
von der Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 
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Ortsgemeinde Longen 

 
 
Die Ortsgemeinde Longen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

eine/n Gemeindearbeiter/in (m/w/d) in Teilzeit 
 

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnittlich 3 bis 4 Stunden. 
 
Die Arbeitszeit richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und gemeindlichen Plätze 
 Pflege und Unterhaltung der Straßen und Wege 

 
Wir erwarten: 
 einsatzfreudiges, selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten 
 Flexibilität 
 Zuverlässigkeit  

 
Das Arbeitsverhältnis soll als geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) vereinbart 
werden. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 09.07.2023 an die 
 

Ortsgemeinde Longen 
Herrn Ortsbürgermeister Stefan Egner 

In der Rhei 3 
54338 Longen 

 
E-Mail: buergermeister@longen.de 
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Ortsgemeinde Kenn 

 
 
 
Die Ortsgemeinde Kenn sucht für das Schuljahr 2023/2024 (Schulbeginn 04.09.2023) 
für das Betreuungsangebot an der Grundschule Kenn 
 

zwei Betreuungskräfte (m/w/d). 
 

Die Betreuung an der Grundschule Kenn findet im Schuljahr 2023/2024 von Montag bis 
Freitag von 12:00 Uhr 16:00 Uhr statt. Sie geben das Mittagessen aus und betreuen eine 
Gruppe mit max. 20 Schülerinnen und Schülern. 
 
Der Dienstplan sieht folgende Arbeitstage und zeiten vor: 
Montag bis Mittwoch: 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
Dienstag: 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Wir erwarten Erfahrung in der Kinderbetreuung und eine enge Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung sowie im Team der Betreuung. 
 
Das Arbeitsverhältnis, das als geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) vereinbart 
werden soll, bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-V). 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 09.07.2023 an die  
 

Ortsgemeinde Kenn 
Herrn Erster Beigeordneter Bernd Kettermann 

Bahnhofstraße 28, 54344 Kenn 
 

oder per E-Mail an 
buergermeister@kenn.de 

 
Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu 
übersenden. Andere Dateiformate werden nicht akzeptiert. 
 

Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Wir bitten 
daher von der Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 
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Verbandsgemeinde Schweich 
an der Römischen Weinstraße 

 
Die Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße sucht für das Schuljahr 
2023/2024 (Schulbeginn 04.09.2023) für die Grundschule Fell 

 

eine Betreuungskraft (m/w/d). 
 

Das Betreuungsangebot an der Grundschule Fell findet im Schuljahr 2023/2024 von Montag bis 
Freitag von 11:45 Uhr bis 16:00 Uhr statt.  
 
Sie arbeiten am Dienstag und Mittwoch von 11:45 bis 14:00 Uhr gemeinsam mit einer weiteren 
Betreuungskraft. Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Essenausgabe.  
 
Wir erwarten Erfahrung in der Kinderbetreuung und eine enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
sowie im Team der Betreuung. 
 
Das Arbeitsverhältnis, das als geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) vereinbart werden soll, 
bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-V). 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 09.07.2023 an die 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
an der Römischen Weinstraße 

Fachbereich 1/Personal 
Brückenstraße 26, 54338 Schweich 

 

oder per E-Mail an 
bewerbung@schweich.de 

 
Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere 
Dateiformate werden nicht akzeptiert. 
 
 

Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Wir bitten daher von 
der Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 
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Verbandsgemeinde Schweich 
an der Römischen Weinstraße 

 
Die Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße sucht für das Schuljahr 
2023/2024 (Schulbeginn 04.09.2023) für die Grundschule Longuich 

 

Betreuungskräfte (m/w/d). 
 

Das Betreuungsangebot an der Grundschule Longuich findet im Schuljahr 2023/2024 von Montag 
bis Freitag von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.  
 
Sie arbeiten am Montag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr und/oder am Freitag von 12:00 Uhr bis 16:00 
Uhr mit weiteren Betreuungskräften. Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Essenausgabe. 
 
Wir erwarten Erfahrung in der Kinderbetreuung und eine enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
sowie im Team der Betreuung. 
 
Das Arbeitsverhältnis, das als geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) vereinbart werden soll, 
bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-V). 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 09.07.2023 an die 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
an der Römischen Weinstraße 

Fachbereich 1/Personal 
Brückenstraße 26, 54338 Schweich 

 

oder per E-Mail an 
bewerbung@schweich.de 

 
Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere 
Dateiformate werden nicht akzeptiert. 
 
 

Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Wir bitten daher von 
der Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 
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Bekanntmachung
Am Donnerstag, 29.06.2023 findet um 18:00 Uhr im Konferenz-
raum des Zweckverbandes IRT, Europa-Allee 1 in Föhren eine 
Sitzung des Werkausschusses der VG Schweich statt.
Tagesordnung
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Vorberatung zu Baumaßnahmen

2.1. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Köwerich, 
Beethovenstraße

2.2. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Schweich, 
Mathenstraße

2.3. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Detzem, 
Thörnicher Straße

2.4. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Mehring, 
Im Blumengarten

2.5. Wasserversorgung und Abwasserbeseitung Issel, Ge-
werbegebiet Am Bahndamm

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Verbandsgemeinde

Nachruf

Mit großer Betroffenheit hat uns die Nachricht erfüllt, dass

Frau Maria Müller geb. Sailler

ehemalige Weinkönigin der Römischen Weinstraße

viel zu früh im Alter von 35 Jahren verstorben ist.

Maria Müller war seit 2014 bis zur aktuellen Legislaturperiode Mitglied des Ausschusses für Kultur, Touris-

mus und Wirtschaft der Ortsgemeinde Pölich.

In der Amtszeit 2009/2010 repräsentierte Maria charmant und immer mit einem fröhlichen Lächeln im Ge-

sicht die Verbandsgemeinde Schweich als unsere Weinkönigin der Römischen Weinstraße. Darüber hinaus 

hat sie auch als Moselweinprinzessin für unsere Moselregion geworben.

Durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit hat sich Maria große Verdienste um das Wohl der Ortsgemeinde Pölich 

und der Verbandsgemeinde Schweich erworben.

Wir danken ihr für die geleistete Arbeit und ihr großes Engagement und werden ihr ein ehrendes Andenken 

bewahren.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt ihrem Ehemann, ihrem Sohn und ihrer Familie.

Ortsgemeinde Pölich
Wolfgang Eid

Ortsbürgermeister

Verbandsgemeinde Schweich
an der Römischen Weinstraße

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Verein Römische Weinstraße e.V.

Sven Thiesen

Geschäftsführer

3. Vergaben

3.1. Anschaffung eines Elektro-Kastenwagen
3.2. Innensanierung alter Kanäle in verschiedenen Ortslagen
3.3. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Fell, Auf 

der Acht (3. BA)
3.4. Volumenvergrößerung Regenüberlaufbecken Regenklär-

anlage Schweich
3.5. Photovoltaikanlage Kläranlage Leiwen
3.6. Erneuerung Wärmetechnik Kläranlage Leiwen

4. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Verschiedenes

Schweich, 13.06.2023

Christiane Horsch, Bürgermeisterin



Schweich	 - 20 -	 Ausgabe 25/2023

E-Mail Adresse kostenfrei veröffentlichen. Interessenten können 
sich dann direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei 
aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht.
Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bitten 
wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 06502/407-111 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:......................................................................................

Wohnort:...................................................................................

Telefon:.....................................................................................

E-Mail:......................................................................................
Kurze Beschreibung des kostenlos  

abzugebenden Gegenstandes:
.................................................................................................
.................................................................................................
Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Detzem
Unsere nächste Übung findet am Samstag, den 24.06.2023 um 
19:00 Uhr statt. Um vollzähliges und pünktliches erscheinen wird 
gebeten.

Freiwillige Feuerwehr Longuich
Am Sonntag, dem 25.06.2022 findet um 10.00 Uhr die nächste 
Übung für die eingeteilten Bootsführer und Maschinisten statt. Wir 
bitten um pünktliches und vollständiges Erscheinen.

Freiwillige Feuerwehr Schweich
Am Montag, 26.06.2023 findet um 19:30 Uhr unser nächster Tech-
nischer Dienst / Überprüfung der Geräte statt.

Mitteilungen der Römischen Weinstraße

Öffnungszeiten Tourist-Information  
Römische Weinstraße Schweich

Wir sind für Sie da:
01.05. - 31.10.

Montag - Freitag
09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr

01.11. - 30.04.
Montag - Freitag
09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Telefon: 06502-93380

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse der Römischen 
Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahr-
gemeinschaft oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
kostenlos im Amtsblatt unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröf-
fentlichen. Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umwelt-
schutz sowie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens 
zu leisten und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen 
regen Zuspruch findet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Tel.: 06502/407-111.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. Zur Vermeidung unnötiger 
Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb 
die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen 
Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse im 
Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer bzw. 

Standesamt Schweich 
 an der Römischen Weinstraße

Trauungstermine  
an Samstagen 2023

Das Standesamt Schweich bietet 
zusätzlich zu den regulären Trau-
terminen (Montag bis Freitag zu 
den Öffnungszeiten der Verwaltung) 
in diesem Jahr noch an folgenden 
Samstagen Trauungstermine an:
15. Juli 2023 (ehem Synagoge)

23. September 2023 (ehem. Synagoge)
11. November 2023 (Trauraum)
02. Dezember 2023 (Trauraum)
Die Trauungen finden an den Samstagen jeweils vor-
mittags wie oben angegeben oder nach vorheriger ver-
traglicher Vereinbarung in einer anderen Außenstelle 
statt. Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Termin-
wünsche bezüglich Samstagstrauungen keine Berücksich-
tigung finden.
Nähere Informationen über das Anmeldeverfahren zur 
Eheschließung und die beizubringenden Unterlagen sowie 
die standesamtlichen Gebühren erhalten Sie beim Stan-
desamt unter der Telefon-Nr. 06502/407-208 (Frau Neri) 
oder 06502/407-209 (Frau Zell), E-Mail neri.a@schweich.de

Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung:
Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Mo. - Mi. 14:00 - 16:00 Uhr
Do. 14:00 - 18:00 Uhr

Schweich, 19.06.2023
Standesamt Schweich

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.
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Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße vom 23.06.-02.07.2023

Datum
von/bis

Gemeinde Veranstaltung Veranstalter
Veranstaltungsort

23.06.-02.07.2023 Klüsserath Krippenmuseum geöffnet Samstag und Sonntag 14.00 - 18.00 Uhr, Haus 
der Krippen - Domus Praesepiorum, Hauptstraße 
83, Tel. (06507) 93 92 04, E-Mail: info@krippen-
museum.info

23.06.-02.07.2023 Schweich Es wird Wasser auf die Mühl‘ ge-
kehrt – Bei der Besichtigung und 
fachkundigen Führung illustriert die 
Inbetriebnahme der Wassermühle 
den Mülleralltag vergangener Tage. 
Außerdem sind Führungen ganz-
jährig jederzeit nach Vereinbarung 
möglich.

Jeden Sonntag und Feiertag geöffnet von 14.00 
bis 18.00 Uhr – Einlass bis 17.00 Uhr. Technik-
museum und Kulturdenkmal „Molitorsmühle“ am 
Föhrenbach, weitere Infos: www.molitorsmuehle.
de, Anfragen an: info@molitorsmuehle.de oder 
Tel.: 06502-1336

23.06.-02.07.2023 Klüsserath Monika`s Straußwirtschaft Mittelstr. 101, Tel: 06507-4437; geöffnet: Montag, 
Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 
17.30 Uhr – 21.00 Uhr und Sonntag und Feiertag
von 11.30 Uhr - 14.00 Uhr sowie 17.30 Uhr -21.00 
Uhr geöffnet.

23.06.-02.07.2023 Detzem Straußwirtschaft im Weingut Thul 
geöffnet

Mo., Di., Do., Fr., Sa. ab 16:30 Uhr, Sonntag ab 
15 Uhr, Mittwoch Ruhetag, Weingut Jörg Thul, 
Neustr. 17, Tel: 06507 993077

23.-26.06.2023 Pölich Straußwirtschaft Weinstube Schö-
mann

Donnerstag/Freitag ab 17.00 Uhr, Samstag, Sonn-
tag/Feiertag ab 16.00 Uhr, Hauptstr. 4

23.06.-02.07.2023 Mehring Vinothek geöffnet Samstag und Sonntag ab 16.00 Uhr geöffnet, 
Weingut Kühner-Adams, Vinothek am Flusskilo-
meter 174, Mehring Ortsteil Lörsch, Tel: 06502- 
20617

23.06.2023 Riol Wein- und Informationsstand am 
Moselufer-Rioler Auszeit

Mittwoch und Donnerstag 11.00 – 19.00 Uhr, Frei-
tag 11.00 – 22.00 Uhr

23.06.2023 Schweich Straußwirtschaft im Weingut Günter 
Gindorf geöffnet

Beginn: 17.00 Uhr, Richtstr. 48a

23.-25.06.2023 Leiwen Weingarten Moselliebe geöffnet Beginn: 12.00 Uhr, Leiwen Zummet

23.06.2023 Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine 
inkl. Brot und Mineralwasser; An-
meldung bis 19:00 Uhr freitags unter 
06502-8467

Familienweingut Marmann-Schneider; Cornelius-
pforte 63; Beginn: 20:00 Uhr; Kosten: 8,00 € pro 
Person

24.-25.06.2023 Riol Wein- und Informationsstand am 
Moselufer geöffnet

Beginn: 11.00 Uhr, Sportverein Riol

24.06.2023 Bekond 30jähriges Jubiläum Kita „Sonnen-
blume“

Bürgerhaus Bekond

24.-25.06.2023 Longuich Offene Kirche Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche; Ab Os-
tern jeden Samstag, Sonntag und Feiertag öffnet 
die Pfarrkirche St. Laurentius in Longuich von 
16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten und lädt zur Be-
sichtigung ein.

24.06.2023 Schweich Geführte Wein-Wanderung Beginn: 14.30 Uhr, Weingut Günter Gindorf, 
Richtstr. 48a, Tel: 06502-7933

24.06.2023 Riol Wildkräuterwanderung mit Alpakas Beginn: 10.00 Uhr, Anmeldung erforderlich unter: 
wein.und.kraeuter@gmail.com, Veranstalter: Bea 
Birkenhain und Helga Schmitz

24.-25.06.2023 Schleich Partnerschaftstreffen Lignorelles-
Schleich

Schleich

24.-26.06.2023 Schleich Hoffest im Weingut Stefan Drocken-
müller: Sonntag ab 16.00 Uhr, ab 
19.00 Uhr Live Musik mit Two4you, 
Sonntag ab 11.00 Uhr, ab 14.00 
Uhr Kaffee und Kuchen, Montag ab 
17.00 Uhr

Kapellenstr. 5, Tel: 06507-3748

24.-25.06.2023 Longuich Swinging Kulinarik: Samstags Wein-
stand der Jungwinzer, Sonntag: 
Swinging Kulinarik ab 11.00 Uhr mit 
der Running Wild Jazzband

Platz zwischen den alten Schulen/Bürgerhaus
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25.06.2023 Longuich Führung an der Römischen Villa Ur-
bana

Beginn: 10.30 Uhr an der Römischen Villa Urbana, 
Eintritt: 3,00 €/Erwachsene, Kinder sind frei. Grup-
penführungen können unter Tel.: 06502 994111 
oder Email: longuich@roemische-weinstrasse.de 
angemeldet werden. Weitere Infos unter: www.
longuich.de

28.06.2023 Leiwen Kulturhistorische Weinbergswan-
derung mit Wanderführer Christoph 
Weis - Es geht durch die Weinberge 
entlang des Leiwener Weinlehrpfa-
des hinauf zu den Moselhöhen, von 
wo aus man den herrlichen Blick 
über Leiwen bei einem Glas Wein 
und/oder Wasser genießen kann.

Beginn: 10.00 Uhr, Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden; 
Kosten: 15,00 € inkl. Wein/Wasser; Treffpunkt: 
Touristinformation Leiwen, Römerstr. 1
Anmeldung bei Tourist Info Leiwen (Tel.: 0 65 
07/31 00)

28.-30.06.2023 Riol Wein- und Informationsstand am 
Moselufer-Rioler Auszeit

Mittwoch und Donnerstag 11.00 – 19.00 Uhr, Frei-
tag 11.00 – 22.00 Uhr

28.06.2023 Trittenheim Öffentliche Bücherei Die Bücherei öffnet von 16.00 bis 18.00 Uhr, 
Grundschule Trittenheim

29.06.2023 Föhren Wanderung Beginn: 14.00 Uhr, HuVV Föhren

30.06.2023 Bekond Kath. Öffentliche Bücherei Bekond 
-Die Bücherei ist freitags von 16:30 
bis 17:30 Uhr geöffnet.

Ort: Pfarrsaal an der Kirche; Kontakt: Wein- und 
Obstgut Briesch, Telefon: (0049) 6502 20124, 
Wein-Obstgut@t-online.de

30.06.2023 Köwerich Erste Köwericher Kräuterexkursion 
mit Christoph Postler

Beginn: 15.00 Uhr, Jugendheim. Die Kosten be-
laufen sich auf 10,00 Euro pro Person, die vor Ort 
zu entrichten sind. Für Kinder ist die Exkursion 
kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Gerne 
bis spätestens 28.06.2022 per Mail an: buerger-
meister@koewerich.de oder telefonisch/Whats-
App unter 0176 / 34185010.

30.06.-02.07.2023 Leiwen Weingarten Moselliebe geöffnet Beginn: 12.00 Uhr, Leiwen Zummet

30.06.-02.07.2023 Longuich Deutsch-Französisches Partner-
schaftstreffen

Mehrzweckhalle Longuich

30.06.-02.07.2023 Pölich Wein- und Dorffest in Pölich: Frei-
tag ab 18.00 Uhr, Samstag ab 17.00 
Uhr, Sonntag ab 11.30 Uhr

Festplatz am Kindergarten

30.06.2023 Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine 
inkl. Brot und Mineralwasser; An-
meldung bis 19:00 Uhr freitags unter 
06502-8467

Familienweingut Marmann-Schneider; Cornelius-
pforte 63; Beginn: 20:00 Uhr; Kosten: 8,00 € pro 
Person

30.06.-02.07.2023 Trittenheim Hoffest im Weingut Hermes-Lex Moselweinstrasse 2, Tel: 06507-5388

01.-02.07.2023 Fell-Fastrau Sommer- und Dorffest Fastrau Beginn: 19.00 Uhr, Bolzplatz Fastrau

01.-02.07.2023 Longuich Offene Kirche Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche; Ab Os-
tern jeden Samstag, Sonntag und Feiertag öffnet 
die Pfarrkirche St. Laurentius in Longuich von 
16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten und lädt zur Be-
sichtigung ein.

01.07.2023 Mehring Bezirksschützenfest mit Krönung 
des Bezirkskönigspaares

Kirchvorplatz

01.07.2023 Kenn Hoffest im Winzerhof Herrig Beginn: 15.00 Uhr, Alte Poststr. 100, Kenner Ley, 
Tel: 06502-8928

01.-02.07.2023 Riol 100 Jahre MGV Riol Moselufer Riol

02.07.2023 Longuich Führung an der Römischen Villa Ur-
bana

Beginn: 10.30 Uhr an der Römischen Villa Urbana, 
Eintritt: 3,00 €/Erwachsene, Kinder sind frei. Grup-
penführungen können unter Tel.: 06502 994111 
oder Email: longuich@roemische-weinstrasse.de 
angemeldet werden. Weitere Infos unter: www.
longuich.de

02.07.2023 Föhren Teens for Pilot - Wie wird man Pilot? Flugplatz/Cockpit
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Jugend-InfoA

„Kleine-Hilfe-Börse“  
des Familienbündnisses  

Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.
Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufneh-
men.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/407-
302 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon/E-mail: .........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit: ..................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn: ....................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das 
Familienbündnis Römische Weinstraße 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Gleichstellungsbeauftragte 
/ Seniorenbeauftragte

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte für die 
Verbandsgemeinde Schweich

Frau Heike Frechen
Telefonische Sprechzeit: montags von 17.00 - 19.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Jugendzentrum Schweich
In den Schlimmfuhren 20
54338 Schweich
Tel: 06502 9810 - 510
Mail: info@jugendzentrum-schweich.de

Da sich Symbolik, Codes und Kleidung der Rechten
immer mehr etablieren, ist auch das Thema

rechter Lifestyle neu zu betrachten.
Nazis sind heute wesentlich schwieriger zu
erkennen, als noch vor ein paar Jahren. Ihre

menschenverachtende Ideologie bleibt allerdings
gleich.

"Rechte Musik und"""""RRRRReReReeeeccccchhhhhttttteeeee MMMMMuuuuusssssiiiiikkkkk uuuuunnnnnddddd
rechter Lifestyle"rrrrreeeeeccccchhhhhttttteeeeerrrrr LLLLLiiiiifffffefefeeeessssstttttytytyyyyllllleeeee""""" 

Vortrag von Bastian Drumm

27.06. um 2222277777.....0000066666..... uuuuummmmm 18 Uhr1111188888 UUUUUhhhhhrrrrr
im Jugendzentrum Schweich

Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten!

Mail: info@jugendzentrum-schweich.de

leich.
ch an alle Interess

M i t  a l l  d e m  m u s s  Z o r o  i r g e n d w i e

u m g e h e n ,  w ä h r e n d  e r  e i g e n t l i c h  n u r

s e i n e n  V a t e r  z u r ü c k h a b e n  w i l l .  W i r d  e r  e s

s c h a f f e n  s e i n e  F a m i l i e  z u  v e r e i n e n  u n d

s e i n e n  P l a t z  i n  d e r  n e u e n  H e i m a t  z u

f i n d e n ?

 
 

Adresse:  Jugendraum Klüsserath
Dammstr. 35, 54340 Klüsserath

(Eingang in der Gartenfeldstraße)

F S K  a b  1 2  f r e i g e g e b e n

O h n e  A n m e l d u n g  &  k o s t e n f r e i .

KINOABENDKKKKIIIINNNNOOOOAAAABBBBEEEENNNNDDDDKINOABEND
im Jugendraum in Klüsserath

mit Filmreflexion

23.006.2002322223233333.3......00006666.6.....2.22222000000002022222323333323.06.2023
ABBB 18:00 UHRAAAABBBBBBBB 11118888 ::::00000000 UUUUHHHHRRRRAB 18:00 UHR

Flucht, Vorurteile, Geldprobleme,

zerrissene Familien, Integration…

 

2333.06.2220232222323333333333333.3.....00006666.6.....2.222222222222200002022222323333323.06.2023

Adresse:
In den Schlimmfuhren 20, 54338 Schweich

188::0000 UUUHHRR11118888 ::::00000000 UUUUUUUUUUUUHHHHRRRR18:00 UHR

M i t  a l l  d e m  m u s s  Z o r o  i r g e n d w i e  u m g e h e n ,

w ä h r e n d  e r  e i g e n t l i c h  n u r  s e i n e n  V a t e r

z u r ü c k h a b e n  w i l l .  W i r d  e r  e s  s c h a f f e n

s e i n e  F a m i l i e  z u  v e r e i n e n  u n d  s e i n e n  P l a t z

i n  d e r  n e u e n  H e i m a t  z u  f i n d e n ?

Flucht, Vorurteile, Geldprobleme,

zerrissene Familien, Integration…

F S K  a b  1 2  f r e i g e g e b e n

O h n e  A n m e l d u n g  &  k o s t e n f r e i .

in der blechbüx in schweich
mit Filmreflexion

KINOABENDKKKKIIIINNNNOOOOAAAABBBBEEEENNNNDDDDKINOABEND
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DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Betreuungsverein des DRK
Wir beraten Betroffene und Angehörige zu den Themen gesetzliche 
Betreuung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung. Granastraße 115, Konz, Beratungsgespräche können telefo-
nisch oder per E-Mail vereinbart werden. Telefon: 06501/60787-26, 
E-Mail: btv@kv-trier-saarburg.drk.de.

Der Pflegestützpunkt Schweich informiert
In Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Schweich, bieten der 
Malteser-Hilfsdienst zusammen mit dem SAPV-Team-Eifel.Mosel-
Hochwald einen „Letzte Hilfe Kurs“ für Laien am 14. Juli 2023 
von 16:00 – 20:00 Uhr, im Pfarrsaal St. Martin, Klosterstraße 1, 
54338 Schweich an. Der „Letzte Hilfe Kurs“ richtet sich an Perso-
nen (Angehörige, Nachbarn, Ehrenamtliche), die mit Krankheit und 
Sterben konfrontiert sind. Der Kurs vermittelt u.a. ein Basiswissen 
zum Sterbeprozess, zeigt Möglichkeiten der Linderung von Be-
schwerden auf und demonstriert praktische Handgriffe im Umgang 
mit schwerkranken und sterbenden Menschen. Auch werden die 
Themen „Vorsorge durch Vollmacht und Patientenverfügung“ sowie 
„Abschied nehmen“ angesprochen.
Anmeldungen bitte an die Kursleiterin: dajana.froemberg@malte-
ser.org oder unter Tel.: 0651 14648-24 richten.

Ehrenamtskoordination Flucht & Asyl
Im Auftrag des Landkreises Trier-Saarburg organisiert der DRK-
Kreisverband Trier-Saarburg e.V. die „Ehrenamtskoordination 
Flucht & Asyl“ im Bereich der Verbandsgemeinde Schweich. Men-
schen die sich für Geflüchtete oder Vertriebene einsetzen und die-
se unterstützen möchten, können sich an das Rote Kreuz wie folgt 
wenden:
Edit Péteri
Ehrenamtskoordination „Flucht & Asyl“ Ukraine
Soziale Beratung Ukraine
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Brückenstr. 46, 54338 Schweich
Telefon: 0151/25143741

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Sozialraumzentrum Schweich, Stefan-Andres-Straße 4, 54338 
Schweich.
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360.
Ansprechperson: Sarah Haffner, Sozialarbeiterin B.A.

Schulen

Sozialpädagogische Beratung an  
Grundschulen in der VG Schweich

Ansprechpartner: Sagar Schieben
Bodenländchen 2; 54338 Schweich
Mobil: 0171/5481989
E-Mail: s.schieben@kv-trier-saarburg.drk.de
zuständig für die Grundschulen in Schweich, Föhren, Leiwen, 
Mehring, Longuich, Fell, Kenn, Klüsserath und Trittenheim

Stefan Andres Realschule plus mit Fach-
oberschule Schweich

Anmeldung für Klassenstufe 7 - Elterninformations-
abend am 03.07.2023, 19 Uhr

Nach der Klassenstufe 6 ist ein Wechsel zur Stefan-Andres Re-
alschule plus von allen weiterführenden Schulen möglich. Daher 
möchten wir uns Ihnen persönlich vorstellen und laden Sie herzlich 
zu einem Elternberatungs- und Informationsabend ein. Dieser fin-
det am 03.07.2023, um 19 Uhr, in der Aula der Stefan-Andres 
Realschule plus mit Fachoberschule Schweich statt. Sie haben 
die Möglichkeit, mit den Mitgliedern der Schulleitung und zahlrei-
chen Lehrkräften ins Gespräch zu kommen und erhalten Einblicke 
in unser vielfältiges und besonderes Schulprofil. Es besteht auch 
für das kommende Schuljahr die Möglichkeit, ihr Kind in einer 
I-Pad-Projekt-Klasse anzumelden. 

Soziale Dienste

Berufliches Bildungszentrum  
BeBiz Schweich der Barmherzigen Brüder 

Schönfelderhof
Am Bahndamm 4, 54338 Schweich-Issel
Frau Helga-Martina Schneider
Tel. 06502/93842031
E-Mail: hm.schneider@bbtgruppe.de

DRK Kleiderkammer Ortsverein Schweich
Öffnungszeiten

montags 10.00 - 13.00 Uhr
Terminreservierung:
10.00 - 10.30 Uhr
10.30 - 11.00 Uhr
11.00 - 11.30 Uhr
11.30 - 12.00 Uhr
donnerstags: 9.30 - 12.00 Uhr
Terminreservierung:
9.30 - 10.00 Uhr
10.00 - 10.30 Uhr
11.00 - 11.30 Uhr
Terminreservierung im Internet:
1. Gehen Sie auf www.drk-schweich.de
2. Gehen Sie in der oberen Leiste auf Angebote und wählen Sie 
Kleiderkammer aus
3. Auf dieser Seite sehen Sie folgenden Hinweis:
Ihren Termin für den Besuch der Kleiderkammer können Sie hier 
reservieren: Termin reservieren.
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oder Opa... Samstag, 08. Juli 2023, Forstamt Trier, 10.00 - ca. 
13.00 Uhr
Anmeldung erforderlich unter www.ticket-regional.de, 06 51-97 90 
777 oder Vorverkaufsstelle. Infos unter www.trier.wald.rlp.de.
Ohren gespitzt: Wir entdecken die Klänge des Waldes
Für Familien mit Kindern allen Alters und interessierte Erwachsene
Sonntag, 09. Juli 2023, Forstamt Trier, 14.00 - ca. 17.00 Uhr
Anmeldung erforderlich unter www.ticket-regional.de, 06 51-97 90 
777 oder Vorverkaufsstelle.Infos unter www.trier.wald.rlp.de.

Landesamt für Steuern
Grundsteuerreform – Erinnerung an die Abgabe der 
Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts

Ab Mitte Juni 2023 versenden die rheinland-pfälzischen Finanz-
ämter Erinnerungsschreiben an Eigentümerinnen und Eigentümer, 
die Grundbesitz in Rheinland-Pfalz haben und bislang noch keine 
Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 1. Januar 
2022 (Grundsteuererklärung/Feststellungserklärung) abgegeben 
haben. Das Schreiben dient zunächst der Erinnerung. Eine Festset-
zung von Verspätungszuschlägen ist damit noch nicht verbunden. 
Das Schreiben verlängert jedoch nicht die bereits am 31. Januar 
2023 abgelaufene Abgabefrist. Steht das Grundstück im Eigentum 
mehrerer Miteigentümerinnen und Miteigentümer
(Grundstücksgemeinschaften wie Ehegatten, Lebenspartner oder 
Erbengemeinschaften), wird an nur einen der Miteigentümer ein 
Erinnerungsschreiben versandt. Da die Erinnerung maschinell er-
stellt wird, können individuelle Besonderheiten nicht berücksichtigt 
werden.

Konsequenzen bei Nichtabgabe
Sollte auch nach der Erinnerung keine Erklärung im Finanzamt ein-
gehen, kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Zudem 
kann das Finanzamt den Grundsteuerwert zur Sicherung der kom-
munalen Einnahmen ab 2025 schätzen. Auch wenn das Finanzamt
stets eine realistische Schätzung anstrebt, kann diese möglicher-
weise zu Ungunsten der Eigentümerinnen und Eigentümer ausfal-
len. Die Schätzung ersetzt zudem nicht die Erklärungsabgabe.

Hilfestellungen
Noch fehlende Erklärungen sind elektronisch, beispielsweise über 
ELSTER, oder - in Härtefällen - in Papierform abzugeben. Infor-
mationen zur Grundsteuer sowie eine Klickanleitung, die Schritt 
für Schritt hilft, die Grundsteuererklärung auszufüllen, finden sich 
unter: www.fin-rlp.de/grundsteuer Die für die Erklärungsabgabe 
erforderlichen Liegenschafts- und Katasterdaten, wie Gemarkung, 
Flurstücksnummer, amtliche Fläche, Bodenrichtwert sowie das je-
weilige Aktenzeichen, wurden in Form eines Datenstammblatts mit 
einem Informationsschreiben bereits im letzten Jahr (Zeitraum Mai 
bis Juni 2022) an die Eigentümerinnen und Eigentümer als Service 
und Ausfüllhilfe verschickt. Die Eigentümerinnen und Eigentümer 
werden
gebeten, unbedingt auf diese Unterlagen zurückzugreifen, bevor 
sie sich mit Rückfragen an das zuständige Finanzamt wenden. 
Sollte dieses Datenstammblatt nicht mehr vorhanden sein, so kann 
es durch das zuständige Finanzamt ausnahmsweise erneut erstellt 
werden.
Anfragen hierzu sind elektronisch über ELSTER, telefonisch mon-
tags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 
Uhr oder persönlich im Service-Center des zuständigen Finanz-
amts montags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr 
möglich.

Hintergrund
Die Grundsteuer wird von den Kommunen erhoben. Hierzu müs-
sen die Finanzämter auf Basis der Angaben in der Grundsteuer-
erklärung (Feststellungserklärung) den jeweiligen Grundbesitz 
bewerten und den Grundsteuermessbetrag ermitteln. Die Städte 
und Gemeinden wenden auf diesen Betrag den jeweils geltenden 
Hebesatz an und berechnen so die zu zahlende Grundsteuer und 
versenden die Grundsteuerbescheide an die Eigentümerinnen und 
Eigentümer. Aktuell sind über 80 % der im Rahmen der Grund-
steuerreform in Rheinland-Pfalz zu erwartenden rund 2,5 Millionen 
Feststellungserklärungen eingetroffen und auf dieser Basis bereits 
mehr als 1 Million Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbeschei-
de durch die Finanzämter verschickt worden.

Ebenso erhalten Sie einen kurzen Einblick in unsere Fachober-
schule, die Ihren Kindern, nach Besuch unserer Oberstufe (Klas-
se 11 und 12), die Möglichkeit der Fachhochschulreife bietet. Mit 
dem Erwerb der Fachhochschulreife nach der 12. Klasse können 
Schülerinnen und Schüler entweder ein Studium an einer Fach-
hochschule beginnen oder eine Berufsausbildung aufnehmen. Mit 
einem Wechsel an die Berufsoberschule II kann nach einem weite-
ren Schuljahr die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 
erworben werden. In 13 Jahren gelangt man so zum Abitur, das 
dem des Gymnasiums gleichwertig ist. Auf einem Rundgang lernen 
Sie zudem unsere Schule kennen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Friedrich-Spee-Realschule plus 
Neumagen-Dhron

Schülerinnen der Friedrich-Spee-Realschule plus 
Neumagen-Dhron gewinnen Bundeswettbewerb

Auch beim diesjährigen Bundeswettbewerb sozial engagierter 
Schüler, dem Doing Good Challenge (DGC), hat die Realschule 
plus wieder mitgemacht und gewonnen!
Die drei Schülerinnen Leni Esseln, Mara Berweiler und Nora Kolz 
kümmerten sich um die neuen fünften Klassen ihrer Schule. Mit 
Unterstützung der Schulsozialarbeiterin Heike Hermanns zeigten 
sie den jungen Schülerinnen und Schülern eine gute Möglichkeit 
der Streitschlichtung, die sie jetzt zukünftig in ihrer Klassengemein-
schaft anwenden können, sie heißt „Kartenfeedback-Methode“.
So ist auch diese Methode ein weiterer Baustein für ein gutes Mit-
einander und eine friedliche Schulzeit. Der Bundeswettbewerb wird 
alle zwei Jahre von Rotary-Mitgliedern organisiert und durchge-
führt. Ihnen gefiel sowohl die Idee als auch die Umsetzung der drei 
Achtklässlerinnen, so dass sie den Mädchen den 2. Platz bundes-
weit bescheinigten. Und das hieß: 3 Tage Europapark Rust mitsamt 
einer finanziellen Unterstützung für weitere soziale Projekte.

Leni Esseln, Mara Berweiler, Nora Kolz� Foto: Schule

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Agentur für Arbeit Trier
Arbeitsagentur am 28. Juni geschlossen

Wegen einer internen Veranstaltung sind die Agentur für Arbeit Trier 
und ihre regionalen Geschäftsstellen am Mittwoch, dem 28. Juni für 
den Publikumsverkehr geschlossen. Termine, die bereits vereinbart 
wurden, können ohne Einschränkungen wahrgenommen werden.

Arbeitsagentur Trier am 29. und 30. Juni eingeschränkt 
zugänglich

Die Agentur für Arbeit in der Dasbachstraße Trier ist am Donners-
tag, 29. und Freitag, 30. Juni nur eingeschränkt für den Publikums-
verkehr geöffnet. Ein Zugang ohne Termin ist ausschließlich in ganz 
besonders dringenden Fällen wie persönlicher Arbeitslosmeldung 
und finanzieller Notlage möglich. Vereinbarte Termine sind nicht be-
troffen, sie können uneingeschränkt wahrgenommen werden.

Forstamt Trier
Veranstaltungshinweise

Waldspiele mit Zauber-Malen - Abenteuer erleben, Verzauber-
tes entdecken, Spielen und Malen mit Naturfarben im Meulen-
wald
Kinder ab ca. 6 Jahren in Begleitung von Mama oder Papa, Oma 
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Bekond
n Horst Melchisedech n Sprechstunde
n Gemeindebüro 06502 931130      Mo. 18:00 - 19:00 Uhr
n buergermeister@bekond.de    

Bekanntmachung
Am Montag, 26.06.2023 findet um 19:00 Uhr im Bürgerhaus - 
Bürgersaal, Eingang Schulstraße 6 in Bekond eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Bekond statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Zuordnung von ehemals Schweicher Weinbergsgemarkungen 

zur Weinlage „Bekonder Schlossberg“
3. Jahresabschluss zum 31.12.2021

3.1 Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses

3.2 Entlastungserteilung gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
4. Minigolfanlage

4.1 Grundsatzbeschluss
4.2 Auftragsvergabe

5. Bauanträge/ Bauvoranfragen
5.1 Bauantrag, Flur 11 Parzelle 39/1
5.2 Bauantrag, Flur 11 Parzelle 39/1
5.3 Bauantrag Flur 12 Parzelle 50/16
5.4 Bauvoranfrage, Flur 10, Parzelle 336
5.5 weitere Bauanträge/ Bauvoranfragen

6. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Grundstücksangelegenheiten
2. Verschiedenes
öffentlich
7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Bekond, 19.06.2023

Horst Melchisedech, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilge-
biet 1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der 
des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen (Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der 
Prüfung seiner Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Ortsgemeinden

Grußwort
Am 08. Juli 2023 findet in der Schulstraße 4 in Bekond ein 
ganz besonderes Fest statt.
Der Kindergarten „Sonnenblume“ in Bekond feiert sein 30-jäh-
riges Bestehen. Ein besonderer Tag für den Kindergarten und 
natürlich auch für Bekond.
1993 öffneten sich die Türen im ehemaligen Schulgebäude für 
die kleinsten aus Bekond.
An dieser Stelle gilt mein Dank zunächst allen denjenigen, die 
seinerzeit mitgewirkt haben, dass diese wichtige Institution in 
Bekond eingerichtet wurde.
Eine Kindertagesstätte ist für eine Ortsgemeinde von beson-
derer Bedeutung. Das steht wohl außer Zweifel. Die Arbeit die 
hier geleistet wird, legt den Grundstein für die Zukunft der Kin-
der, der Gemeinschaft und auch für die Gesellschaft als Gan-
zes. Ihre Bedeutung ist also kaum hoch genug zu bewerten.
Hier begegnen sich die Kinder zum ersten Mal mit gleichaltri-
gen in einer ganz neuen Umgebung.
Es ist für die Kinder ein magischer Ort voller neuer Eindrücke, 
Erfahrungen und Begegnungen. Es gilt vieles zu entdecken 
und zu lernen. So manche Freundschaft fürs Leben wurde 
hier gegründet.
Kinder erfahren hier besondere Aufmerksamkeit und Eltern 
besonderes Verständnis für Ihre Sorgen und Bedürfnisse und 
werden wie kaum in einer anderen Institution so liebevoll un-
terstützt.
Im Namen aller Bürgerinnen und Bürger möchte ich meine 
Bewunderung und damit verbunden meinen Dank denjeni-
gen zum Ausdruck bringen, die diese Institution Kindergarten 
„Sonnenblume“ erst ausmachen. Es sind die Kindergartenlei-
tung, die Erzieherinnen und nicht zu vergessen alle diejenigen 
die täglich mit dazu beitragen das der Kindergarten „Sonnen-
blume“ stets ein Ort ist, an dem sich Kinder und Eltern immer 
wohlfühlen können.
Ich sehe es so: Sie alle üben keinen Beruf aus, sondern folgen 
einer Berufung.
Es wurden stets die immer größer werdenden Herausforde-
rungen angenommen und gemeistert. Viele zusätzliche Auf-
gaben kamen alleine durch die Pandemie auf alle zu. Aber 
auch allgemein gestiegene Anforderungen waren zu meistern. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz haben sie das Wichtigste nie aus 
den Augen verloren. Das Kindeswohl und die Unterstützung 
der Eltern.
An dieser Stelle möchte ich mich aber auch für die engagierte 
Arbeit des Elternausschusses und dem Förderverein bedan-
ken. Viele wichtige Projekte zur Verbesserung der Bedingun-
gen konnten in den vergangenen Jahren gemeinsam erfolg-
reich umgesetzt werden. Man stand dem Kindergarten immer 
mit helfender Hand zur Seite für die zahlreichen Aufgaben und 
Herausforderungen.
Ich gratuliere dem Kindergarten „Sonnenblume“ im Namen 
aller Bürgerinnen und Bürger aus Bekond zum 30-jährigen 
Jubiläum.
Als Bürgermeister bin ich besonders stolz auf unsere „Son-
nenblume“ und wünsche Ihnen allen ein schönes Fest zum 
Jubiläum.

Horst Melchisedech, Ortsbürgermeister

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 
Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 
zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer 
Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite 
von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 
oder Word-Dokumenten eingebunden sind.
Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 
Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Föhren
n Rosi Radant  n Sprechzeiten
n 06502 2769 o. 0151 20075145      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@foehren.de      
n www.foehren.de      

Einladung zum Schlosskonzert  
des Musikvereins Föhren

am 8. Juli 2023, 18.30 Uhr im Innenhof von Schloss 
Föhren

Alle Musikfreunde sind herzlich eingeladen zum Sommerkon-
zert
„Schlossakkorde“ des Musikvereins Föhren auf Schloss Föhren. 
Die Orchestergruppen des Musikvereins gestalten den traditionel-
len Konzertabend, der mit der Bläserklasse für Erwachsene 2.0 un-
ter Leitung von Daniela Konz eröffnet wird. Es folgt das Vororches-
ter gemeinsam mit der Bläserklasse für Erwachsene 1.0, dirigiert 
von Florian Brech.

Detzem
n Monika Seelbach n Sprechzeiten
n 06507 802725      Di. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@detzem.de
n www.detzem.de

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 54295 Trier, den 

19.06.2023
DLR Mosel Tessenowstr. 6
Abteilung Landentwicklung 
und Ländliche Bodenordnung

Telefon: 0651-9776267

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren
Detzem (WG), Teilgebiet 1 „In der Löf“

Telefax: 0651-9776330

Aktenzeichen: 71124-HA6.2. Internet: www.dlr.rlp.de

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), 
Teilgebiet 1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die  
Unanfechtbarkeit der des Planes über  

die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen  
(Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und 

der Prüfung seiner Auswirkungen auf die Umwelt
In der Vereinfachten Flurbereinigung Detzem (WG), Teilgebiet 1 „In 
der Löf“ hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Plange-
nehmigung für den Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I 
Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) mit Datum vom 25.04.2023 (Az. 
6041-0149#2023/0001-0382 Ref_44) erlassen. Sie hat den Plan in 
technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht überprüft und 
hierbei festgestellt, dass die Belange der Land- und Forstwirtschaft, 
der Wasserwirtschaft, des Natur- und Umweltschutzes untereinan-
der und gegeneinander abgewogen sowie die Grundsätze der all-
gemeinen Landeskultur und der Landentwicklung gewahrt wurden. 
Sie hat sich ferner davon überzeugt, dass bei der Aufstellung des 
Planes die Bestimmungen des Flurbereinigungsgesetzes und der 
weiteren von der Anlagenplanung berührten Gesetze berücksich-
tigt wurden und die Voraussetzungen für die vorliegen. Der Plan 
nach § 41 FlurbG ist seit dem 06.06.2023 unanfechtbar. Die 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Umweltauswirkun-
gen bewertet. Insbesondere wurden im Hinblick auf eine wirksame 
Umweltvorsorge die Vorschriften des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. vom 18.03.2021 (BGBl. I Nr. 
14, S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22.03.2023 (BGBl. I Nr. 88) bei der Entscheidung berücksichtigt 
(Umweltverträglichkeitsprüfung in der Flurbereinigung). Weiterhin 
wurde nachgewiesen, dass durch die Flurbereinigungsplanung kei-
ne erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele von NATU-
RA2000-Gebieten zu erwarten sind, da Schutzgebiete nach Vogel-
schutz- und FFH-Richtlinie weder direkt noch angrenzend betroffen 
sind. Die Entscheidungsgründe sind in der Plangenehmigung be-
nannt und können beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Mosel, Dienstsitz Trier, Tessenowstr. 6, 54295 Trier oder im Internet 
unter www.landentwicklung.rlp.de/landentwicklung/Verfahren/alle 
(Verfahren auswählen) eingesehen werden. Rechtsansprüche wer-
den durch diese Veröffentlichung nicht begründet.

Im Auftrag
gez. Simon Liefgen

Ensch
n Matthias Otto  n Sprechzeiten
n 06507 3334      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@ensch.de
n www.ensch.de

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilge-
biet 1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der 
des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen (Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der 
Prüfung seiner Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Fell
Alfons Rodens Sprechzeiten
06502 99323      Do. 18:00 - 19:00 Uhr
buergermeister@fell-mosel.de      
www.fell-mosel.de 

Fell-Fastrau: Michael Löwen nach tel. Vereinbarung
06502 20563 
michael.loewen@ris.schweich.de

Grußwort
zum Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Fastrau 

vom 01.07.23 bis 02.07.23
Liebe Fastrauer,
Liebe Gäste,
am 1. und 2. Juli findet das beliebte Sommerfest unserer Fastrau-
er Feuerwehr statt. Zu diesem Fest lade ich alle Gäste aus nah 
und fern ganz herzlich ein.
Los geht es am Samstagabend um 19:00 Uhr. Ab 20:30 Uhr sorgt 
die Live Band Rike Port und Freunde mit Rock- und Popmusik für 
gute Stimmung.
Am Sonntag öffnen die Stände auf unserem Bolzplatz um 10:00 
Uhr, ab 14:00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 15:00 Uhr geht 
das Programm mit stimmungsvoller Musik der Feller Bergmanns-
kapelle weiter.
Für die kleinen Gäste wird es ein buntes Rahmenprogramm mit 
Hüpfburg und Kinderbelustigung geben.
Ich wünsche allen Gästen fröhliche und gesellige Stunden auf 
unserem diesjährigen Sommerfest.

Michael Löwen, Ortsvorsteher
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paar Wochen bestaunt werden. Die Wände im Kids-Treff/Jugend-
treff können dauerhaft angeschaut werden.

Für alle Kids und Jugendlichen, die sich im Treff die neue Gestal-
tung anschauen wollen: Der Kids-Treff hat immer montags und 
dienstags von 16:00-19:00 Uhr und der Jugendtreff donnerstags 
von 17:00-22:00 Uhr und einmal im Monat freitags von 18:00-21:00 
Uhr geöffnet. Kommt vorbei, ihr werdet begeistert sein!

Föhren, 19.06.2023
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Ortsjugendpflege Föhren - Ferienspaß
Wildniscamp 2023

Liebe Kinder!
Vom 14.-17. August findet täglich von 09:00-16:00 Uhr das Wildnis-
camp der Ortsjugendpflege Föhren im Wald rund um die Grillhütte 
Föhren statt. In diesen Tagen werden wir gemeinsam den Wald er-
leben, wie man richtig Hütten baut, ohne Feuerzeug und Streichholz 
Feuer macht, wie man Spuren liest, Kunstwerke im Wald gestalten, 
zusammen schnitzen, jede Menge Spiele machen und ganz viel 
über die Tiere und Pflanzen im Wald erfahren. Habt ihr Lust dazu?
Dann meldet euch ganz schnell ab dem 11.06. um 10 Uhr an: an-
meldung.kijub.net
Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.

Föhren, 12.06.2023
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Unter dem Thema „vertonte Literatur“ bringt anschließend das 
Jugendorchester unter der Leitung von Timo Mattes, gefolgt vom 
Hauptorchester unter dem Dirigat von Mike Neuner Bücher zum 
Klingen.
Lassen Sie sich verzaubern von den Klängen des Musikvereins 
Föhren inmitten des historischen Ambientes des Innenhofes von 
Schloss Föhren am Samstag, dem 8. Juli 2023, ab 18.30 Uhr. Die 
herausragende Qualität der dargebotenen Musik ist längst bekannt 
durch viele Auftritte. Den Musikerinnen und Musikern wünsche ich 
ein erfolgreiches Konzert mit einem musikneugierigen und -begeis-
terten Publikum. Familie Kesselstatt möchte ich für ihre beständige 
Unterstützung dieses Kulturevents in Föhren ein herzliches Danke-
schön sagen.
erhalten Sie im Vorverkauf bei Getränke Aktas, Bäckerei Flesch, 
über das Ticket-Bestellformular auf der Homepage www.mv-foeh-
ren.de oder an der Abendkasse.

Föhren, 19.06.2023
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Kinder- und Jugendflohmarkt
Am Sonntag, 30. Juli 2023, veranstaltet die Gemeinde Föhren einen 
Kinder- und Jugendflohmarkt für Kinder und Jugendliche im Alter 
von 6 bis 27 Jahren. Der Flohmarkt findet bei schönem Wetter im 
Park Monéteau, bei schlechter Witterung im Gemeinderaum statt. 
Aufbau ist ab 7.30 Uhr. Es dürfen nur Kinder- und Jugendsachen 
verkauft werden. Anmeldung mit Angabe des Namens, Adresse 
und Telefonnummer per E Mail an Christoph.Postler@foehren.de

Eure Gemeinde Föhren
Föhren, 19.6.2023

Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Kunst aus der Dose für junge Leute!
Am Sonntag, 18. Juni 2023 fand im Kids-Treff/Jugendraum und im 
Park Moneteau der Graffiti-Workshop für Jugendliche der Ortsju-
gendpflege Föhren statt. Neben Informationen zu rechtlichen As-
pekten zur Benutzung von Spraydosen konnten die Teilnehmer mit 
Referent Jan Bender eigene Schriftzüge gestalten und ausprobie-
ren, den künstlerischen Umgang mit der Dose lernen und die Wän-
de des Kids-Treff/Jugendtreff sowie gespannte Folien im Park be-
sprühen. An der Aktion haben sieben Jugendliche teilgenommen, 
die einen Riesenspaß hatten. Die Werke können im Park noch ein 
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Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung 

des Ortsgemeinderates Kenn am 24.05.2023
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Rainer Müller und in An-
wesenheit von Schriftführer Josef Weins findet am 24.05.2023 im 
Rathaus, Bahnhofstraße 28 in Kenn eine Sitzung des Ortsgemein-
derates Kenn statt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt der Vorsitzende mit, dass Frau 
Hilde Laux ihr Mandat im Gemeinderat niedergelegt hat. Auf Grund 
des Ergebnisses der Kommunalwahl rückt Herr Horst Leclaire in 
den Gemeinderat nach. Herr Leclaire hat sein Ratsmandat ange-
nommen.
Ortsbürgermeister Müller verpflichtet sodann Herrn Leclaire gemäß 
§ 30 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung (GemO) namens der 
Ortsgemeinde Kenn auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflich-
ten. Insbesondere verweist er auf die § 20 GemO (Schweigepflicht), 
§ 21 GemO (Treuepflicht), § 22 GemO (Ausschließungsgründe bei 
Ratssitzungen) sowie § 30 Absatz 1 GemO (Rechte und Pflichten 
der Ratsmitglieder, Gemeinwohl).
Nach der Verpflichtung des neuen Ratsmitglieds beschließt der 
Ortsgemeinderat auf Antrag des Vorsitzenden einstimmig, den Ta-
gesordnungspunkt 8 (Bauvoranfragen / Bauanträge / Nutzungsän-
derungen) abzusetzen und zur Beratung an den Bauausschuss zu 
verweisen.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Der Ortsgemeinderat nimmt von folgenden Mitteilungen des Vorsit-
zenden Kenntnis:
1.1 Ortsbürgermeisterwahl am 25.06.2023
Bei der Wahl des Ortsbürgermeisters wird Herr Dr. Burkhard Aps-
ner kandidieren. Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Kenn hat 
den Wahlvorschlag in seiner Sitzung am 15.05.2023 zugelassen.
1.2 Bildung der Wahlvorstände
Die Personen für die Bildung der Wahlvorstände sind der Ver-
bandsgemeindeverwaltung bis zum 31.05.2023 zu benennen. Die 
Fraktionen werden gebeten, entsprechende Listen einzureichen.
1.3 Wiedereröffnung Fleischerei Tyszak
Die Fleischerei Tyszak wird ab 01.06.2023 wieder ihr Verkaufslokal 
zu den altbekannten Öffnungszeiten öffnen.
2. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028
Ortsbürgermeister Müller verweist auf die vorliegende Beschluss-
vorlage mit folgendem Inhalt:
„Die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen ist nach der Neure-
gelung durch das Gesetz zur Vereinfachung und Vereinheitlichung 
der Verfahrensvorschriften zur Wahl und Berufung ehrenamtlicher 
Richter vom 21.12.2004 (BGBl. I S. 3599) 2008 und in jedem fünf-
ten auf das Jahr 2008 folgenden Jahr durchzuführen (Wahljahr).
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat der Verbandsgemeinde-
verwaltung die Mitteilung des Präsidenten des Landgerichts Trier 
über die Zahl der für die Vorschlagsliste zu benennenden Personen 
übersandt.
Aus der Ortsgemeinde Kenn sind 6 Personen in die Vorschlagsliste 
aufzunehmen.
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deut-
schen versehen werden (§ 31 Gerichtsverfassungsgesetz - GVG).
Die Gemeinden haben bei der Aufstellung der Vorschlagslisten 
sorgfältig zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Personen für das Amt 
eines Schöffen geeignet sind. Den Personen, die für eine Aufnah-
me in die Vorschlagslisten in Betracht kommen, ist zuvor Gelegen-
heit zu geben, sich zu ihrer Benennung zu äußern.
Der Präsident des Landgerichts Trier bittet, die in Betracht kom-
menden Personen vor der Kandidatur zum Schöffenamt darauf 
hinzuweisen, dass jeder Schöffe damit rechnen muss, zumindest 
einmal pro Monat zu einer Sitzung geladen zu werden.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber 
auch – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche 
Eignung.
Da es entscheidet darauf ankommt, für das Amt eines Schöffen 
Personen zu gewinnen, die für diese Tätigkeit ein besonderes In-
teresse haben, sollen Personen, die sich bewerben, bei Eignung 
nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Zur Beschlussfassung weisen wir auf Folgendes hin:
Für die Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste ist die Zustim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens 
jedoch die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemein-

Lebendiges Föhren  
der Ortsgemeinde Föhren

„Zeit schenken“ –  
Besuchsdienst für alleinlebende Senioren

Ältere Menschen, die alleine leben, vermissen vielfach Gesprächs-
partner und soziale Kontakte. Unser Besuchsdienst steht allen mo-
bil eingeschränkten und alleinlebenden Seniorinnen und Senioren 
in Föhren offen, die Lust auf Gesellschaft haben. Je nach Wunsch 
und Interessen gestalten wir die Zeit mit Erzählen, Spielen, Spazie-
ren gehen oder ähnlichem. Auch pflegende und betreuende Ange-
hörige können den „Zeit schenken-Besuch“ in Anspruch nehmen, 
um sich eine kleine Auszeit zu ermöglichen. Der Besuchsdienst 
wird 1 – 2 x monatlich von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern geleistet, so dass keine Kosten entstehen. Bei Interes-
se melden Sie sich bitte bei: Gertrud Thielen, Tel 06502-1687, per 
Mail gerdath@web.de. Die Anfragen werden wir in der Reihenfol-
ge des Eingangs berücksichtigen und vor den Besuchen in einem 
Vorgespräch die individuellen Interessen und Bedingungen klären.

Föhren, 19.06.2023
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Brennholz
Am Samstag, den 24.06.2023 findet die diesjährige Versteigerung 
statt.
Treffpunkt 10 Uhr an der Grillhütte. Die Polter 1-23 liegen im Wald-
bereich des Flughafens. Weitere 3 Polter liegen in der „Täsch“, 1 
Polter am Arnoldsbrückchen sowie 2 Kleinpolter an der Grillhütte 
Naurath. Im Distrikt „Bobüsch“ liegen noch 4 Nadelholzpolter.

Düpre, Förster

Kenn
n Bernd Kettermann, 1. Beigeordneter  n Sprechzeiten
n 06502 2391 n nach tel. 
n buergermeister@kenn.de n Vereinbarung      
n www.kenn.de      

Bekanntmachung
Wahl des Ortsbürgermeisters 

der Ortsgemeinde Kenn am 25. Juni 2023
-Ausstellung von Wahlscheinen

 mit Briefwahlunterlagen-
Für die Ausstellung von Wahlscheinen mit Briefwahlunterlagen ist 
die Verbandsgemeindeverwaltung am Freitag, 23. Juni 2023 bis 
18.00 Uhr geöffnet.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann und in den Fällen des § 17 Abs. 2 Kommunalwahlord-
nung kann ein Wahlschein mit Briefwahlunterlagen noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr beantragt werden. Hierzu ist die Verbandsge-
meindeverwaltung wie folgt geöffnet:
Samstag, 24. Juni 2023 von 10.00 – 12.00 Uhr
Sonntag, 25. Juni 2023 von 12.00 – 15.00 Uhr
Wer den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines bzw. von Brief-
wahlunterlagen für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

Kenn, 19.06.2023
Bernd Kettermann, 1. Beigeordneter

Bekanntmachung
Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Kenn 

am 25. Juni 2023
-Sitzung des Wahlausschusses-

Am Montag, dem 26. Juni 2023 findet um 19.00 Uhr im Rathaus 
Kenn, Bahnhofstraße 28 in 54344 Kenn eine Sitzung des Wahlaus-
schusses statt.
Tagesordnung:
-öffentlich-
1. Feststellung des Ergebnisses der Wahl des Ortsbürgermeisters 

der Ortsgemeinde Kenn
Kenn, 19.06.2023

Bernd Kettermann, Erster Beigeordneter
-als Wahlleiter-
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Details könnten dann zum Beispiel im Bauausschuss beraten wer-
den.
Da mittlerweile das Neubaugebiet Kenner Ley II weitgehend bebaut 
und bewohnt ist, ergibt sich u.a. auch ein Bedarf nach geeigneten 
Flächen für Eltern-Kind-Treffs.
Hierfür eignen sich insbesondere die im Bereich der talwärts ver-
laufenden gemeindeeigenen Grünfläche und der Straße „Am Täl-
chen“, zwischen Haus-Nr. 50/50 a und Nr. 52 liegende rechteckige 
Freifläche von rd. 15 m Breite und rd. 33 m Länge. Diese Fläche 
erscheint wegen ihrer zentralen Lage, günstigen Form, Größe und 
Ebenheit sowie der sonstigen Eigenschaften und Beschaffenheit 
für die vorgeschlagene Nutzung besonders geeignet. Auch könnte 
dieser Platz eine ideale Ergänzung und Vernetzung zum bereits 
beschlossenen Rundweg um das darunterliegende Tälchen mit 
zeitgemäßen Sport-, Spiel- und Fitnessgeräten sein, den Wohn- 
und Freizeitwert erhöhen und wäre dem Wohl der Allgemeinheit 
dienend.“
Ratsmitglied Christine Inglen teilt mit, dass die FWG-Fraktion An-
träge, die in diese Richtung gehen, sehr begrüße. Hier sei auch 
nochmals die Steigerung des Naherholungscharakters auf der Ken-
ner Ley, sowohl für die Kenner Ley I als auch für die Kenner Ley II, 
durch geeignete Maßnahmen zu unterstreichen.
Im Rahmen der damaligen Dorfmoderation habe sich bereits eine 
Arbeitsgruppe mit dem Thema „Steigerung des Naherholungscha-
rakters auf der Kenner Ley unter Einbindung aller Bürger und Alters-
gruppen“ beschäftigt. Sie könne nur betonen, dass die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppenarbeit dem Ortsbürgermeister seit längerer Zeit 
vorliegen. Im Ergebnis wurde ein Vorschlag für einen Mehrgenera-
tionenweg, also ein Rundweg mit Sport- und Spielgeräten für Jung 
und Alt, entwickelt. Diese Ergebnisse seien nicht abschließend und 
können sicherlich noch ergänzt oder verändert werden. In der letz-
ten Sitzung des Ortsgemeinderates am 29.03.2023 wurde bekannt-
lich folgender Beschluss gefasst: „Der Gemeinderat spricht sich für 
die Entwicklung und den Ausbau von naturnahen Freizeitmöglich-
keiten, wie etwa die Anlegung eines Rundwanderweges, unter Ein-
beziehung der Bedarfe und Initiativen der Anwohner vor Ort auf der 
Kenner Ley aus. Der Bauausschuss soll sich mit der Detailplanung 
befassen.“
Durch diesen Beschluss habe der Gemeinderat bereits signalisiert, 
dass er sich gegenüber einer Entwicklung unter Einbeziehung der 
Bedarfe und Initiativen der Anwohner vor Ort offen zeige. Wenn als 
Bedarf vor Ort ein Eltern-Kind-Platz favorisiert werde, dann sollten 
wir als Gemeinde sicherlich diesen Bedarf bei der Gesamtbetrach-
tung berücksichtigen. Die Notwendigkeit einer erneuten Beschluss-
fassung werde daher grundsätzlich nicht gesehen. Die FWG-Frakti-
on spricht sich aber für eine zeitnahe Sitzung des Bauausschusses 
aus, damit sich der Fachausschuss eingehend mit der Thematik 
befassen und eine Umsetzung tatsächlich auch in naher Zeit erfol-
gen könne. Außerdem habe die FWG-Fraktion einen ergänzenden 
Vorschlag: Vor einer weitergehenden Beratung im Fachausschuss 
könnte eine offene Diskussionsrunde des Ausschusses oder des 
Bürgermeisters mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern ange-
dacht werden, damit diese sich in das Projekt durch wichtige Impul-
se und Ideen von außen einbringen können.
Ratsmitglied Klaus Olejnizak erklärt, dass es der CDU-Fraktion in 
erster Linie darum gehe, eine schnelle und zeitnahe Umsetzung 
des Projektes zu erreichen. Sicherlich werde ein Teil des heutigen 
Antrages bereits von dem Gemeinderatsbeschluss vom 29.03.2023 
abgedeckt, jedoch sollte die Schaffung eines Eltern-Kind-Treffs 
oberste Priorität genießen. Denkbar sei zum Beispiel, in dem vor-
geschlagenen Bereich kurzfristig Sitzgruppen aufzustellen; dies 
könne der Bauausschuss unabhängig von den übrigen Beratungen 
in der Sache relativ unproblematisch auf den Weg bringen.
Ratsmitglied Dr. Burkhard Apsner betont, dass der Gemeinderat 
bekanntlich in der letzten Sitzung die Erstellung eines Gesamt-
konzepts für den Bereich Kenner Ley beschlossen habe. Dieses 
soll vom Bauausschuss unter entsprechender Einbeziehung der 
Interessen der Anwohner erstellt werden. Ob es jetzt sinnvoll sei, 
ein mögliches Projekt aus diesem Gesamtkonzept vorzuziehen, 
halte er für fraglich, da die Umsetzung eigentlich bedarfsorientiert 
erfolgen soll und nicht bekannt sei, ob es überhaupt Bedarf für die 
Eltern-Kind-Treffs gibt.
Ortsbürgermeister Müller führt aus, dass der vorliegende Antrag als 
Ergänzung zu dem in der Sitzung am 29.03.2023 gefassten Be-
schluss zu sehen sei. Auch der heutige Antrag sollte daher zur wei-
teren Beratung an den Bauausschuss verwiesen werden.

derates erforderlich (§ 36 Abs. 1 Satz 2, § 77 GVG).
Bei der Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste handelt es 
sich um eine Wahl im Sinne von § 40 GemO mit den weiteren Fol-
gen,
•	 dass das Stimmrecht der/des Vorsitzenden, die/der nicht ge-

wähltes Ratsmitglied ist, ruht (§ 36 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GemO),
•	 Ausschließungsgründe keine Anwendung finden (§ 22 Abs. 3 

GemO) und
•	 der Beschluss grundsätzlich in geheimer Abstimmung zu fas-

sen ist, der Gemeinderat jedoch mit der Mehrheit der anwesen-
den Ratsmitglieder beschließen kann, die Wahl im Wege der 
offenen Abstimmung durchzuführen (§ 40 Abs. 5 2. Halbsatz 
GemO).

Bei der Ermittlung der erforderlichen Stimmenzahl wird somit die/
der Vorsitzende, der nicht gewähltes Ratsmitglied ist, nicht mitge-
zählt. Die Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen durch die 
Gemeinden ist bis zum 30. Juni 2023 durchzuführen. Anschließend 
ist die Vorschlagsliste in der Gemeinde für die Dauer einer Woche 
zu jedermanns Einsicht auszulegen.“
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Wahl im Wege der offenen Ab-
stimmung vorzunehmen und folgende Personen in die Vorschlags-
liste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen zu benennen:
Winfried Esch, Reinhold Kugel, Ronald Jocher, Dr. Michael Christ, 
Bruno Ernst, Horst Leclaire
An der Beschlussfassung nimmt Ortsbürgermeister Müller nicht teil. 
Sein Stimmrecht ruht gemäß § 36 Absatz 3 der Gemeindeordnung.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 16
3. Nachwahl; Mitglied Ausschuss für Ortsgestaltung, Frem-
denverkehr und Umwelt Kenn
Der Vorsitzende teilt mit, dass Frau Hilde Laux ihre Mitgliedschaft 
im Ausschuss für Ortsgestaltung, Fremdenverkehr und Umwelt nie-
dergelegt hat. Es ist daher eine Nachwahl durchzuführen.
Nach der Gemeindeordnung ist grundsätzlich eine geheime Wahl 
der Ausschussmitglieder vorgeschrieben. Der Gemeinderat kann 
jedoch beschließen, die Wahl offen per Handzeichen durchzufüh-
ren.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig, die Nachwahl gemäß 
§ 40 Absatz 5 der Gemeindeordnung (GemO) offen per Handzei-
chen durchzuführen.
Gemäß § 45 Absatz 1 der Gemeindeordnung werden Ersatzleute 
auf Vorschlag der politischen Gruppe, von der das ausgeschiedene 
Ausschussmitglied vorgeschlagen worden war, durch Mehrheits-
wahl gewählt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt auf Vorschlag der SPD-Fraktion, 
Herrn Leon Glöckner als Mitglied in den Ausschuss für Ortsgestal-
tung, Fremdenverkehr und Umwelt zu wählen.
An der Beschlussfassung zur Nachwahl des Ausschussmitglieds 
nimmt Ortsbürgermeister Müller nicht teil. Sein Stimmrecht ruht ge-
mäß § 36 Absatz 3 der Gemeindeordnung
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 16
4. Sanierung Herrenbrunnen
Ortsbürgermeister Müller verweist auf den Gemeinderatsbeschluss 
vom 29.03.2023. Zur Sanierung des Herrenbrunnens habe er zwei 
Angebote bei verschiedenen Steinmetzbetrieben angefordert, die 
der Verwaltung vorliegen. Da der Brunnen bekanntlich unter Denk-
malschutz stehe, sei vor einer Auftragsvergabe zunächst eine 
denkmalrechtliche Genehmigung bei der Kreisverwaltung Trier-
Saarburg einzuholen. Weiterhin müsse ein einheitliches Leistungs-
verzeichnis für die Durchführung der Sanierungsarbeiten erstellt 
werden, auf Grund dessen sodann mehrere Bieter angefragt wer-
den können.
Aus der Mitte des Rates wurde angeregt, die Angelegenheit zur 
weiteren Beratung an den Bauausschuss zu verweisen und die 
Verwaltung zu beauftragen, die denkmalrechtliche Genehmigung 
zur Sanierung des Brunnes einzuholen.
Ein Beschluss wurde nicht gefasst.
5. Auftragsvergaben
Es liegen keine Auftragsvergaben vor.
6. Antrag CDU Fraktion zu Eltern-Kinder-Treff
Ratsmitglied Thorsten Platte trägt den Antrag der CDU-Fraktion mit 
folgendem Inhalt vor:
„Die CDU-Fraktion stellt den Antrag, einen Grundsatzbeschluss für 
die Herrichtung eines Platzes für Eltern-Kind-Treffs herbeizuführen. 
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Änderungen umzusetzen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 18
8. Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt werden folgende Anfragen und 
Anregungen behandelt:
8.1 Ratsmitglied Klaus Olejnizak
Verkehrssicherheit am Kreisverkehr Bahnhofstr./Trierer Str./
St. Margarethen-Str.
Ratsmitglied Klaus Olejnizak regt an, zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit am Kreisel die Realisierung verschiedener Maß-
nahmen zu prüfen. Denkbar seien zum Beispiel die Anbringung von 
Piktogrammen „Vorsicht Kinder“ auf der Straßenfahrbahn oder die 
Installation von „Berliner Kissen“ zur Geschwindigkeitsdämpfung.
Der Vorsitzende wird beauftragt, dies zur Prüfung an die Verwal-
tung weiterzuleiten.
8.2 Ratsmitglied Dr. Burkhard Apsner
Parkplatz Sportplatz
Es wird nachgefragt, wann die anstehenden Arbeiten am Sportplatz 
(Erneuerung der Rinnensteine, Asphaltierung der Parkplatzein-
fahrt, Ausbesserung der geschotterten Parkplatzeinfahrt) durchge-
führt werden.
Der Vorsitzende teilt mit, dass dies von der Verbandsgemeindever-
waltung koordiniert werde.
8.3 Ratsmitglied Bernd Kettermann
Schiefermauer entlang den Weinbergen, Straße nach Sch-
weich
Ratsmitglied Bernd Kettermann teilt mit, dass das Mauerwerk der 
Schiefermauer mit Unkraut vollständig zugewachsen sei, so dass 
die Mauer in einigen Bereichen gar mehr zu sehen sei. Hier sollte 
eine Reinigung mit der Wildkrautbürste durchgeführt werden.
9. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
Im nichtöffentlichen Sitzungsteil wurde folgender Beschluss ge-
fasst:
Grundstücksangelegenheit
Es wurde beschlossen, ein Grundstück im Außenbereich zu erwer-
ben.

Klüsserath
n Norbert Friedrich  n Sprechzeiten
n 0171 1907722      Sa. 09:00 - 10:00 Uhr
n buergermeister@kluesserath.de      
n www.kluesserath.de

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilge-
biet 1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit des 
Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen 
(Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der Prü-
fung seiner Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Köwerich
n Elmar Schlöder  n Sprechzeiten
n 06507 7039034      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@koewerich.de n skype: og.koewerich
n www.koewerich.de

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilgebiet 
1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der des 
Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan 
nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der Prüfung seiner 
Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Beschluss:
Der Antrag der CDU-Fraktion auf Herrichtung eines Platzes für El-
tern-Kind-Treffs im Ortsteil Kenner Ley wird als Ergänzung zu dem 
am 29.03.2023 unter dem Tagesordnungspunkt 10 gefassten Be-
schluss gesehen und zur weiteren Beratung an den Bauausschuss 
verwiesen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 18
7. Förderprogramm „Klimaangepasste Wälder“;
Zustimmung zum sog. BAT-Konzept (Konzept zum Umgang 
mit Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz)
Ortsbürgermeister Müller verweist auf die vorliegende Beschluss-
vorlage mit folgendem Inhalt:
„Das Biotop-Alt-Totholz-Konzept (BAT-Konzept) dient dem Er-
halt der biologischen Vielfalt im Wald als Umweltvorsorgekonzept 
und zur Erhöhung der Biodiversität. Es hilft, die gegebenen natur-
schutzrechtlichen Vorschriften und gleichzeitig die Vorgaben der 
Arbeitssicherheit in der Waldarbeit zu erfüllen. Nicht zuletzt ist die 
vorsorgende Sicherung aller Lebensräume der Pflanzen- und Tier-
arten auch Ausdruck des Selbstverständnisses einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung. Insbesondere Totholz -hier vor allem auch 
stehende, abgestorbene Baumstämme- ist ein wesentliches Le-
bensraumelement für zahlreiche an den Wald gebundenen Arten. 
Gleichzeitig muss bei einer höheren Dichte (Anzahl) an Totholz im 
Wald und den in den Waldbeständen arbeitenden Menschen ein 
Arbeitssicherheitskonzept zum Schutz des Menschen zur Anwen-
dung kommen.
Viele Revierleiter/innen wenden das Konzept auch ohne einen 
Beschluss der Gemeinden an (zumindest das Kennzeichnen der 
Bäume im Waldbestand), da die Umsetzung der guten forstfach-
lichen Praxis entspricht und die Umweltsorge vom Gesetzgeber 
gefordert wird. Zudem ist die eindeutig sichtbare Kennzeichnung 
der BAT-Elemente eine Voraussetzung zur Gewährleistung der Ar-
beitssicherheit. In den schriftlichen Arbeitsaufträgen der Revierlei-
ter/innen muss -als Voraussetzung für die nach FSC zertifizierten 
Betriebe- ein Hinweis auf BAT-Elemente innerhalb des zu bearbei-
tenden Waldbestandes erfolgen, damit
1.	 die Forstwirte/innen die Arbeitssicherheit -für das eigene Le-

ben und das Dritter- umsetzen und gewährleisten können und
2.	 BAT-Elemente und deren mögliche Bewohner -also die streng 

geschützten Arten- geschont werden.
Jedoch können die im Waldbestand markierten Naturschutzele-
mente derzeit nicht in das digitale Geoinformationssystem aufge-
nommen werden, da die rechtliche Voraussetzung -die Zustimmung 
des Waldbesitzers- zur Dokumentation fehlt. Um die BAT-Elemente 
digital zu erfassen und zu speichern und diese auch für die Ge-
meinden im Ökokonto einzubuchen (Stichwort: Nutzung BAT-Ele-
mente als Ausgleich für Eingriffsmaßnahmen in der Gemeinde), 
wird daher von jedem Waldbesitzer ein Beschluss zur Umsetzung/
Anwendung des BAT-Konzeptes benötigt.
Weiterhin ist es nach Abstimmungen zwischen Ministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und den für die Förderun-
gen des klimaangepassten Waldmanagements verantwortlichen 
Auditoren gelungen, die einzig schwierige Vorgabe (Punkt 12 der 
Kriterien des Klimaangepassten Waldmanagements) -nämlich die 
geforderte Stilllegung von 5 % der Waldflächen für eine Dauer von 
20 Jahren- mit dem ohnehin bereits bei Landesforsten angewand-
ten BAT-Konzeptes anzusetzen.
Mit der Beschlussfassung zur Umsetzung und Anwendung des 
Konzeptes durch die Waldbesitzer werden die vor Ort markierten 
BAT-Elemente auch in das digitale Geoinformationssystem aufge-
nommen und diese Zahlen fließen dann wiederum in Statistiken 
ein, mit denen bundesweit (auch europaweit) politisch argumentiert 
wird (Stichwort: Erreichung der Biodiversität über Stilllegung eines 
bestimmten -vorgegebenen- Flächenanteils).
Waldbesitzer, die ihren Wald von FSC zertifizieren lassen, müssen 
zudem die Umsetzung eines Naturschutzkonzeptes nachweisen, 
was über die Teilnahme am BAT-Konzept gewährleistet wird.“
Rastmitglied Bernd Kettermann weist darauf hin, dass der Verbleib 
von Totholz im Wald aus verschiedenen Gründen, insbesondere 
zur Förderung der Artenvielfalt, sehr wichtig sei. Dies werde seines 
Wissens nach bereits auch so seit Jahren praktiziert. Wichtig sei, 
dass Fuß- und Wanderwege bestmöglich freigeräumt und begeh-
bar bleiben. Weiterhin müsse darauf geachtet werden, dass Tot-
holz, sofern es von Holzschädlingen befallen sei, unverzüglich aus 
dem Wald entfernt wird.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Kenn beschließt, das Biotop-Alt-Totholz-
Konzept (BAT-Konzept) gemäß BAT-Konzept Landesforsten ohne 
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Longen
n Stefan Egner  n Sprechzeiten
n 06502 9356666 o. 0160 7110639      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@longen.de

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 29.06.2023 findet um 19:00 Uhr im Bürgerhaus, 
Bergstraße 9 in Longen eine Sitzung des Ortsgemeinderates Lon-
gen statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Zuschuss Motorrettungsboot DLRG
3. Förderprogramm „Klimaangepasste Wälder“; Zustimmung zum 

sog. BAT-Konzept (Konzept zum Umgang mit Biotopbäumen, 
Altbäumen und Totholz)

4. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028

5. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Personalangelegenheiten
3. Verschiedenes

Longen, 19.06.2023
Stefan Egner, Ortsbürgermeister

Longuich
n Manfred Wagner  n Sprechzeiten
n 06502 1364      Mi. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longuich.de
n www.longuich.de

Öffentlicher Verkehrsraum –  
Hecken/Pflanzenbewuchs

Aus gegebener Veranlassung müssen wir darauf hinweisen, dass 
der öffentliche Verkehrsraum, hierzu zählen Straßen- und Geh-
wegflächen, absolut frei von Pflanzenbewuchs sein muss. Durch 
die überstehenden Pflanzenteile können sich die Fußgänger ver-
letzen oder müssen sogar auf Fahrbahn ausweichen. Wir bitten 
alle Grundstückseigentümer und auch die Nutzungsberechtigten, 
entsprechende Überprüfungen durchzuführen und bei Bedarf die 
Hecken und Sträucher mind. Bis zur Grundstücksgrenze zurück zu 
schneiden. Dabei ist zu beachten, dass das Lichtraumprofil (Fuß-
gänger/Radwege 2,50 m, Fahrbahnen für Autoverkehr 4,50 m) frei-
zuhalten ist.

Schweich, den 15.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Schweich a.d.R.W.
-örtliche Ordnungsbehörde-

Bekanntmachung
Die Ortsgemeinde Longuich veräußert insgesamt 15 
Baugrundstücke im Baugebiet „Rioler Weg“ im Rah-

men eines Bewerberauswahlverfahrens
Die Ortsgemeinde Longuich veräußert im Bereich des Bauge-
bietes „Rioler Weg“ 15 Bauplätze, und zwar im Rahmen eines 
Bewerberauswahlverfahren zum Kaufpreis von 280,00 €/m² 
(voll erschlossen).
Weitere Informationen, unter anderem zu den zugrundeliegen-
den Bauplatzvergaberichtlinien, dem Verfahrenseröffnungsbe-
schluss, etc. finden Sie bis zum 14.07.2023 auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Schweich www.schweich.de (Menü, 
Unterpunkt Bauen & Wohnen; freie Baugrundstücke & Liegen-
schaften).

Longuich, 19.06.2023
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister

Leiwen
n Sascha Hermes  n Sprechzeiten
n 06507 3378      Sa. 09:00 - 10:30 Uhr
n buergermeister@leiwen.de      und nach Vereinbarung
n www.leiwen.de

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 28.06.2023 findet um 19:00 Uhr im Gemeindezen-
trum Forum Livia, Schulstraße 9a in Leiwen eine Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses Leiwen statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Ortsge-

meinde Leiwen
nicht öffentlich
1. Prüfung der Belege

Leiwen, 19.06.2023
Stephan Lentes, Vorsitzender

des Rechnungsprüfungsausschusses

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilge-
biet 1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der 
des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen (Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der 
Prüfung seiner Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Die Ortsgemeinde Leiwen veräußert im 
nächsten Verkaufsabschnitt insgesamt 5 

Baugrundstücke im Baugebiet  
„Aufm Flurgarten“ im Rahmen eines 

Höchstgebotsverfahrens
Die Ortsgemeinde Leiwen veräußert im Bereich des Baugebie-
tes „Aufm Flurgarten“ weitere 5 Bauplätze, und zwar im Rahmen 
eines Bieterverfahrens zum Mindest-Kaufpreis von 180,00 €/m² 
(voll erschlossen).
Weitere Informationen, unter anderem zu den Verkaufsbedin-
gungen, der Bauverpflichtung etc. finden Sie im Zeitraum vom 
30.06.2023, 8.00 Uhr, bis zum 28.07.2023, 8.00 Uhr, auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Schweich www.schweich.de 
(Menü, Unterpunkt Bauen & Wohnen; freie Baugrundstücke & 
Liegenschaften).

Leiwen, 19.06.2023
Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Sitzung des Kuratoriums der Günther Reh 
Kulturstiftung Heimat und Wein

Das Kuratorium der Günther Reh Kulturstiftung Heimat und Wein 
tagt am 06.07. um 18 Uhr im Gemeindezentrum Forum Livia.
Tagesordnung
1.	 Geschäftsbericht zum Jahr 2022
2.	 Entlastung des Vorstandes
3.	 Beschluss zur Verwendung der Überschüsse aus 2022
4.	 Beschluss über die Wiederanlage von Vermögen der Stiftung
5.	 Sonstiges

Sascha Hermes
1. Vorsitzender des Kuratoriums

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Mehring
n Jennifer Schlag  n Sprechzeiten
n 06502 2140 oder 0151 28373343      Di. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@mehring-mosel.de      
n www.mehring-mosel.de

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilgebiet 
1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der des 
Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan 
nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der Prüfung seiner 
Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Gemeindeschlepper angeliefert

In der letzten Woche wurde der neue Gemeindeschlepper Deutz 
5095 D als Ersatz für den Mc Cormik Schlepper, angeliefert.

Bouleplatz im Laurentiusgarten  
nach Sanierungs- und  

Erweiterungsarbeiten wieder geöffnet
Der Bouleplatz im Laurentiusgarten hat sich in den vergangenen 
Jahren insbesondere bei einer Gruppe von Senioren als beliebte 
Sport- und Freizeitstätte etabliert. Aufgrund der wachsenden Teil-
nehmerzahlen kam die bisherige Anlage schnell an ihre Kapazi-
tätsgrenzen. Auf Initiative von Bruno Christmann und unserem 
Seniorenbeauftragten, Reinhard Boesten, die ihr Anliegen im ver-
gangenen Jahr im Gemeinderat vorstellten, konnten in den vergan-
genen Wochen die Arbeiten ausgeführt werden. Zum einen wurde 
die Anlage um eine zweite Spielfläche erweitert und zum anderen 
wurde der Unterbau der Anlage insgesamt erneuert. Neben Bruno 
Christmann und Reinhard Boesten gehörten Hans Brand, Helmut 
Bastgen (Schweich-Issel) und Rainer Pelkner (Kenn) der Projekt-
gruppe an, die tatkräftig die Umbau- und Erweiterungsarbeiten 
durchführten. Unterstützt wurde das ehrenamtliche Team von un-
seren Gemeindearbeitern, Klaus Schmitt, Hubert Stolf und Michael 
Caspari. In der vergangenen Woche konnte nun die Anlage wieder 
offiziell mit einem Eröffnungsspiel übergeben werden. Ich danke 
der Projektgruppe für die hervorragende Idee und das vorbildliche 
ehrenamtliche Engagement! Ich wünsche allen Nutzerinnen und 
Nutzern dieser
Anlage viel Spaß beim Boule-Spiel.

Die offene Boule-Gruppe trifft sich ab sofort wieder jeden Mittwoch 
ab 15.00 Uhr. Darüber hinaus steht die Anlage zur freien Nutzung 
zur Verfügung.

Longuich, 16.06.2023
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister

SwingingKulinarik und Vorstellung  
der neuen Ortsweinkönigin 2023/24

Liebe Longuicher,
liebe Kirscher,
liebe Gäste,

am kommenden Wochenende findet die Veranstaltung Swinging Kulinarik zwischen den 
„Alten Schulen“ statt, zu der ich Sie herzlich einlade.
Neben kulinarischen Köstlichkeiten und Spitzenweinen unserer Winzerbetriebe, erwartet 
Sie auch wieder ein unterhaltsames Programm. Für die musikalische Begleitung sorgen 
die bekannte Running Wild Jazzband sowie am Nachmittag das Moselländische Blasor-
chester Longuich.
Die Veranstaltung nehmen wir gerne zum Anlass, um unsere neue Longuicher Weinkö-
nigin 2023/2024 mit Ihrer Prinzessin vorzustellen, die im Rahmen unserer diesjährigen 
Longuicher Weinstraßenkirmes gekrönt wird.
Ich danke dem Heimat- und Verkehrsverein Longuich-Kirsch für die Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung und wünsche Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger sowie 
Ihnen, liebe Gäste schöne Stunden in Longuich.

Ihr
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister
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zung des Ortsgemeinderates Mehring statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Die Vorsitzende begrüßt alle Ratsmitglieder, den Revierförster Herr 
Schreiber, sowie den Klimaschutzmanager Herr Merten und teilt 
folgendes mit:
•	 Kita Mehring: Die Personalkosten der Kindertagesstätte 

Mehring werden auf Grund der noch nicht abgeschlossenen 
Verhandlungen vorläufig mit einem Anteil von 10% gerechnet.

•	 Die Rahmenvereinbarungsverhandlungen über die Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
den kommunalen Spitzenverbänden sind gescheitert. Die Ju-
gendämter müssen nun mit jedem Träger in freier Trägerschaft 
Einzelverhandlungen durchführen.

•	 Das Projekt „Gestaltung Aufenthalts- und Rastplatz Moselvor-
land“ wurde eingereicht und man hat die Rückmeldung erhal-
ten, dass dieses Projekt von der LAG Mosel unterstützt und 
gefördert wird.

•	 Die Westenergie AG unterstützt die Umrüstung der Innenbe-
leuchtung des Kindergartens auf LED. Es wird ein Förderbetrag 
zum Festpreis von 4.000 € zur Verfügung gestellt. Die Umset-
zung der Maßnahme soll bis Ende Dezember 2023 erfolgen.

•	 Ermittlungsverfahren: 
Das Verfahren gegen die Beschädigung an der Grillhütte wurde 
eingestellt, da die Anzeige gegen Unbekannt erfolglos war.

•	 Am letzten Wochenende fand erneuter Vandalismus statt. Am 
Moselufer wurde ein Baum mit einer Axt gefällt und zwei Sitz-
bänke ebenfalls durch eine Axt beschädigt, hier beläuft sich der 
Schaden auf ca. 4.000 €. Es wurde nochmal eine Anzeige ge-
gen Unbekannt gestellt.

•	 Ausbau Glasfaser: Nach Rückfrage bei der Deutschen Glasfa-
ser soll vermutlich noch in diesem Jahr mit dem Ausbau begon-
nen werden.

•	 Auf den Parkflächen der E-Ladeparkplätzen am Ortseingang 
Ost und in der Medardusstraße wurden entsprechende Park-
platzmarkierungen vorgenommen.

2. Förderprogramm „Klimaangepasste Wälder“; Zustimmung 
zum sog. BAT-Konzept (BiotopAltTotholz - Konzept)
Die Vorsitzende begrüßt den Revierförster Herr Schreiber und er-
teilt diesem das Wort.
Herr Schreiber stellt das Biotop-Alt-Totholz-Konzept vor:
Das Biotop-Alt-Totholz-Konzept (BAT-Konzept) dient dem Erhalt 
der biologischen Vielfalt im Wald als Umweltvorsorgekonzept und 
zur Erhöhung der Biodiversität. Es hilft, die gegebenen natur-
schutzrechtlichen Vorschriften und gleichzeitig die Vorgaben der 
Arbeitssicherheit in der Waldarbeit zu erfüllen. Nicht zuletzt ist die 
vorsorgende Sicherung aller Lebensräume der Pflanzen- und Tier-
arten auch Ausdruck des Selbstverständnisses einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung. Insbesondere Totholz -hier vor allem auch 
stehende, abgestorbene Baumstämme- ist ein wesentliches Le-
bensraumelement für zahlreiche an den Wald gebundenen Arten. 
Gleichzeitig muss bei einer höheren Dichte (Anzahl) an Totholz im 
Wald und den in den Waldbeständen arbeitenden Menschen ein 
Arbeitssicherheitskonzept zum Schutz des Menschen zur Anwen-
dung kommen.
Viele Revierleiter/innen wenden das Konzept auch ohne einen 
Beschluss der Gemeinden an (zumindest das Kennzeichnen der 
Bäume im Waldbestand), da die Umsetzung der guten forstfach-
lichen Praxis entspricht und die Umweltsorge vom Gesetzgeber 
gefordert wird. Zudem ist die eindeutig sichtbare Kennzeichnung 
der BAT-Elemente eine Voraussetzung zur Gewährleistung der Ar-
beitssicherheit. In den schriftlichen Arbeitsaufträgen der Revierlei-
ter/innen muss -als Voraussetzung für die nach FSC zertifizierten 
Betriebe- ein Hinweis auf BAT-Elemente innerhalb des zu bearbei-
tenden Waldbestandes erfolgen, damit
1.	 die Forstwirte/innen die Arbeitssicherheit -für das eigene Le-

ben und das Dritter- umsetzen und gewährleisten können und
2.	 BAT-Elemente und deren mögliche Bewohner -also die streng 

geschützten Arten- geschont werden.
Jedoch können die im Waldbestand markierten Naturschutzele-
mente derzeit nicht in das digitale Geoinformationssystem aufge-
nommen werden, da die rechtliche Voraussetzung -die Zustimmung 
des Waldbesitzers- zur Dokumentation fehlt. Um die BAT-Elemente 
digital zu erfassen und zu speichern und diese auch für die Ge-
meinden im Ökokonto einzubuchen (Stichwort: Nutzung BAT-Ele-
mente als Ausgleich für Eingriffsmaßnahmen in der Gemeinde), 
wird daher von jedem Waldbesitzer ein Beschluss zur Umsetzung/
Anwendung des BAT-Konzeptes benötigt.

 Der Schlepper ist mit einem 4-Zylinder Turbo-Dieselmotor mit La-
deluftkühler, 3894 ccm - 95 PS und mit einem Frontkraftheber mit 
Frontzapfwelle, sowie Überdruckkabine mit Heizung, Lüftung und 
Klimaanlage ausgestattet.
Der Schlepper wurde für zwei Monate mit entsprechender Kaufop-
tion gemietet. In diesem Zeitrahmen können unsere Mitarbeiter den 
Schlepper entsprechend austesten, ob der Schlepper für unsere 
vielfältigen Arbeiten in den öffentlichen Anlagen geeignet ist.

Mehring, den 19.06.2023
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterina

Gelungener Helfertag auf der  
Finnenbahn Mehring – Pölich

Am vergangenen Freitag und Samstag haben viele Bürgerinnen 
und Bürger unserer Gemeinden neue Hackschnitzel auf der Fin-
nenbahn eingebracht. Mit Radlader und Traktoren wurden die 
Hackschnitzel vom Lagerplatz in die Erlebnisstrecke gebracht und 
dort von den vielen Helfern verteilt. Vielen Dank an alle ehrenamt-
lichen Helfer.

von links: Carina Schneider, Willi Reis, Anna Madert, Gerd Ma-
dert, Hans Frick, Franz Teloo, Stefan Mandler, Werner Wedekind, 
Erich Diederich, Yannik Zell, Al Meyer, Achim Bach, Werner Ensch, 
Thomas Herber, Harald Ewertz, Mathias Genn, Wolfgang Eid  es 
fehlen: Ralf Krämer, Steffi Sakwerda, Doris und Walter Ludwig, Ri-
chard Lamberti, Udo Lauterbach

Mehring, den 19.06.2023
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Pölich, den 19.06.2023
Wolfgang Eid, Ortsbürgermeister

Auszeichnung des Leuchtpunktes  
der Artenvielfalt für  

„Mehringer Blattenberg“ mit Filmpremiere
Seit 2016 zeichnet das DLR Mosel „Leuchtpunkte der Artenvielfalt“ 
aus. Im Jubiläumsjahr der „Lebendigen Moselweinberge 2023“ soll 
das Projekt mit den letzten vier feierlichen Auszeichnungen abge-
schlossen werden. 21 Leuchtpunkte werden dann an der Mosel 
die besondere Tier- und Pflanzenwelt in Verbindung mit Kultur und 
Weinbau repräsentieren. Unter dem Motto „Mauerlandschaften“ 
wird in diesem Jahr der „Mehringer Blattenberg“ gewürdigt. Die of-
fizielle Auszeichnung des Leuchtpunktes „Mehringer Blattenberg“ 
mit Filmpremiere findet am Dienstag, 27. Juni 2023 um 17:00 Uhr 
am Wein-Pavillon in der Gartenstraße in Mehring statt. Auf dem 
Programm stehen verschiedene kurzweilige Beiträge zum Weinbau 
und der Artenvielfalt in den lebendigen Weinbergen des Mehringer 
Blattenberges. Die Ortsgemeinde freut sich auf die rege Teilnahme 
der Bevölkerung und den Austausch bei Wein und Imbiss.

Mehring, den 19.06.2023
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Mehring 

am 26.04.2023
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag und in 
Anwesenheit von Schriftführer/in Nivin Berjawi findet am 26.04.2023 
im Kulturzentrum „Alte Schule“, Schulstraße 17 in Mehring eine Sit-
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•	 Teilnahme an Programmen oder Mitgliedschaft in Bündnissen
3. Energiemanagement
•	 Einführung / Optimierung eines systematischen Energiema-

nagements
•	 Verbesserung des „Energetischen Know-hows“ im Haupt- und 

Ehrenamt
4. Mobilität, ÖPNV, Fuhrpark und Dienstreisen
•	 Klimagerechter kommunaler Fuhrpark
•	 Klimagerechte Dienst- und Pendlermobilität
•	 Attraktivere Gemeinschaftsverkehre
•	 Mehr Fahrradmobilität in der Kommune
•	 Unterstützung klimagerechter privater Mobilität
5. Gebäude / Liegenschaften / Innen- und Außenbeleuchtung
•	 Energetische Sanierung bzw. Optimierung
•	 Stromverbrauch reduzieren
6. Bauleitplanung und Stadt-/Gemeindeentwicklung
•	 Klimafreundliche Bauleitplanung
•	 Kommunale Wärmeleitplanung in Angriff nehmen; Wärmewen-

de
7. Ausbau der Erneuerbaren Energien
•	 Weitere Potenziale für Erneuerbare Energien systematisch he-

rausarbeite
•	 Eigene EE-Anlagen bauen und betreiben oder sich daran be-

teiligen
•	 Unterstützung Dritter beim Ausbau der Erneuerbaren Energien
Beispielhafte Maßnahmen zur kommunalen Anpassung an Kli-
mawandelfolgen:
1. Strukturen und Zusammenarbeit schaffen
•	 Etablierung des politischen Willens und der Handlungsmotivati-

on in der Verwaltung zur Anpassung an Klimawandelfolgen
•	 Institutionalisierung eines Klimawandelanpassungsmanage-

ments
•	 Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation
2. Klimawandelfolgen erfassen
•	 Durchführung von Betroffenheits- und Vulnerabilitätsanalysen 

zu einzelnen
Sektoren bzw. Klimarisiken (Starkregen, Hitze, Dürre)
•	 Erstellung einer ganzheitlichen Klimarisikoanalyse
•	 Integration der Anpassung an Klimawandelfolgen in Planungs-

instrumente (Bauleit- und Flächennutzungsplanung
3. Anpassungsmaßnahmen ausarbeiten
•	 Etablierung bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge
•	 Etablierung bzw. Erhöhung der Hitze- und Dürrevorsorge
•	 Erarbeitung spezifischer Anpassungsstrategien
•	 Erarbeitung einer ganzheitlichen Anpassungsstrategie
4. Monitoring, Evaluation und Nachsteuerung etablieren
•	 Überwachung von Klimawandelfolgen und Nachjustierung von 

Anpassungsmaßnahmen
Beschluss: Die Ortsgemeinde Mehring tritt dem Kommunalen 
Klimapakt gemeinsam mit der Verbandsgemeinde bei. Damit ver-
pflichtet sie sich, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch 
in der Anpassung an Klimawandelfolgen weiter zu verstärken und 
den bislang ambitionierten Anstatt weiterzuverfolgen. Folgende 
Maßnahmen schlägt der Ortsgemeinderat dazu vor:
1.	 Ausbau der Solarenergie mit der Solaranlage V
2.	 Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED
3.	 Ausbau der Windenergie
4.	 Ausbau der E-Ladestationen
5.	 Verfolgung und Durchführung Starkregen- und Hochwasser 

Schutzvorsorge.
6.	 Erhöhung der Hitze- und Dürrevorsorge
Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Inno-
vation (KIPKI)
Bei dem KIPKI handelt es sich um ein Förderprogramm der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz, welches kommunale Gebiets-
körperschaften bei der Erreichung der Klimaschutzziele und der 
Anpassung an die Klimawandelfolgen unterstützen soll. Zur Aus-
führung des Investitionsprogramms ist ein eigenständiges Landes-
gesetz vorgesehen. Der zugehörige Gesetzesentwurf wurde am 
08.12.2022 veröffentlicht.
Das KIPKI beinhaltet zwei Kernelemente. Erstens die einwohner-
bezogene Pauschalförderung der antragberechtigten Kommunen. 
Zweitens ein wettbewerbliches Verfahren zur Befähigung und Un-
terstützung der Entstehung von Leuchtturm-Projekten des Klima-
schutzes.
Zusammen mit dem Gesetzesentwurf wurden zwei weitere Anlagen 
publiziert. Die erste Anlage erhält eine Positivliste, sprich eine Auf-
listung von förderfähigen Maßnahmen. Diese sind, entsprechend 
den o.g. Zielen des KIPKI, in zwei große Handlungsfelder aufge-

Weiterhin ist es nach Abstimmungen zwischen Ministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und den für die Förderun-
gen des klimaangepassten Waldmanagements verantwortlichen 
Auditoren gelungen, die einzig schwierige Vorgabe (Punkt 12 der 
Kriterien des Klimaangepassten Waldmanagements) -nämlich die 
geforderte Stilllegung von 5 % der Waldflächen für eine Dauer von 
20 Jahren- mit dem ohnehin bereits bei Landesforsten angewand-
ten BAT-Konzeptes anzusetzen.
Mit der Beschlussfassung zur Umsetzung und Anwendung des 
Konzeptes durch die Waldbesitzer werden die vor Ort markierten 
BAT-Elemente auch in das digitale Geoinformationssystem aufge-
nommen und diese Zahlen fließen dann wiederum in Statistiken 
ein, mit denen bundesweit (auch europaweit) politisch argumentiert 
wird (Stichwort: Erreichung der Biodiversität über Stilllegung eines 
bestimmten -vorgegebenen- Flächenanteils).
Waldbesitzer, die ihren Wald von FSC zertifizieren lassen, müssen 
zudem die Umsetzung eines Naturschutzkonzeptes nachweisen, 
was über die Teilnahme am BAT-Konzept gewährleistet wird.
Es stellte sich die Frage, wie es mit den Förderprogrammen aus-
sieht.
Es wurde angemerkt, dass die Flächenprämie in Höhe von 100 € 
pro ha noch nicht ausgezahlt wurde. Und ob man für ein neues Pro-
gramm mit denselben Flächen erneut eine Flächenprämie erhält 
und so eine Doppeltförderung entsteht.
Herr Schreiber ist der Meinung, dass die Verbandsgemeinde die 
Prämie jedes Jahr neue betragen müsste. Es soll nun geprüft wer-
den, wie es mit den Prämien aussieht und welche Auswirkungen 
diese auf aktuelle Förderprogramme haben.
In diesem Zusammenhang wurde darüber gesprochen, erneut eine 
Wanderung in Begleitung mit Herr Schreiber zu machen. Als Termin 
wurde der 8. Juli 2023 vorgemerkt.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat Mehring beschließt, das Biotop-
Alt-Totholz-Konzept (BAT-Konzept) gemäß BAT-Konzept Landes-
forsten umzusetzen, sofern es sich nicht negativ auf aktuelle För-
derprogramme auswirkt. Dies wäre noch zu prüfen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Beitritt Kommunaler Klimapakt (KKP)
Die Vorsitzende stellt Herr Merten, den Klimaschutzmanager der 
Verbandsgemeindeverwaltung vor und erteilt Ihm das Wort.
Herr Meter stellt trägt folgendes vor:
Das Pariser Klimaschutzabkommen setzt den Rahmen für die er-
forderlichen Klimaschutzanstrengungen für Deutschland und damit 
auch für Rheinland-Pfalz. Um den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, 
soll Rheinland-Pfalz bis spätestens 2035-2040 (Zukunftsvertrag 
2021-2026) klimaneutral sein. Um den Ausstoß an Treibhausga-
sen auf ein neutrales Niveau abzusenken, bedarf es erheblicher 
Anstrengungen. Auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebe-
nen müssen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
die nunmehr unvermeidbaren, bereits spürbaren und zukünftig zu 
erwartenden Klimawandelfolgen ergriffen und umgesetzt werden. 
Dies geschieht insbesondere auf kommunaler Ebene.
Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Un-
ternehmen, die Energieagentur Rheinland-Pfalz und die Landesre-
gierung, vertreten durch das federführende Klimaschutzministerium 
einschließlich des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, so-
wie das Wirtschafts- und Innenministerium haben sich daher darauf 
verständigt, gemeinsam einen Kommunalen Klimapakt (KKP) ein-
zurichten. Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem 
gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden Kommunen 
forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung 
an die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutz-
zielen des Landes. Im Gegenzug fördert und begleitet die Landes-
regierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit 
konkreten und passgenauen Angeboten und Leistungen. Genaue 
Ausgestaltung steht noch nicht fest. Der Kommunale Klimapakt 
wurde zunächst für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart. Anschlie-
ßend soll der Pakt mit allen Beteiligten fortgeschrieben werden.
Beispielhafte Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz:
1. Willensbildung, Leitbilder, Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation
•	 Leitbilder und Klimaschutzstrategie/-konzept für die Kommune
•	 Sensibilisierung und Motivation aller unter-schiedlichen Ak-

teursgruppen zum Ergreifen eigener (privater) Anstrengungen 
zur THG-Reduktion

•	 Information über die Klimaschutzaktivitäten der Kommune
2. Kommunale Verwaltung: Aufgaben und Funktionen, Organisati-
on, Know-how
•	 Klimaschutzorientierte Optimierung der verwaltungsinternen 

Abläufe; Klimaschutz als Querschnittsaufgabe
•	 Klimafreundliche Beschaffung
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Richter vom 21.12.2004 (BGBl. I S. 3599) 2008 und in jedem fünf-
ten auf das Jahr 2008 folgenden Jahr durchzuführen (Wahljahr).
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat der Verbandsgemeinde-
verwaltung die Mitteilung des Präsidenten des Landgerichts Trier 
über die Zahl der für die Vorschlagsliste zu benennenden Personen 
übersandt.
Aus der Ortsgemeinde Mehring sind 6 Personen in die Vorschlags-
liste aufzunehmen.
Nach den Stärkeverhältnissen im Ortsgemeinderat stehen den 
Fraktionen die nachstehende Anzahl von Vorschlägen zu:
CDU – Fraktion = 7 Ratsmitglieder = 3 Vorschläge
FWG Mehring = 4 Ratsmitglieder = 2 Vorschläge
SPD – Fraktion = 3 Ratsmitglieder = 1 Vorschlag
FWG H.P. Reis = 2 Ratsmitglieder = kein Vorschlag
Die CDU – Fraktion tritt einen Vorschlag an die FWG H.P. Reis ab.
Sodass den Fraktionen folgende Anzahl der Vorschläge zustehen:
CDU – Fraktion 2 Vorschläge,
FWG Mehring 2 Vorschläge,
SPD -Fraktion 1 Vorschlag und
FWG H.P. Reis 1 Vorschlag.
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deut-
schen versehen werden (§ 31 Gerichtsverfassungsgesetz - GVG).
Die Gemeinden haben bei der Aufstellung der Vorschlagslisten 
sorgfältig zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Personen für das Amt 
eines Schöffen geeignet sind. Den Personen, die für eine Aufnah-
me in die Vorschlagslisten in Betracht kommen, ist zuvor Gelegen-
heit zu geben, sich zu ihrer Benennung zu äußern.
Der Präsident des Landgerichts Trier bittet, die in Betracht kom-
menden Personen vor der Kandidatur zum Schöffenamt darauf 
hinzuweisen, dass jeder Schöffe damit rechnen muss, zumindest 
einmal pro Monat zu einer Sitzung geladen zu werden.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber 
auch – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche 
Eignung.
Da es entscheidet darauf ankommt, für das Amt eines Schöffen 
Personen zu gewinnen, die für diese Tätigkeit ein besonderes In-
teresse haben, sollen Personen, die sich bewerben, bei Eignung 
nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Zur Beschlussfassung weisen wir auf Folgendes hin:
Für die Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste ist die Zustim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens 
jedoch die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemein-
derates erforderlich (§ 36 Abs. 1 Satz 2, § 77 GVG).
Bei der Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste handelt es 
sich um eine Wahl im Sinne von § 40 GemO mit den weiteren 
Folgen,
•	 dass das Stimmrecht der/des Vorsitzenden, die/der nicht ge-

wähltes Ratsmitglied ist, ruht (§ 36 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GemO),
•	 Ausschließungsgründe keine Anwendung finden (§ 22 Abs. 3 

GemO) und
•	 der Beschluss grundsätzlich in geheimer Abstimmung zu fas-

sen ist, der Gemeinderat jedoch mit der Mehrheit der anwesen-
den Ratsmitglieder beschließen kann, die Wahl im Wege der 
offenen Abstimmung durchzuführen (§ 40 Abs. 5 2. Halbsatz 
GemO).

Bei der Ermittlung der erforderlichen Stimmenzahl wird somit die/
der Vorsitzende, der nicht gewähltes Ratsmitglied ist, nicht mitge-
zählt.
Die Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen durch die Ge-
meinden ist

bis zum 30. Juni 2023
durchzuführen. Anschließend ist die Vorschlagsliste in der Gemein-
de für die Dauer einer Woche zu jedermanns Einsicht auszulegen.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat hat beschlossen die Abstim-
mung öffentlich durchzuführen. Es wurden folgende Personen vor-
geschlagen und für die Wahl der Schöffen benannt:
FWG Mehring: Herr Holger Bach, Herr Adams Andreas
SPD: Herr Michael Richter
FWG Reis: Herr Franz Josef Annen
CDU: Herr Kurt Dixius, Frau Gabriele Schlag
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Anschaffung eines Kommunalschleppers
Die Vorsitzende erteilt bei diesem Tagesordnungspunkt Herrn Jo-
hannes Löwen das Wort.
Es wurde berichtet, dass ein neuer Kommunalschlepper anzu-
schaffen ist. Der alte Gemeindeschlepper ist mittlerweile 37 Jahre 
alt und verursachte in den letzten Jahren ständig größere Repara-
turkosten. 

teilt. 1. Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen und 2. 
Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpas-
sung.
Die Anlage 2 enthält eine Aufteilung der Pauschalfördersummen 
nach Einwohnerzahlen. Das Gesamtfördervolumen für ganz Rhein-
land Pfalz beträgt 180 Mio. €. Diese Mittel werden den Kommunen 
entsprechend den Einwohnerzahlen zur Verfügung gestellt. Für das 
wettbewerbliche Verfahren steht ein Gesamtfördervolumen i. H. v. 
60 Mio. € zur Verfügung.
Förderfähige Maßnahmen:
1.	 Investitionen in kommunale Klima-

schutzmaßnahmen: (mindestens 75%): 
Nachhaltige kommunale Energieversorgung; Nutzung von Bio-
masse; energetische Sanierung, Ressourcenschonung und 
Effizienz; Schulen und Kitas; klimafreundliche Mobilität; mul-
timodale und Sharing-Mobilität; nachhaltiger Logistikverkehr

2.	 Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Kli-
mawandelanpassung: (höchstens 25%): 
Klimaresilienz, Entsiegelung- und Begrünungsmaßnahmen, 
Waldbrandvorsorge und Verbesserung der Fähigkeiten zur 
Bekämpfung von Waldbränden, Klimawandelanpassung für 
Schulen und Kitas

Höhe der Zuwendung:
Insgesamt 848.784,30 € einwohnergebundene Pauschalförderung 
(Berechnung anhand der Einwohnerzahl der VG Schweich zum 
Zeitpunkt 31.12.2021 - 29.046 EW - 29,2220719 € je EW). Für das 
wettbewerbliche Verfahren existiert keine einwohnergebundene 
Höchstgrenze der förderfähigen Kosten.
Antragstellung:
Für die Pauschalförderung ab dem 01.07.2023 bis spätestens 
31.01.2024 beim MKUEM möglich. Für die Förderung des wettbe-
werblichen Verfahren ab dem 01.07.2023 beim MWVLW möglich.
Bewilligungsvoraussetzungen:
Für die Pauschalförderung keine. Für das wettbewerbliche Verfah-
ren ist eine Bewerbung mit Projektskizze notwendig.
Bewilligungszeitraum:
Der Nachweis der Mittelverwendung ist laut Gesetzesentwurf bis 
zum 31. Dezember 2026. zu erbringen. Abhängig vom Tag der An-
tragstellung und Zeitpunkt der Bewilligung.
Entsprechend dem Bevölkerungsstand von insgesamt 2.468 Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Mehring zum 
31.12.2021 und dem Zuweisungsfaktor 14,611036 € pro Einwoh-
nerin und Einwohner, stehen der Gemeinde im Rahmen der ein-
wohnergebundenen Pauschalförderung über das KIPKI Programm 
Mittel in Höhe von 36.060 € zur Verfügung.
5. Kommunale Wärmeplanung (KWP)
Kommunen sind zentrale Akteure für das Gelingen der Wärmewen-
de. Unterstützung erhalten sie dabei vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Mit der Überarbeitung der 
Kommunalrichtlinie, die ab dem 1. November 2022 in Kraft trat, 
können Kommunen und kommunale Akteure die kommunale Wär-
meplanung zu attraktiven Bedingungen fördern lassen.
Die Wärmeplanung soll in Kommunen die Grundlage für eine treib-
hausgasneutrale kommunale Wärmeversorgung schaffen bzw. den 
Prozess dafür anstoßen. Mithilfe der Wärmeplanung wird der zu er-
wartende Wärmebedarf einer Kommune ermittelt und mit einer auf 
erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur 
abgestimmt. Das schafft Planungs- und Investitionssicherheit für 
alle Akteur*innen.
Der Wärmeplan muss neben einer Bestandsanalyse auch eine 
Energie- und Treibhausgasbilanz inklusive einer räumlichen Dar-
stellung enthalten. Dazu gehört außerdem eine Potenzialanalyse 
zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen beziehungsweise 
lokalen Potenzialen von Erneuerbaren Energien. Für zwei bis drei 
Fokusgebiete, die kurz- und mittelfristig prioritär zu behandeln sind, 
sind zusätzlich konkrete, räumlich verortete Umsetzungspläne zu 
erarbeiten. Auch die Beteiligung relevanter Verwaltungseinheiten, 
ein passendes Controlling und eine Verstetigungs- sowie Kommu-
nikationsstrategie sollen in die Planung integriert werden.
Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Sch-
weich hat die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung in 
seiner Sitzung am 02.02.2023 einstimmig beschlossen. Die Verwal-
tung hat entsprechende Richtpreisangebote bei externen Dienst-
leistern angefordert, auf deren Basis ein Förderantrag über die 
Kommunalrichtlinie gestellt wird.
6. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028
Die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen ist nach der Neure-
gelung durch das Gesetz zur Vereinfachung und Vereinheitlichung 
der Verfahrensvorschriften zur Wahl und Berufung ehrenamtlicher 
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Carport mit Solaranlage, Abweichung Grenzabstand Solaranlage
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Auf den kleinen Gruben“. Dieser wird aufgrund eines Rechtsfeh-
lers von der Genehmigungsbehörde nicht angewendet. Die Zuläs-
sigkeit von Bauvorhaben richtet sich daher nach § 34 BauGB. Ein 
Vorhaben ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. Geplant ist die Errichtung eines Carports 
mit Solaranlage an der östlichen Grundstücksgrenze. Es wird eine 
Abweichung von landesrechtlichen Vorschriften beantragt. Anstatt 
einem Abstand von 0,5 m zur Grundstücksgrenze, hat die geplante 
Anlage lediglich ein Abstand von 0,14 m. Die Kreisverwaltung wird 
prüfen, ob die Zustimmung des betroffenen Nachbarn erforderlich 
ist. Grundsätzlich bestehen seitens der Verwaltung jedoch keine 
Bedenken.
Beschluss: Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10.3. weitere Bauanträge
Es gab keine weiteren Bauanfragen, so konnte mit dem nächsten 
Tagesordnungspunkt weiter gemacht werden.
11. Verschiedenes
Goldkupphütte
Die Partei FWG Reis hat die Goldkupphütte und die Grünfläche 
drumherum mit einem Arbeitseinsatz wieder aufgewertet. Die Hüt-
te wurde abgeschliffen und erscheint nun heller und gemütlicher. 
Die Wasserrinnen wurden sauber gemacht, die Grünfläche gemäht 
und das Efeu am nebenstehenden Baum wurde entfernt. Es wurde 
darüber gesprochen, ob man eine Öffnung in Form eines Fensters 
einbaut, damit die Hütte noch heller wird. Zudem wurde auch nach-
gefragt, ob man eine Sitzbank in Richtung Moseltal aufstellen soll.
Alle erklärten sich damit einverstanden.
Baum
Es kam die Frage auf, ob man sich auch noch den Baum in der 
Schulstraße 17 auf dem Schulhof anschauen sollte, da dieser noch 
nicht blüht wie die anderen und evtl. kaputt ist.
12. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
Die Vorsitzende gibt die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse bekannt.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Mehring am 

24.05.2023
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag fand 
am 24.05.2023 im Kulturzentrum „Alte Schule“, Schulstraße 17 in 
Mehring eine Sitzung des Ortsgemeinderates Mehring statt.
In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
•	 Die Genehmigungsverfügung des Haushaltsplanes liegt vor. 

Die Kreditgenehmigung Ausleihung an SWT Solarkraft Mehring 
GmbH ist momentan noch entbehrlich.

•	 Die neue Homepage der Verbandsgemeinde Schweich ist seit 
23.05.2023 freigeschaltet. Die Homepage der Ortsgemeinde 
Mehring soll in den nächsten Wochen freigeschaltet werden. Es 
wird noch nach einer Lösung für das pachten von Hütten und 
Plätzen gesucht.

•	 SWT-Gesellschafterversammlung, 2022 war ein außerordent-
lich gutes Sonnenjahr über der monatlichen Prognose.

•	 Die Kirmes findet am 10. - 12. Juni 2023 statt. Zur Wahl der 
Weinkönigin sind alle herzlich eingeladen.

2. 22. Änderung des Flächennutzungsplanes; Darstellung ei-
ner Sonderbaufläche Solar auf der Gemarkung Schleich; 
Zustimmung der Nachbargemeinde

In Rheinland-Pfalz liegt die Zuständigkeit der Flächennutzungspla-
nung gem. § 203 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 67 Abs. 2 Satz 1 GemO bei 
den Verbandsgemeinden.
Die endgültige Entscheidung des Verbandsgemeinderates zur 22. 
Änderung ist vorgesehen in der Sitzung am 16. Mai 2023. Diese 
Entscheidung bedarf nach § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO der Zustim-
mung der Gemeinden, die selbst oder als Nachbargemeinde be-
rührt sind. Berührt sind bei dieser Änderung neben der Ortsgemein-
de Schleich auch die Nachbargemeinden Ensch, Detzem, Pölich 
und Mehring.
Die Zustimmung ist auch schon vor dem Feststellungsbeschluss 
möglich.

Dieser steht aktuell in der Werkstatt. Es wurde bereits jetzt darauf 
hingewiesen, dass die Kupplung in nächster Zeit ebenfalls ausge-
tauscht werden müsste und der Schlepper erneut in die Werkstatt 
müsste.
Daher ist es dringend erforderlich, einen Neuen zu beschaffen.
Ein Kommunalschlepper der Marke Kubota könnte als geeignet 
erscheinen. Weitere Informationen und Vergleiche sind allerdings 
noch einzuholen.
Der alte Schlepper könnte dann verkauft werden, dazu müsste man 
noch den Restwert des alten Schleppers definieren.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, dass ein neuer 
Schlepper anzuschaffen ist. Herr Löwen wird damit beauftragt ei-
nen geeigneten Schlepper auszusuchen und im Einverständnis mit 
der Ortsbürgermeisterin den Kauf in die Wege zu leiten.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
8. Anschaffung eines Rasenmähers
Für den Bauernhof wird ein weiterer Rasenmäher benötigt. Es wur-
de ein Angebot bei der Firma Gölz aus Schleiden durch die Mitar-
beiter angefordert. Dies ist in der Anlage beigefügt.
Die Kosten der Rasenmäher die angeboten wurden belaufen sich 
zwischen 2.100,84 € und 2.268,91 €.
Der Rasenmäher, der preislich bei 2.268,91 € liegt, stellt sich als 
besser geeignet dar und ist zudem direkt lieferbar.
Beschluss: Die Ortsgemeinde Mehring beschließt, die Anschaf-
fung des Rasenmähers zum Preis von 2.268.,91 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9. Umstellung von Straßenleuchten auf LED
Umstellung Straßenleuchten auf LED
Bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten im 
Jahre 2017 wurden von den 503 vorhandenen Straßenleuchten 
417 umgestellt.
86 Straßenleuchten wurden damals von der Umstellung ausge-
nommen, da sich zu dem damaligen Zeitpunkt die Investition nicht 
rechnete.
Der Eigenanteil der Ortsgemeinde betrug aufgrund des Zuschus-
ses vom RWE lediglich 86.025,94 €.
Dadurch verringerten sich die Kosten für die Straßenbeleuchtung, 
je nach Strompreis jährlich um rd. 17.000 €.
Durch die mit der Energiekrise einhergehenden Strompreiserhö-
hungen würde sich die Umstellung der verbliebenen 86 Straßen-
leuchten heute auch rechnen.
Westnetz wurde gebeten eine Kostenberechnung für die 86 verblei-
benden Straßenleuchten ohne LED-Technik vorzulegen.
In den Anlagen befinden sich zwei Kostenberechnungen.
Bei der ersten Berechnung wurde ein Strompreis von 0,40 €/ 
kwh zugrunde gelegt, was zu einer jährlichen Einsparung von rd. 
9.800,00 € führen würde.
Bei der zweiten Berechnung wurde ein Strompreis von 0,60 €/ 
kwh zugrunde gelegt, was zu einer jährlichen Einsparung von rd. 
13.400,00 € führen würde.
Die Kosten für die Umrüstung würden 57.605,88 € bei beiden Va-
rianten betragen.
Die Amortisationzeit bei der Umrüstung auf LED-Leuchten wären 
bei der ersten Variante 5,87 Jahre und bei der zweiten Variante 
4,29 Jahre.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt ein verbindliches An-
gebot für die Umstellung der restlichen Straßenleuchten auf LED 
Technik anzufordern.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10. Bauanträge
10.1. Bauantrag, Flur 6, Parzelle 334/1
Herr Löwen nahm an der Beratung und Abstimmung nicht teil we-
gen Sonderinteresse und nahm im für Zuschauer bestimmten Teil 
des Sitzungsraumes Platz.
Lagerhalle
Das Grundstück wird im Süden teilweise durch den rechtsverbind-
lichen Bebauungsplan „Hinter Kirch“ überlagert. Geplant ist der 
Neubau einer Lagerhalle zur Erweiterung des Bestandes. Die Er-
weiterung ist im süd-westlichen Bereich des Grundstücks vorge-
sehen. Befreiungen vom Bebauungsplan werden keine beantragt. 
Auf der Nachbarparzelle 333/12 muss eine Baulast eingetragen 
werden. Durch Unterschrift hat der Nachbar der Planung bereits 
zugestimmt. Der Neubau befindet sich in unmittelbarer Nähe zum 
renaturierten Mühlenbach (Gewässer 3. Ordnung). Teilweise unter-
schreitet die Halle den 10 m Abstand zum Gewässer, weshalb eine 
wasserrechtliche Genehmigung vonnöten ist. Grundsätzlich beste-
hen jedoch keine Bedenken gegenüber dem Bauvorhaben.
Beschluss: Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10.2. Bauantrag, Flur 15, Parzelle 493/4
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Seitens der Ortsgemeinde Mehring wird darauf hingewiesen, dass 
keine dem Bewerber entstandenen Planungskosten (z.B. Architek-
tenkosten etc.) und sonstigen Auslagen, übernommen werden. Die-
se gehen in jedem Falle ausschließlich zu Lasten des Bewerbers.
4.
Die Zuteilung der Baugrundstücke erfolgt ausschließlich an Privat-
personen, nicht an gewerbliche Investoren/Bauträger.
Im Höchstgebotsverfahren zugelassen sind nur Bewerbungen von 
natürlichen Personen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
haben. Das Angebot muss im eigenen Namen und für sich selbst 
abgegeben werden. Angebote als Vertreter eines Dritten sind von 
der Wertung auszuschließen.
5.
Die Verwaltung wird beauftragt, diese 6 Baugrundstücke im Amts-
blatt und auf der Homepage der VG Schweich anzubieten, und 
zwar wie folgt:
•	 Amtsblatt, 24 KW
•	 Homepage, ab 16.06.2023, 08.00 Uhr.
Die Anbietung erfolgt im Zeitraum vom 16.06 bis zum 21.07.2023.
Angebote können nur in diesem Zeitraum abgegeben werden, zu 
früh oder zu spät eingehende Angebote werden von der Wertung 
ausgeschlossen.
6.
Die gemeindlichen Baugrundstücke mit den Parzellen Nummern 
360/9, 360/23, 360/25, Parzelle 360/26 sowie 360/30 werden vor-
erst nicht veräußert.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Grundstücksvorschläge für PoP-Verteilergebäude
Damit die deutsche Glasfaser mit der Planung für den Ausbau be-
ginnen kann, ist es erforderlich, zwei Standorte für die technische 
Anbindung an die übergeordnete Netzebene (Backbone-Netz) so-
genannte Netzverteiler (PoP = Point of Presence) festzulegen.
Um die bestmögliche Anbindung bzw. Vernetzung zu gewährleis-
ten, sollen die jeweiligen PoPs möglichst zentral bzw. strategisch 
sinnvoll in der Ortslage liegen.
Die ausgesuchten Standorte sollen vorzugsweise im öffentlichen 
Eigentum stehen.
Für die Ortsgemeinde Mehring werden für die rechte Moselseite 
der PoP400 und links der Mosel der PoP1496 aufgestellt.
Nähere Informationen zu den PoP´s können aus den beigefügten 
Planbeschreibungen entnommen werden.
Als Standorte haben wir für die linke Seite die Freifläche an der Brü-
ckenstraße/Blumengarten und für die rechte Seite die Parkfläche 
am Sportplatz vorgeschlagen.
Die vorgesehenen Standorte sind aus der Anlage ersichtlich. Der 
Standort Mehring r.d.M. ist im Planauszug fehlerhaft eingetragen.
Die Standorte werden allerdings noch von der „Deutschen Glasfa-
ser“ auf Eignung geprüft.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat nimmt die vorgeschlagenen Standorte 
zur Kenntnis und stimmt diesen bei entsprechender Eignung 
zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
5. Anschaffung eines Kommunalschleppers
In der Ratssitzung vom 26.04.2023 hat der Ortsgemeinderat der 
Anschaffung eines Kommunalschleppers grundsätzlich zugestimmt 
und das Ratsmitglied Johannes Löwen beauftragt, entsprechend 
zu recherchieren und Angebote in Absprache mit den sachverstän-
digen Winzern im Rat einzuholen. Nunmehr liegen uns die in den 
Anlagen beifügten Kauf- und Mietangebote vor.
1. Fa. Moerschen = Kubota M 5-072 

Narrow CAB
Zusätzlich Frontzapfwelle
Kommunalbereifung
Gesamtbetrag Brutto

=
=
=
=

66.118,00 €
4.284,00 €
1.606,00 €
68.008,00 €

Darüber hinaus wird der Schlepper zum monatlichen Mietpreis von 
2750,00 € plus MWST = 522,50 €, insgesamt 3.272,50 €/Monat 
Brutto für 2 Monate angeboten. Der Mietpreis für 2 Monate beträgt 
insgesamt 6.545,00 €. 90% des Mietpreises (5.890,50 €) wird auf 
den Kaufpreis angerechnet. So dass sich der Kaufpreis um 654,50 
€ erhöht.
2. Fa. Alff = Kubota M 5072 N Brutto = 72.203,25 €
3. Piesporter Landmaschinen = Hürli-

mann
+ 19 % MWST
Gesamtbetrag Brutto

=
=
=

66.900,00 €
12.711,00 €
79.611,00 €

In der Sitzung wurde ein weiteres Angebot vorgelegt.

Die Änderung erfolgte auf Wunsch der Ortsgemeinde Schleich, da-
mit aus dem geänderten Flächennutzungsplan der Bebauungsplan 
„Gemeindeland“ zur Errichtung einer Freiflächensolaranlage entwi-
ckelt werden kann.
Der Änderungsbereich ist in der Anlage aufgeführt.
Beschluss:
Der endgültigen Entscheidung des Verbandsgemeinderates 
vom 16. Mai 2023 zur 22. Änderung des Flächennutzungspla-
nes wird zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Baugebiet Lehmkaul; Verkauf von weiteren gemeindlichen 

Bauplätzen
Es wird Bezug genommen auf Teil 1 der öffentlichen Anbietung im 
Bereich „Mehring, Lehmkaul“ zu Beginn des Jahres 2023.
Seinerzeit wurden 14 Bauplätze zu einem Kaufpreis von 240,00 €/
m² öffentlich angeboten.
Baugrundstücke, zu denen keine Bewerbung vorlag oder zu denen 
alle gezogenen Bewerber vor Beurkundung abgesprungen sind, 
sollten gemäß Beschlussfassung zu einem späteren Zeitpunkt im 
Rahmen des Höchstgebotsverfahrens öffentlich angeboten wer-
den.
Es handelt sich um folgende Baugrundstücke:
Parzelle 360/4 Größe: 365 qm
Parzelle 360/5 Größe: 324 qm
Parzelle 360/13 Größe: 594 qm
Parzelle 360/15 Größe: 470 qm
Parzelle 360/16 Größe: 500 qm
Parzelle 360/32 Größe: 451 qm.
Die damals schon zurückgehaltenen 5 Baugrundstücke (Parzellen 
Nummern 360/9, 360/23, 360/25, 360/26, 360/30) werden auch 
weiterhin zurückgehalten und derzeit nicht öffentlich angeboten.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Mehring beschließt:
1.
Die Baugrundstücke
Parzelle 360/4 Größe: 365 qm
Parzelle 360/5 Größe: 324 qm
Parzelle 360/13 Größe: 594 qm
Parzelle 360/15 Größe: 470 qm
Parzelle 360/16 Größe: 500 qm
Parzelle 360/32 Größe: 451 qm
werden öffentlich zu einem Mindestkaufpreis von 240,00 €/m² (voll 
erschlossen) angeboten.
2.
Auf dem jeweiligen Grundstück ist innerhalb von 2 Jahren ab Be-
sitzübergang mit dem Bau zu beginnen (Tiefbau-/Gründungsarbei-
ten); innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Besitzübergang 
ist – unter Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplanes – die 
Bebauung mit einem (bezugsfertigen) Wohnhaus nebst den erfor-
derlichen Stellplätzen fertigzustellen.
Erfolgt die Bebauung nicht oder nicht fristgerecht, so behält sich die 
Ortsgemeinde Mehring vor, das Baugrundstück zurück zu erwer-
ben (im Grundbuch zu sicherndes Baugebot). Dieses Recht steht 
der Ortsgemeinde Mehring ebenfalls zu, wenn das Baugrundstück 
vor Bebauung weiterverkauft wird.
Besitzübergang ist der Tag der vollständigen Kaufpreiszahlung; der 
Kaufpreis ist fällig und zahlbar innerhalb von 4 Wochen nach erfolg-
ter Beurkundung.
3.
Es kann auf maximal 2 Grundstücke geboten werden; diese sind 
vom Bewerber entsprechend zu priorisieren. Eine Zuteilung für 
mehr als 1 Baugrundstück ist nicht möglich, auch wenn bei beiden 
Baugrundstücken der Höchstpreis geboten wird.
Auf den Bebauungsplan „Lehmkaul“ wird verwiesen.
Das Los entscheidet bei mehreren Bewerbern auf ein Baugrund-
stück, sofern hier im Rahmen der Preisangabe ein identischer Preis 
genannt wurde. Der ggf. notwendige Losentscheid erfolgt in auf-
steigender Reihenfolge der amtlichen Parzellennummern (siehe 
Lageplan) in Anwesenheit der Ortsbürgermeisterin (ggf. bei Verhin-
derung in Anwesenheit ihres amtlichen Vertreters), den Beigeord-
neten der Ortsgemeinde Mehring sowie zwei Mitarbeitern/Mitarbei-
terinnen der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.
Nach Ablauf des Bewerberverfahrens werden die Bewerbungen 
ausgewertet und die Bewerber benachrichtigt.
Die Ortsgemeinde Mehring behält sich die Vergabe der Baugrund-
stücke vor. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Grundstücks 
besteht nicht.
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Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Bauanträge
7.1.Bauantrag Lörsch, Flur 2, Parzelle 299
Nutzungsänderung Weinberg zur gastronomischen Nutzfläche
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben richtet sich daher nach 
§ 34 BauGB. Ein Vorhaben ist innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein-
fügt und die Erschließung gesichert ist. Geplant ist die Nutzungs-
änderung des Weinbergs zur gastronomischen Nutzfläche. Es sind 
zusätzlich 8 Sitzgarnituren geplant. Für die zusätzlichen Sitzgar-
nituren errechnet der Antragsteller einen Bedarf von 3,3 Stellplät-
zen. Zusammen mit den ursprünglichen 8 Stellplätzen werden ins-
gesamt 12 Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen. Diese 
befinden sich im Bereich vor der Weinstube sowie dem Wohnge-
bäude. Die Kreisverwaltung sollte um Überprüfung des errechneten 
Stellplatzbedarfs gebeten werden.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt. Der errechnete Stellplatzbedarf 
soll überprüft und die Stellplätze vor Ort markiert werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7.2. weitere Bauanträge
7.2.1.Bauantrag, Flur 6, Parzellen 333/14 und 334/1
Lagerhalle, Befreiung Baugrenze
Ratsmitglied Johannes Löwen nahm im Zuschauerraum Platz.
Zuletzt hat die Ortsgemeinde das Einvernehmen zum Neubau der 
Lagerhalle erteilt. Die Kreisverwaltung hat im Rahmen ihrer Prü-
fung festgestellt, dass eine Befreiung von den Festsetzungen des 
angrenzenden Bebauungsplanes „Hinter Kirch“ erforderlich ist. Der 
Bebauungsplan weist teilweise für den Bereich der Lagerhalle nicht 
überbaubaren Flächen aus. Daher ist eine Befreiung von der Bau-
grenze vonnöten. Ein Ausschnitt aus dem Bebauungsplan ist den 
Unterlagen beigefügt.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
8. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-

gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
wendung obliegen ausschließlich der Ortsbürgermeisterin sowie 
den Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entschei-
det der Ortsgemeinderat. Bis zum 27.04.2023 hat die Ortsgemein-
de für folgende Projekte Zuwendungen erhalten:
Datum Zuwendungs-

geber
An-
schrift

Betrag Zuwen-
dungs-
zweck

18.04.2023 Fa. Steil Kranar-
beiten GmbH

54293 
Trier

1.000,00 € Geld-
spende: 
Finnen-
bahn 
Mehring

Die Annahme der Zuwendung ist vorbehaltlich der Zustimmung 
durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde zu 
beschließen.
Beschluss:
Der Gemeinderat Mehring beschließt die Annahme der vorge-
nannten Zuwendung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9. Verschiedenes
•	 Die Vorsitzende bat um Ideen zur Gestaltung der Grünfläche 

beim Pavillon am neu gestalteten Ortseingang Ost. Jede Frak-
tion soll einen Vorschlag ausarbeiten.

•	 Absicherung, Abgrenzung, Unfallabsicherung Grünfläche zur 
Straße durch Bepflanzung. Poller sind keine gefordert und auch 
keine geplant.

•	 Mammutbaum in der Kurve Weinbergstraße. Es soll geprüft 
werden, ob Maßnahmen vorgenommen werden müssen um 
dem Baum mehr Feuchtigkeit zuzufügen.

10. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

Die Vorsitzende gibt die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse bekannt.

4. Piesporter Landmaschinen = Deutz
+ 19 % MWST
Gesamtbetrag Brutto

=
=
=

65.000,00 €
12.350,00 €
77.350,00 €

Die Vorsitzende gab das Wort an Ratsmitglied Johannes Löwen. Al-
len Angeboten liegen vergleichbare Fahrzeuge zugrunde. Es wurde 
über die technischen Ausstattungen, deren Nutzen, Vorteilen und 
Nachteile gesprochen. Der Deutz hat einen stärkeren Motor, ein 
größeres Getriebe, eine Kupplung im Ölbad (Verschleißarm, dop-
pelt so lange haltbar wie sonst), elektrisches Hubwerk, gefederte 
Vorderachse. Es wäre ein finanzieller Mehrwert von 13.500,- € bei 
Mehrkosten von ca. 10.000,- €.
Nach eingehender Beratung wurde folgender Beschluss gefaßt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt nach dem Vergleich mehrerer 
Angebote den Deutz Schlepper von der Firma Piesporter Land-
maschinen, zum Preis von 65.000 € netto inkl. Kommunalberei-
fung anzuschaffen.
Vorab soll der Schlepper nach Rücksprache mit dem Händler 
für einen Zeitraum von 2 Monaten zum monatl. Preis von 2.000 
€ netto zur Probe gemietet werden. 90% des Mietpreises wer-
den beim Kauf rückvergütet.
Der alte Schlepper Mc Cormick, wird für einen Preis von ca. 
7.000 € brutto in Zahlung genommen.
Der Fendt Schlepper soll zum Kostenvoranschlag von ca. 
2.000 € netto repariert werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6. Vergaben
6.1.Austausch der Scheinwerfer an der Römervilla
Die Scheinwerfer an der Römervilla sind defekt und müssen aus-
getauscht werden.
Für den Austausch der Scheinwerfer wurde ein Angebot bei der Fa. 
Elektro Bach, Mehring das in der Anlage beigefügt ist, eingeholt.
Das Angebot beläuft sich auf 2.155,80 €
Es wurden keine weiteren Angebote eingereicht.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt der Vergabe des Auftrags an die 
Firma Elektro Bach, Mehring über 2.155,80 € zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6.2.Erneuerung des Eingangs Römervilla
Im Eingangsbereich zum Eckturm an der Römervilla sind der Steg 
und das Geländer morsch und nicht mehr begehbar. Der Zugang 
wurde durch unsere Mitarbeiter entsprechend abgesperrt.
Für die Erneuerung haben wurde ein Angebot bei der Fa. Wintrich, 
Mehring das in der Anlage beigefügt ist, eingeholt.
Die Ausführung der Arbeiten ist mit 2.451,50 € brutto angeboten.
Weitere Erläuterungen erfolgten in der Sitzung.
Es lagen keine weiteren Angebote vor.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt der Vergabe des Auftrages an die 
Firma Wintrich, Mehring über 2.451,50 zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6.3.Erneuerung der Brücke im Moselvorland
Die Holzbrücke über den Mühlenbach am Festplatz ist nicht mehr 
standfest und nicht mehr begehbar, und wurde durch unsere Mit-
arbeiter gesperrt. Die Längsträger sind an den Auflagern morsch 
und nichtmehr tragfähig, ebenso die darüber liegenden Querträger 
weisen im oberen Bereich Fäulnis auf.
Die Brücke soll mit einer Tragkonstruktion der beiden Längsträger 
aus Stahl-Doppel-T-Trägern neuert werden. Hierfür ist ein Angebot 
in Arbeit, und soll uns am 22.05.2023 zugestellt werden.
Der Oberbau aus Querträgern, Bodenbelag und Geländer wird aus 
ästhetischen Gründen, zur natürlichen Anpassung ins Moselvor-
land, wieder als Holzkonstruktion gewählt.
Für die Herstellung des Oberbaus aus Holz wurde bei der Firma 
Wintrich, Mehring ein Angebot eingeholt.
Ein Angebot für die Lieferung der Stahl-Doppel-T-Träger liegt bei 
ca. 1.500,- €.
Für die Ausführung der Zimmerarbeiten für die Holzbrücke liegt ein 
Angebot der Fa.Wintrich Mehring über 5.854,80 € brutto vor.
Weitere Erläuterungen erfolgten in der Sitzung.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt der Vergabe des Auftrages an die 
Firma Wintrich, Mehring wie angeboten zu, ebenso dem Ange-
bot über die Lieferung der Stahl-Doppel-T-Träger.
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•	 Am 01.07.2023 präsentieren 8 Pölicher Winzer 16 ausgewählte 
Weine des Jahrgangs 2022

•	 Ticketpreis: 25,00 € inkl. Glaspfand
•	 Vorverkauf für Sitzplätze im Raiffeisen-Markt in Thörnich und 

Mehring oder mobil 01522 1934465
•	 Begrenzte Anzahl Sitzplätze mit freier Platzwahl (Einlass ab 

17:00 Uhr)
•	 Tickets für Stehplätze können nur an der Abendkasse erworben 

werden
•	 Teilnahme ab 16 Jahren, auf eigene Gefahr und Verantwortung
•	 Folgt uns auf Instagram und Facebook

Pölich, 19.06.2023
Wolfgang Eid, Ortsbürgermeister

Riol
n Dr. Christel Egner-Duppich  n Sprechzeiten
n 06502 930707.      Do. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@riol.de      und nach
n www.riol.de      tel. Vereinbarung

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung  

des Ortsgemeinderates Riol am 10.05.2023
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Dr. Christel Egner-Dup-
pich und in Anwesenheit von Schriftführer/in Carmen Wagner findet 
am 10.05.2023 im Dorf- und Kulturzentrum Martinstraße 5, in Riol 
eine Sitzung des Ortsgemeinderates Riol statt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung beschließt der Rat einstimmig, die 
Reihenfolge des öffentlichen Teils, mit Rücksicht auf die Gäste, ent-
sprechend zu ändern.
Es folgt eine Schweigeminute für den verstorbenen ehemaligen 
Ortsbürgermeister Herrn Arnold Schmitt und den verstorbenen ehe-
maligen Vorsitzenden des Sportvereins Herrn Dirk Schulz.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Kommunaler Klimapakt (KKP)
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt die Vorsitzende Herrn Flo-
rian Merten, Klimaschutzmanager der VG Schweich und erteilt ihm 
das Wort:
Das Pariser Klimaschutzabkommen setzt den Rahmen für die er-
forderlichen Klimaschutzanstrengungen für Deutschland und damit 
auch für Rheinland-Pfalz. Um den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, 
soll Rheinland-Pfalz bis spätestens 2035-2040 (Zukunftsvertrag 
2021-2026) klimaneutral sein. Um den Ausstoß an Treibhausga-
sen auf ein neutrales Niveau abzusenken, bedarf es erheblicher 
Anstrengungen. Auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebe-
nen müssen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
die nunmehr unvermeidbaren, bereits spürbaren und zukünftig zu 
erwartenden Klimawandelfolgen ergriffen und umgesetzt werden. 
Dies geschieht insbesondere auf kommunaler Ebene.
Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Un-
ternehmen, die Energieagentur Rheinland-Pfalz und die Landesre-
gierung, vertreten durch das federführende Klimaschutzministerium 
einschließlich des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, so-
wie das Wirtschafts- und Innenministerium haben sich daher darauf 
verständigt, gemeinsam einen Kommunalen Klimapakt (KKP) ein-
zurichten. Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem 
gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden Kommunen 
forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung 
an die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutz-
zielen des Landes. Im Gegenzug fördert und begleitet die Landes-
regierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit 
konkreten und passgenauen Angeboten und Leistungen. Genaue 
Ausgestaltung steht noch nicht fest. Der Kommunale Klimapakt 
wurde zunächst für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart. Anschlie-
ßend soll der Pakt mit allen Beteiligten fortgeschrieben werden.
Beispielhafte Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz:
1. Willensbildung, Leitbilder, Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation
•	 Leitbilder und Klimaschutzstrategie/-konzept für die Kommune
•	 Sensibilisierung und Motivation aller unter-schiedlichen Ak-

teursgruppen zum Ergreifen eigener (privater) Anstrengungen 
zur THG-Reduktion

•	 Information über die Klimaschutzaktivitäten der Kommune
2. Kommunale Verwaltung: Aufgaben und Funktionen, Organisa-

tion, Know-how

Naurath
n Stephan Denis n Sprechzeiten
n 06508 991012      nach Absprache
n buergermeister@naurath-eifel.de      

Pölich
n Wolfgang Eid  n Sprechzeiten
n 0176 23362776 o. 06507 9248778      nach Vereinbarung
n buergermeister@poelich.de

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilge-
biet 1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der 
des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen (Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der 
Prüfung seiner Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Gelungener Helfertag auf der  
Finnenbahn Mehring – Pölich

Am vergangenen Freitag und Samstag haben viele Bürgerinnen 
und Bürger unserer Gemeinden neue Hackschnitzel auf der Fin-
nenbahn eingebracht. Mit Radlader und Traktoren wurden die 
Hackschnitzel vom Lagerplatz in die Erlebnisstrecke gebracht und 
dort von den vielen Helfern verteilt. Vielen Dank an alle ehrenamt-
lichen Helfer.

von links: Carina Schneider, Willi Reis, Anna Madert, Gerd Madert, 
Hans Frick, Franz Teloo, Stefan Mandler, Werner Wedekind, Erich 
Diederich, Yannik Zell, Al Meyer, Achim Bach, Werner Ensch, Tho-
mas Herber, Harald Ewertz, Mathias Genn, Wolfgang Eid
es fehlen: Ralf Krämer, Steffi Sakwerda, Doris und Walter Ludwig, 
Richard Lamberti, Udo Lauterbach

Mehring, den 19.06.2023
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Pölich, den 19.06.2023
Wolfgang Eid, Ortsbürgermeister

Wein- und Dorffest Pölich 30.06. - 
02.07.2023

Der Vorverkauf für die Weinprobe des Jahrgangs 2022 ist am 
15.06.2023 gestartet.
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führung des Investitionsprogramms ist ein eigenständiges Landes-
gesetz vorgesehen. Der zugehörige Gesetzesentwurf wurde am 
08.12.2022 veröffentlicht.
Das KIPKI beinhaltet zwei Kernelemente. Erstens die einwohner-
bezogene Pauschalförderung der antragberechtigten Kommunen. 
Zweitens ein wettbewerbliches Verfahren zur Befähigung und Un-
terstützung der Entstehung von Leuchtturm-Projekten des Klima-
schutzes.
Zusammen mit dem Gesetzesentwurf wurden zwei weitere Anlagen 
publiziert. Die erste Anlage erhält eine Positivliste, sprich eine Auf-
listung von förderfähigen Maßnahmen. Diese sind, entsprechend 
den o.g. Zielen des KIPKI, in zwei große Handlungsfelder aufge-
teilt. 1. Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen und 2. 
Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpas-
sung.
Die Anlage 2 enthält eine Aufteilung der Pauschalfördersummen 
nach Einwohnerzahlen. Das Gesamtfördervolumen für ganz Rhein-
land Pfalz beträgt 180 Mio. €. Diese Mittel werden den Kommunen 
entsprechend den Einwohnerzahlen zur Verfügung gestellt. Für das 
wettbewerbliche Verfahren steht ein Gesamtfördervolumen i. H. v. 
60 Mio. € zur Verfügung.
Förderfähige Maßnahmen:
1. Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen: (mindes-

tens 75%):
Nachhaltige kommunale Energieversorgung; Nutzung von Biomas-
se; energetische Sanierung, Ressourcenschonung und Effizienz; 
Schulen und Kitas; klimafreundliche Mobilität; multimodale und 
Sharing-Mobilität; nachhaltiger Logistikverkehr
2. Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelan-

passung: (höchstens 25%):
Klimaresilienz, Entsiegelung- und Begrünungsmaßnahmen, Wald-
brandvorsorge und Verbesserung der Fähigkeiten zur Bekämpfung 
von Waldbränden, Klimawandelanpassung für Schulen und Kitas
Höhe der Zuwendung:
Insgesamt 848.784,30 € einwohnergebundene Pauschalförderung 
(Berechnung anhand der Einwohnerzahl der VG Schweich zum 
Zeitpunkt 31.12.2021 - 29.046 EW - 29,2220719 € je EW). Für das 
wettbewerbliche Verfahren existiert keine einwohnergebundene 
Höchstgrenze der förderfähigen Kosten.
Antragstellung:
Für die Pauschalförderung ab dem 01.07.2023 bis spätestens 
31.01.2024 beim MKUEM möglich. Für die Förderung des wettbe-
werblichen Verfahren ab dem 01.07.2023 beim MWVLW möglich.
Bewilligungsvoraussetzungen:
Für die Pauschalförderung keine. Für das wettbewerbliche Verfah-
ren ist eine Bewerbung mit Projektskizze notwendig.
Bewilligungszeitraum:
Der Nachweis der Mittelverwendung ist laut Gesetzesentwurf bis 
zum 31. Dezember 2026. zu erbringen. Abhängig vom Tag der An-
tragstellung und Zeitpunkt der Bewilligung.
Entsprechend dem Bevölkerungsstand von insgesamt 1.266 
Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Riol zum 
31.12.2021 und dem Zuweisungsfaktor 14,611036 € pro Einwoh-
nerin und Einwohner, stehen der Gemeinde im Rahmen der ein-
wohnergebundenen Pauschalförderung über das KIPKI Programm 
Mittel in Höhe von 18.497 € zur Verfügung.
Es erfolgt keine Beschlussfassung.
3. Kommunale Wärmeplanung (KWP)
Auch zu diesem Punkt wird Herrn Florian Merten das Wort erteilt:
Kommunen sind zentrale Akteure für das Gelingen der Wärmewen-
de. Unterstützung erhalten sie dabei vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Mit der Überarbeitung der 
Kommunalrichtlinie, die ab dem 1. November 2022 in Kraft trat, 
können Kommunen und kommunale Akteure die kommunale Wär-
meplanung zu attraktiven Bedingungen fördern lassen.
Die Wärmeplanung soll in Kommunen die Grundlage für eine treib-
hausgasneutrale kommunale Wärmeversorgung schaffen bzw. den 
Prozess dafür anstoßen. Mithilfe der Wärmeplanung wird der zu er-
wartende Wärmebedarf einer Kommune ermittelt und mit einer auf 
erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur 
abgestimmt. Das schafft Planungs- und Investitionssicherheit für 
alle Akteur*innen.
Der Wärmeplan muss neben einer Bestandsanalyse auch eine 
Energie- und Treibhausgasbilanz inklusive einer räumlichen Dar-
stellung enthalten. Dazu gehört außerdem eine Potenzialanalyse 
zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen beziehungsweise 
lokalen Potenzialen von Erneuerbaren Energien. Für zwei bis drei 
Fokusgebiete, die kurz- und mittelfristig prioritär zu behandeln sind, 
sind zusätzlich konkrete, räumlich verortete Umsetzungspläne zu 

•	 Klimaschutzorientierte Optimierung der verwaltungsinternen 
Abläufe; Klimaschutz als Querschnittsaufgabe

•	 Klimafreundliche Beschaffung
•	 Teilnahme an Programmen oder Mitgliedschaft in Bündnissen
3. Energiemanagement
•	 Einführung / Optimierung eines systematischen Energiema-

nagements
•	 Verbesserung des „Energetischen Know-hows“ im Haupt- und 

Ehrenamt
4. Mobilität, ÖPNV, Fuhrpark und Dienstreisen
•	 Klimagerechter kommunaler Fuhrpark
•	 Klimagerechte Dienst- und Pendlermobilität
•	 Attraktivere Gemeinschaftsverkehre
•	 Mehr Fahrradmobilität in der Kommune
•	 Unterstützung klimagerechter privater Mobilität
5. Gebäude / Liegenschaften / Innen- und Außenbeleuchtung
•	 Energetische Sanierung bzw. Optimierung
•	 Stromverbrauch reduzieren
6. Bauleitplanung und Stadt-/Gemeindeentwicklung
•	 Klimafreundliche Bauleitplanung
•	 Kommunale Wärmeleit-planung in Angriff nehmen; Wärmewen-

de
7. Ausbau der Erneuerbaren Energien
•	 Weitere Potenziale für Erneuerbare Energien systematisch he-

rausarbeite
•	 Eigene EE-Anlagen bauen und betreiben oder sich daran be-

teiligen
•	 Unterstützung Dritter beim Ausbau der Erneuerbaren Energien
Beispielhafte Maßnahmen zur kommunalen Anpassung an Kli-
mawandelfolgen:
1. Strukturen und Zusammenarbeit schaffen
•	 Etablierung des politischen Willens und der Handlungsmotivati-

on in der Verwaltung zur Anpassung an Klimawandelfolgen
•	 Institutionalisierung eines Klimawandelanpassungsmanage-

ments
•	 Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation
2. Klimawandelfolgen erfassen
•	 Durchführung von Betroffenheits- und Vulnerabilitätsanalysen 

zu einzelnen
Sektoren bzw. Klimarisiken (Starkregen, Hitze, Dürre)
•	 Erstellung einer ganzheitlichen Klimarisikoanalyse
•	 Integration der Anpassung an Klimawandelfolgen in Planungs-

instrumente (Bauleit- und Flächennutzungsplanung
3. Anpassungsmaßnahmen ausarbeiten
•	 Etablierung bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge
•	 Etablierung bzw. Erhöhung der Hitze- und Dürrevorsorge
•	 Erarbeitung spezifischer Anpassungsstrategien
•	 Erarbeitung einer ganzheitlichen Anpassungsstrategie
4. Monitoring, Evaluation und Nachsteuerung etablieren
•	 Überwachung von Klimawandelfolgen und Nachjustierung von 

Anpassungsmaßnahmen
Herr Merten geht im Anschluss eingehend auf die offenen Fragen 
der Ratsmitglieder ein. Der Beitritt ist lediglich eine Absichtserklä-
rung. Daraus ergibt sich noch keine Investition. Die Verbandsge-
meinde tritt gemeinsam mit den Ortsgemeinden bei. Zulässig sind 
nur Maßnahmen, die bisher noch nicht begonnen sind bzw. für die 
noch keine Aufträge erteilt sind.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Riol tritt dem Kommunalen Klimapakt zu-
sammen mit der Verbandsgemeinde bei. Damit verpflichtet sie 
sich, ihre bisherigen Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als 
auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen weiter zu ver-
stärken und dabei den bislang bereits ambitionierten Ansatz 
weiterzuverfolgen. Die Mitglieder des Ortsgemeinderates sol-
len Maßnahmen aus dem KKP-Maßnahmenkatalog vorschla-
gen. Diese werden dann gemeinsam beraten, im Anschluss 
priorisiert, in der Beitrittserklärung niedergeschrieben und 
deren Umsetzung mit dem Beitritt forciert.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Inno-
vation (KIPKI)
Auch zu diesem Punkt wird Herrn Florian Merten das Wort erteilt:
Bei dem KIPKI handelt es sich um ein Förderprogramm der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz, welches kommunale Gebiets-
körperschaften bei der Erreichung der Klimaschutzziele und der 
Anpassung an die Klimawandelfolgen unterstützen soll. Zur Aus-
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6. Familienzentrum
6.1. Familienzentrum; Anschaffung einer Traverse für Bühnen-
vorhang
Für das Familienzentrum soll eine 4-Punkt-Traverse zur Aufhän-
gung eines Bühnenvorhangs in einer Länge von ca. 7 m ange-
schafft werden.
Hierzu wurde durch die Fa. ESB, Schönberg, ein Kostenangebot 
vorgelegt. Dieses schließt mit einem Betrag von 5.454,36 € brutto 
ab. Das Angebot beinhaltet u.a. die Montage einer leicht gebrauch-
ten Traverse in einer Länge von 3 m. Ein Vergleichsangebot liegt 
nicht vor. Durch das mit der technischen Gebäudeausstattung be-
auftragte Büro PEC wurde die Anschaffung und Montage der Tra-
verse mit Kosten von 5.500 € brutto berechnet.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Riol beschließt das vorliegende Angebot 
der Fa. ESB anzunehmen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6.2. Nutzung der Räume durch Vereine und Vermietung
Die Vorsitzende informiert über den bisherigen Sachstand bei den 
Vermietungen.
Im Benutzungsplan der Gemeinde ist klar zu erkennen, dass das 
Gebäude gut genutzt wird und jeden Abend durch unterschiedliche 
Gruppen Nutzungen stattfinden.
In 2023 sind bisher folgende Veranstaltungen registriert:
- 13 x Veranstaltung von Ortsvereinen (ohne Probenbetrieb)
- 12 x Veranstaltung von Privatpersonen, davon 3 Externe
- zuzügl. Kita-Nutzung
- Sonstige (VG-Rat u.a.)
Grundsätzlich erfolgt keine zeitgleiche Vergabe beider Räume, da-
mit insbes. für die Vereine immer ein Ausweichraum zur Verfügung 
steht.
Aktuell gibt es eine Dauernutzung (alle 14 Tage samstagsmorgens) 
für einen Kinder-Nähkurs.
Es liegt eine weitere Anfrage für eine Dauernutzung vor. Die Kreis-
musikschule sucht geeignete Räumlichkeiten (Donnerstag nach-
mittags von 15.00 – 17.30 Uhr).
Im Rat herrscht Einigkeit, dass man der KMS zunächst einen auf 
ein Jahr begrenzten Vertrag anbietet. Die Nutzungsgebühr ist noch 
auszuhandeln.
Nachdem dem anwesenden Gast Bernd Reis, als Vertreter des Mu-
sikvereins, das Wort erteilt wird, herrscht Einigkeit im Rat, dass alle 
Ortsvereine den Bedarf nochmal aktualisiert an die Ortsgemeinde 
melden sollen und im Anschluss daran die räumlichen Möglichkei-
ten nochmals geprüft werden.
Die Räume im Pfarrhaus sind aufgrund der Vermietung im OG 
schlecht für die Ortsvereine nutzbar. Das alte Rathaus wird künftig 
im Rahmen des KiTa-Umbaus als Ausweich-Quartier für die KiTa 
benötigt.
Die Transponder für alle Nutzer zur Öffnung der Räumlichkeiten 
wurden kürzlich verteilt. Die Transponder sind zeitlich nicht einge-
schränkt. Eine Begrenzung auf bestimmte Räume ist möglich.
Die Vorsitzende weist nochmals alle auf die pflegliche Behandlung 
der Räumlichkeiten hin. (Müllentsorgung, Reinigung der Küche, Zu-
rückstellen von Mobiliar usw.)
Die Außenmöbel sind grundsätzlich unter der Überdachung zu la-
gern.
Die Bedienung der Trennwand im kleinen Saal ist nur von autori-
sierten Personen erlaubt.
Die Lagermöglichkeiten im OG können von den Vereinen genutzt 
werden. Hier soll zeitnah der Bedarf ermittelt werden.
Die Anschaffung einer möglichen neuen Bühne soll in einer der fol-
genden Ratssitzungen nochmals eingehend beraten werden.
Es erfolgt keine Beschlussfassung.
7. Anpassung der Benutzungs- und Gebührenordnung Dorf- 
und Kulturzentrum
Der Ortsgemeinderat hat in der Ratssitzung am 23.11.2022 die 
Erstfassung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das neu 
errichtete Familienzentrum beschlossen. Diese ist zum 01.01.2023 
nach öffentlicher Bekanntmachung in Kraft getreten.
Zwischenzeitlich ist eine Umbenennung des Gebäudes in „Dorf- 
und Kulturzentrum“ erfolgt. Außerdem sind in der Erfassung noch 
einige textliche Änderungen aufgefallen, sodass eine generelle An-
passung der gesamten Benutzungs- und Gebührenordnung erfor-
derlich ist.
Der Entwurf zur Anpassung der Benutzungs- und Gebührenord-
nung liegt allen Ratsmitgliedern vor..
Es handelt sich lediglich um textliche Änderungen. Die bereits be-
schlossenen Gebührensätze bleiben unverändert.

erarbeiten. Auch die Beteiligung relevanter Verwaltungseinheiten, 
ein passendes Controlling und eine Verstetigungs- sowie Kommu-
nikationsstrategie sollen in die Planung integriert werden.
Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Sch-
weich hat die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung in 
seiner Sitzung am 02.02.2023 einstimmig beschlossen. Die Verwal-
tung hat entsprechende Richtpreisangebote bei externen Dienst-
leistern angefordert, auf deren Basis ein Förderantrag über die 
Kommunalrichtlinie gestellt wird.
Es erfolgt keine Beschlussfassung.
4. Mitteilungen
•	 Die Vorsitzende teilt mit, dass im neuen Dorf- und Kulturzent-

rum zwischenzeitlich auch das Thema „Kunst am Bau“ umge-
setzt worden ist. Die Bilder der Weinköniginnen sind im Foyer 
installiert.

Auch die Sitzbänke vor dem Eingang sind installiert und werden gut 
angenommen.
5. Förderprogramm „Klimaangepasste Wälder“;
Zustimmung zum sog. BAT-Konzept (Konzept zum Umgang 
mit Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz)
Das Biotop-Alt-Totholz-Konzept (BAT-Konzept) dient dem Erhalt 
der biologischen Vielfalt im Wald als Umweltvorsorgekonzept und 
zur Erhöhung der Biodiversität. Es hilft, die gegebenen natur-
schutzrechtlichen Vorschriften und gleichzeitig die Vorgaben der 
Arbeitssicherheit in der Waldarbeit zu erfüllen. Nicht zuletzt ist die 
vorsorgende Sicherung aller Lebensräume der Pflanzen- und Tier-
arten auch Ausdruck des Selbstverständnisses einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung. Insbesondere Totholz -hier vor allem auch 
stehende, abgestorbene Baumstämme- ist ein wesentliches Le-
bensraumelement für zahlreiche an den Wald gebundenen Arten. 
Gleichzeitig muss bei einer höheren Dichte (Anzahl) an Totholz im 
Wald und den in den Waldbeständen arbeitenden Menschen ein 
Arbeitssicherheitskonzept zum Schutz des Menschen zur Anwen-
dung kommen.
Viele Revierleiter/innen wenden das Konzept auch ohne einen 
Beschluss der Gemeinden an (zumindest das Kennzeichnen der 
Bäume im Waldbestand), da die Umsetzung der guten forstfach-
lichen Praxis entspricht und die Umweltsorge vom Gesetzgeber 
gefordert wird. Zudem ist die eindeutig sichtbare Kennzeichnung 
der BAT-Elemente eine Voraussetzung zur Gewährleistung der Ar-
beitssicherheit. In den schriftlichen Arbeitsaufträgen der Revierlei-
ter/innen muss -als Voraussetzung für die nach FSC zertifizierten 
Betriebe- ein Hinweis auf BAT-Elemente innerhalb des zu bearbei-
tenden Waldbestandes erfolgen, damit
1.	 die Forstwirte/innen die Arbeitssicherheit -für das eigene Le-

ben und das Dritter- umsetzen und gewährleisten können und
2.	 BAT-Elemente und deren mögliche Bewohner -also die streng 

geschützten Arten- geschont werden.
Jedoch können die im Waldbestand markierten Naturschutzele-
mente derzeit nicht in das digitale Geoinformationssystem aufge-
nommen werden, da die rechtliche Voraussetzung -die Zustimmung 
des Waldbesitzers- zur Dokumentation fehlt. Um die BAT-Elemente 
digital zu erfassen und zu speichern und diese auch für die Ge-
meinden im Ökokonto einzubuchen (Stichwort: Nutzung BAT-Ele-
mente als Ausgleich für Eingriffsmaßnahmen in der Gemeinde), 
wird daher von jedem Waldbesitzer ein Beschluss zur Umsetzung/
Anwendung des BAT-Konzeptes benötigt.
Weiterhin ist es nach Abstimmungen zwischen Ministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und den für die Förderun-
gen des klimaangepassten Waldmanagements verantwortlichen 
Auditoren gelungen, die einzig schwierige Vorgabe (Punkt 12 der 
Kriterien des Klimaangepassten Waldmanagements) -nämlich die 
geforderte Stilllegung von 5 % der Waldflächen für eine Dauer von 
20 Jahren- mit dem ohnehin bereits bei Landesforsten angewand-
ten BAT-Konzeptes anzusetzen.
Mit der Beschlussfassung zur Umsetzung und Anwendung des 
Konzeptes durch die Waldbesitzer werden die vor Ort markierten 
BAT-Elemente auch in das digitale Geoinformationssystem aufge-
nommen und diese Zahlen fließen dann wiederum in Statistiken 
ein, mit denen bundesweit (auch europaweit) politisch argumentiert 
wird (Stichwort: Erreichung der Biodiversität über Stilllegung eines 
bestimmten -vorgegebenen- Flächenanteils).
Waldbesitzer, die ihren Wald von FSC zertifizieren lassen, müssen 
zudem die Umsetzung eines Naturschutzkonzeptes nachweisen, 
was über die Teilnahme am BAT-Konzept gewährleistet wird.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Riol beschließt, das Biotop-Alt-Totholz-
Konzept (BAT-Konzept) gemäß BAT-Konzept Landesforsten 
ohne Änderungen umzusetzen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
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Der Ortsgemeinderat Riol beschließt einstimmig die Wahl im 
Wege der offenen Abstimmung durchzuführen.
Vorgeschlagen werden zur Aufnahme in die Vorschlagsliste 
zur Wahl der Schöffen:
- Annika Klein
- Christel Mattes
- Ulrich Rohr
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10. Verschiedenes
• Ratsmitglied Christian Heinz:

Die Straßenschilder im Neubaugebiet fehlen nach wie vor.
Hier muss die Verwaltung dringend handeln.

• Ratsmitglied Christian Heinz:
Bodenreste / Mutterboden im Neubaugebiet.
Die Erdmassen müssen vom privaten Grundstück entfernt wer-
den.
Es soll nochmal ein Aufruf im Amtsblatt erfolgen, damit die An-
wohner sich kostenlos an den Erdmassen bedienen können.

• Ratsmitglied Sebastian Welter:
Sachstand zur Holzvergabe.
Das Holz ist gerückt und die Nummern sind vergeben. Die Ver-
gabe wird daher wohl demnächst erfolgen.

• Ratsmitglied Matthias Lex:
Der Zustand einiger Wirtschaftswege ist schlecht.
Die im Haushalt hierfür vorgesehenen Mittel sollten zeitnah ent-
sprechend verwendet werden.

• Ratsmitglied Elisabeth May-Steinheuer:
Sachstand zur „Tempo 30 – Zone“.
Die Vorsitzende wird beim Ordnungsamt erneut nachfragen.

• Ratsmitglied Elisabeth May-Steinheuer:
Der Zustand einiger Straßenschilder innerhalb der Ortslage ist 
weiterhin schlecht. Die Schilder sind oft kaum lesbar. Hier sollte 
schon längst Abhilfe geschaffen worden sein.
Die Vorsitzende wird im FB 2 der VGV nochmals nachfragen.

• Ratsmitglied Beate Rosch:
Der Zustand des Radweges (beim alten Fährhäuschen) ist 
schlecht. Das Wurzelwerk ragt aus dem Asphalt.
Der Radweg liegt in Verantwortung der Verbandsgemeinde.

• Ratsmitglied Annika Klein:
Die Anwesenheit von Gemeindevertretern bei örtlichen Veran-
staltungen muss verbessert werden.
Da die Ortsbürgermeisterin zeitlich sehr eingespannt ist und 
nicht alle Termine selbst wahrnehmen kann, müssen auch die 
Beigeordneten / Ratsmitglieder hier unterstützen.
Künftig werden alle Geburtstagsgratulationen von einem Bei-
geordneten übernommen.

• Ratsmitglied Bernhard Weich:
Beim letzten Starkregen wurden Fotos von kritischen Punkten 
an verschiedenen Wirtschaftswegen erstellt. Diese können bei 
Bedarf gerne zur Verfügung gestellt werden.

11. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
•	 TOP 2 nö – Pachtangelegenheiten; Wind
Der Rat hat einstimmig der Verschiebung einer Windenergieanlage 
von der Gemarkung Mehring auf die Gemarkung Riol zugestimmt.
•	 TOP 3 nö – Vertragsangelegenheiten
Der Rat hat einstimmig der Aufhebung eines alten Gestattungsver-
trages zugestimmt.
•	 TOP 4 nö – Personalangelegenheiten
Keine Beschlussfassung.

Schleich
n Rudolf Körner  n Sprechzeiten
n 06507 3322      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@schleich-mosel.de

Bekanntmachung
Bebauungsplan „Solarpark Gemeindeland“, Ortsge-

meinde Schleich
-Inkrafttreten des Bebauungsplanes § 10 (3) Baugesetzbuch 
(BauGB)-
Der Ortsgemeinderat Schleich hat in seiner Sitzung am 11. Mai 
2023 den Bebauungsplan „Solarpark Gemeindeland“ einschließlich 
Textfestsetzungen und Begründung als Satzung beschlossen.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Anpassung der Benut-
zungs- und Gebührenordnung, wie im Entwurf der VGV vor-
gestellt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt soll sofort erfolgen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
8. Friedhofsgebührensatzung
Bereits in einer früheren Ratssitzung wurde das Thema „Kostener-
satz für die Einebnung von Grabstätten durch die Ortsgemeinde“ 
besprochen.
Der aktuelle Gebührensatz in der Friedhofsgebührensatzung ist 
nicht kostendeckend.
Um die Gebühren neu kalkulieren zu können, wird der Gemeindear-
beiter den Aufwand pro Grab genau protokollieren und die Mengen 
für eine Entsorgung notieren. Ergänzend dazu soll die Möglichkeit 
zur Einebnung durch einen externen Dienstleister geprüft werden.
Auch die Einschränkung, die Einebnungen nur noch 2x jährlich (vor 
Ostern und vor Allerheiligen) durchzuführen, um den Aufwand bes-
ser bündeln zu können, soll zukünftig in die Satzung aufgenommen 
werden.
Die abschließende Beratung / Änderung der Friedhofsgebühren-
satzung erfolgt in einer späteren Ratssitzung.
Es erfolgt keine Beschlussfassung.
9. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028
Die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen ist nach der Neure-
gelung durch das Gesetz zur Vereinfachung und Vereinheitlichung 
der Verfahrensvorschriften zur Wahl und Berufung ehrenamtlicher 
Richter vom 21.12.2004 (BGBl. I S. 3599) 2008 und in jedem fünf-
ten auf das Jahr 2008 folgenden Jahr durchzuführen (Wahljahr).
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat der Verbandsgemeinde-
verwaltung die Mitteilung des Präsidenten des Landgerichts Trier 
über die Zahl der für die Vorschlagsliste zu benennenden Personen 
übersandt.
Aus der Ortsgemeinde Riol sind 3 Personen in die Vorschlagsliste 
aufzunehmen.
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deut-
schen versehen werden (§ 31 Gerichtsverfassungsgesetz - GVG).
Die Gemeinden haben bei der Aufstellung der Vorschlagslisten 
sorgfältig zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Personen für das Amt 
eines Schöffen geeignet sind. Den Personen, die für eine Aufnah-
me in die Vorschlagslisten in Betracht kommen, ist zuvor Gelegen-
heit zu geben, sich zu ihrer Benennung zu äußern.
Der Präsident des Landgerichts Trier bittet, die in Betracht kom-
menden Personen vor der Kandidatur zum Schöffenamt darauf 
hinzuweisen, dass jeder Schöffe damit rechnen muss, zumindest 
einmal pro Monat zu einer Sitzung geladen zu werden.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber 
auch – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche 
Eignung.
Da es entscheidet darauf ankommt, für das Amt eines Schöffen 
Personen zu gewinnen, die für diese Tätigkeit ein besonderes In-
teresse haben, sollen Personen, die sich bewerben, bei Eignung 
nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Zur Beschlussfassung weisen wir auf Folgendes hin:
Für die Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste ist die Zustim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens 
jedoch die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemein-
derates erforderlich (§ 36 Abs. 1 Satz 2, § 77 GVG).
Bei der Aufnahme einer Person in die Vorschlagsliste handelt es 
sich um eine Wahl im Sinne von § 40 GemO mit den weiteren 
Folgen,
• dass das Stimmrecht der/des Vorsitzenden, die/der nicht ge-

wähltes Ratsmitglied ist, ruht (§ 36 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GemO),
• Ausschließungsgründe keine Anwendung finden (§ 22 Abs. 3 

GemO) und
• der Beschluss grundsätzlich in geheimer Abstimmung zu fas-

sen ist, der Gemeinderat jedoch mit der Mehrheit der anwesen-
den Ratsmitglieder beschließen kann, die Wahl im Wege der 
offenen Abstimmung durchzuführen (§ 40 Abs. 5 2. Halbsatz 
GemO).

Bei der Ermittlung der erforderlichen Stimmenzahl wird somit die/
der Vorsitzende, der nicht gewähltes Ratsmitglied ist, nicht mitge-
zählt.
Die Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen durch die Ge-
meinden ist bis zum 30. Juni 2023 durchzuführen. Anschließend 
ist die Vorschlagsliste in der Gemeinde für die Dauer einer Woche 
zu jedermanns Einsicht auszulegen.
Beschluss:
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Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Thörnich
n Hans-Peter Brixius  n Sprechzeiten
n 06507 3567      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@thoernich.de

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilge-
biet 1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der 
des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen (Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der 
Prüfung seiner Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Trittenheim
n Franz-Josef Bollig  n Sprechzeiten:
n Tourist-Info 06507 2227  n Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr
n buergermeister@trittenheim.de n Donnerstag 19.00 - 20.00 Uhr
n www.trittenheim.de 

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilgebiet 
1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der des 
Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan 
nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der Prüfung seiner 
Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Ende des amtlichen Teils

Mit dieser Bekanntmachung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der 
Bebauungsplan „Solarpark Gemeindeland“ der Ortsgemeinde 
Schleich in Kraft.
Diese Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen 
vorgeschriebenen Veröffentlichung.
Die Abgrenzung des Planbereiches ist aus dem nachfolgend abge-
druckten Planausschnitt ersichtlich.
Der o.g. Bebauungsplan mit Textfestsetzungen und Begründung, 
wird während der Dienstzeiten bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Schweich, Brückenstraße 26, Verwaltungsgebäude II, Zimmer 
36, 54338 Schweich, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und 
auf Verlangen Auskunft erteilt.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des 
Baugesetzbuches über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches her-
beigeführt wird.
Gemäß § 215 des BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, dass
1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1, Nr. 

1 - 3 BauGB der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine beachtliche Verletzung unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 über das Verhältnis dieses Bebauungsplanes

und
3. beachtliche Mängel der Abwägung beim Zustandekommen 

des Bebauungsplanes §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB,
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Ortsgemeinde Schleich unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-
Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl.S.153), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestim-
mungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die 
Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein-
derates (§ 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Sat-
zung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche 
Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Ortsgemein-
de Schleich geltend gemacht worden ist.

54340 Schleich, 07. Juni 2023
Ortsgemeinde Schleich

gez.: Rudolf Körner, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – DLR Mosel

Aktenzeichen: 71124-HA6.2.
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG), Teilge-
biet 1 „In der Löf“, Landkreis Trier-Saarburg
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Unanfechtbarkeit der 
des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen (Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) und der 
Prüfung seiner Auswirkungen auf die Umwelt
Auf die Bekanntmachung unter Detzem wird hingewiesen.

Kirmes in Schleich 2023

An diesem Wochenende, Samstag, 24.06. / Sonntag 25.06. 
und Montag 26.06.2023, feiert Schleich nach dem Schutz-
patron Johannes der Täufer seine Kirmes. Traditionell wird 
die Kirmes von der Schleicher Gastronmie, den Straußwirt-
schaften und Winzern in deren Betrieben, ausgerichtet. Al-
len Gästen aus nah und fern und natürlich allen Schleicher 
Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich frohe Stunden bei 
gutem Essen und Schleicher Wein.

Schleich, 18.06.2023
Rudolf Körner, Ortsbürgermeister

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Abschied nehmen

Danksagung
„Je schöner die Erinnerungen, 

desto schwerer ist die Trennung.“

Ernst Hermes
* 16.02.1937   † 22.05.2023

Wir danken allen, die ihn in seinem Leben Zuneigung, 
Liebe und Freundschaft schenkten.
Danke für die überwältigenden Zeichen der Verbundenheit 
und liebevolle Anteilnahme, die uns auf vielfältiger Weise 
zum Ausdruck gebracht wurde sowie allen, die ihn auf 
seinem letzten Weg begleitet haben. Sie alle helfen uns, 
den schmerzlichen Verlust irgendwie zu ertragen. Eure 
Anteilnahme hat uns tief bewegt und Trost geschenkt.  

In Liebe:
Hannelore Hermes, geb. Arens
Michael Hermes mit Familie
Andrea Kuhnen, geb. Hermes mit Familie
Brigitte Eichers, geb. Hermes mit Familie

54349 Trittenheim, im Juni 2023 

Das 3. Sterbeamt findet am Donnerstag, dem 03.08.2023 
um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche in Trittenheim statt.

Bestattungen

KIRCHEN
Fachgeprüfter Bestatter

Mitglied der InnungDurchführung aller Bestattungsarten.

Wir sind Tag und Nacht für Sie erreichbar.

Klüsserath 06507-4560 • Hetzerath 06508-991030 

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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sind wir für Sie da.

Trauer- und Todesanzeigen.

Auch in der Zeit der Trauer

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch: 06502 9147-0

Nach langer Krankheit ist sie 

friedlich eingeschlafen.

Christel Hoffmann
geb. Müller

* 16.04.1940           † 03.06.2023

Im Namen aller Angehörigen

Lydia Leitzgen

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis im  

Ruheforst Neuwied statt.

Neumagen/Dhron, den 12.06.2023

Henry 
Wadsworth 
Longfellow 
(1807 - 1882)

Diejenigen, die gehen, fühlen 
nicht den Schmerz des Abschieds. 
Der Zurückbleibende leidet.
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Verein für Bewegungsspiele Detzem 1927
Jedermann- / Jedefrau Elfmeterturnier

Vom 15.07. - 16.07.2023 findet unser traditionelles Fußballpokal-
turnier auf unserem Rasensportplatz auf dem Werth statt. Um die 
Detzemer und Thörnicher Bevölkerung, egal ob jung oder alt, egal 
ob Mann oder Frau, mit ins Turnier einzubeziehen werden wir am 
Samstag, 15.07.2023 ab ca. 20.00 Uhr erneut ein Jedermann- / 
Jedefrau Elfmeterturnier austragen. Hierbei soll der olympische 
Gedanke “Teilnahme ist alles“ oder das Lebensgefühl „Just for Fun“ 
im Vordergrund stehen.
Hierfür haben wir folgende Regeln aufgestellt:
Eine Mannschaft besteht aus 5 Schützen + 1 Torwart oder 4 Schüt-
zen + 1 Torwart (wenn der Torwart zugleich auch Schütze ist). Je-
des Team muss mindestens eine Frau stellen. Der Torwart bzw. 
die Torfrau muss vor Turnierbeginn festgelegt werden. Jungs bis 
einschließlich 12 Jahre und Mädchen sowie Frauen schießen aus 
8 Meter Distanz, Männer und Jungs ab 13 Jahren schießen aus 11 
Meter Entfernung auf Großfeldtore (7,32m x 2,44m). Der genaue 
Modus hängt dabei von der Teilnehmerzahl ab. Zunächst wird in 
Gruppen um das Weiterkommen gekämpft, später im K.O.-Modus. 
Der Spielplan soll in der Woche vor dem Turnier bekannt gegeben 
werden.
Am Turnier teilnehmen können Mannschaften der Detzemer und 
Thörnicher Ortsvereine. Es wäre aber auch schön wenn sich sons-
tige Teams, z.B. Freunde, Familien oder Bewohner aus Dorfstra-
ßen zur Teilnahme zusammenschließen würden. Anmeldungen, 
die möglichst bis zum 09. Juli 2023 erfolgen sollten, nehmen 
alle Vorstandsmitglieder persönlich entgegen oder per Mail an 
albinmerten@aol.com. Über zahlreiche Anmeldungen würden wir 
uns sehr freuen.

u Fell

Sommerfest in Fastrau  
am 1. und 2. Juli 2023

Nach drei Jahren Pause findet am 1. und 2. Juli wieder das traditio-
nelle Sommerfest in Fastrau statt, ausgerichtet durch die Freiwillige 
Feuerwehr Fastrau. Hierzu laden wir alle Bürger aus Fastrau, Fell 
und unserer Nachbargemeinden herzlich ein.
Samstag
19 Uhr Eröffnung der Stände
20:30 Uhr Live-Musik mit Rike Port
Sonntag
10 Uhr Eröffnung der Stände
14 Uhr Kaffee & Kuchen

Kinderbelustigung
15 bis 17 Uhr Konzert der Bergmannskapelle Fell
An beiden Tagen Hüpfburg für Kinder.
Wir bitten die fleißigen Kuchenbäcker aus Fastrau, uns mit einem 
Kuchen für Sonntag Nachmittag zu unterstützen.
Die Freiwillige Feuerwehr Fastrau freut sich auf Ihr Kommen.

2. Summer FestiFELL 
 am 14.07. & 15.07.2023

Dieses Jahr findet das Summer FestiFELL an 2 Tagen statt.
Am 14.07. & 15.07.2023 in Fell, hinter der Alten Schule.
14.07.2023 ab 19:00 Uhr
FELLorca-Party präsentiert von Spanier & Bichler Gerüstbau-Meis-
terbetrieb.
- Mallorca Party Hits von der Band „Nightlife“
- Sangria

Aus unserem Vereinsleben

u Bekond

„Lustige Senioren Bekond“
Liebe Seniorinnen und Senioren,
es ist soweit. Am Donnerstag, 29. Juni 2023, findet unsere diesjäh-
rige Ausflugsfahrt nach Koblenz statt. Abfahrt ist um 10 Uhr an der 
Bushaltestelle am Bürgerhaus Bekond. Die Rückkunft ist zwischen 
18.30 und 19 Uhr geplant.
Wir freuen uns auf eine schöne Ausflugsfahrt mit euch.

Euer Senioren Team

Kommunionkinder aus Bekond  
und Föhren spenden 490 Euro  

für Beratungsstelle Papillon Trier
Am Dienstag, 13. Juni 2023 hat ein Teil der Kommunionkinder aus 
Föhren und Bekond die Beratungsstelle „Papillon“ in Trier besucht. 
Wir haben dort unsere Spende überreicht. Frau Mona von Papillon 
empfing uns sehr herzlich und erklärte ausführlich die Tätigkeiten 
Papillons.
Papillon ist ein Verein für Kinder krebsranker Eltern. Die Kinder kön-
nen sich hier über die Erkrankung aufklären lassen und bekommen 
eine Auszeit vom belastenden Alltag. Hier gibt es tolle Freizeitange-
bote, Spielsachen und Bastelmaterialen. Es werden auch Ausflüge 
wie z.B. in den Eifelpark oder in die Kletterhalle unternommen. Die 
Kinder sollen bei Papillon glückliche Stunde haben und ihre Ängste 
und Sorgen für einen Moment vergessen können.
Unsere Spende in Höhe von fast 500 Euro wird ebenfalls für Frei-
zeitaktivitäten genutzt. Wir freuen uns, Kindern aus der Region zu 
helfen und bedanken uns für die eingegangenen Spenden.
Besonders gefreut hat uns, dass wir den Hund „Hetti“ von Papillon 
kennenlernen durften. Er wird auch in der Arbeit mit Kindern einge-
setzt und kann viel Trost spenden.

Mats van Kessel und Jonas Brandt aus Bekond

u Detzem

1. VET Concept Sommer Cup 2023 der 
JSG Mittelmosel

auf dem Rasenplatz Leiwen
Freitag, 23.06.2023
17.45 - 22.00 Uhr D9er Turnier
Samstag, 24.06.2023
10.45 - 12.30 Uhr Bambini 3er- Funino Turnier
13.00 - 15.00 Uhr F7er Turnier
15.30 – 17.30 Uhr E7er Turnier
18.00 Uhr AH Leiwen Köwerich/Trittenheim – AH Föh-

ren
An allen Tagen Fußballdart
Große Auswahl an Speisen und Getränken

NEUES 

aus der

N
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Heimat- und Kulturverein  
Meulenwald Föhren e. V.

Unsere nächste Donnerstagswanderung am 29. Juni 2023 führt 
uns in den Atzertwald zwischen Schweich und Bekond.

Wanderstrecke (7 km): Vom Startpunkt Leinenhof wandern wir 
zunächst zur Pferdesportanlage Gosert. Nun erfolgt ein Anstieg im 
Wald Richtung Bekond. Am Ortsrand geht es dann zurück zur At-
zerthütte und anschließend zum Ausgangspunkt und zur Einkehr 
im Hotel-Restaurant Leinenhof in Schweich.

Treffpunkt: 14.00 Uhr Heimatmuseum Föhren oder 14.15 Uhr 
Parkplatz Leinenhof in Schweich. Bei Bedarf wird zusätzlich eine 
kürzere Strecke angeboten. Festes Schuhwerk erforderlich.

Malteser- Hilfsdienst e.V.
Übungswochenende der Malteser Föhren

Wir führen an dem Wochenende vom 07.-09.07.2023 ein Übungs-
wochenende in der Ortsgemeinde durch. Hier werden all unsere 
Fachbereiche verschiedene Szenarien an verschiedenen Orten in 
Föhren üben. Dabei werden wir auch Übungen mit der Feuerwehr 
und zusammen mit anderen Maltesereinheiten durchführen.
Alle Interessierten, ob Groß und Klein, laden wir herzlich hier-
zu ein. Kommt gerne vorbei und informiert euch über unsere Ar-
beitsweisen, Einsatzmöglichkeiten, aber auch wie ihr euch selbst in 
einer Notlage oder Katastrophenfall verhalten sollt.
Damit ihr uns auch findet an den verschiedenen Locations, werden 
wir über Instagram und Facebook dazu posten. So viel vor weg, am 
Samstagnachmittag (08.07.) findet eine Übung mit der Feuerwehr 
Föhren im Bereich Spielplatz „Eitzenbach“ statt. Dort wird ein 
Brand und ein Massenanfall von Verletzten stattfinden.
Am Sonntagmorgen wird eine Betreuungsübung im Ort stattfin-
den, dazu wird eine Evakuierung simuliert und die Betreuung von 
Betroffenen. Hier sind wir auf ihre Hilfe angewiesen! Wir suchen 
ca. 50 Verletztendarsteller (Alter ist egal!), die sich bereit erklären 
sich evakuieren zu lassen. Natürlich werden alle dabei von unserer 
leckeren Malteserküche verpflegt und von uns betreut. Zeitrahmen 
09:00 - ca. 13:00 Uhr. Zur besseren Planung bitten wir um Anmel-
dung bei: Stefan Heinzenburger 0176 817 35 897 oder unter stefan.
heinzenburger@malteser.org.
Wir freuen uns auf euch und ein schönes Wochenende.

Euer Malteser Föhren

Kommunionkinder aus Bekond 
und Föhren spenden 490 Euro  

für Beratungsstelle Papillon Trier
Am Dienstag, 13. Juni 2023 hat ein Teil der Kommunionkinder aus 
Föhren und Bekond die Beratungsstelle „Papillon“ in Trier besucht. 
Wir haben dort unsere Spende überreicht. Frau Mona von Papillon 
empfing uns sehr herzlich und erklärte ausführlich die Tätigkeiten 
Papillons.
Papillon ist ein Verein für Kinder krebsranker Eltern. Die Kinder kön-
nen sich hier über die Erkrankung aufklären lassen und bekommen 
eine Auszeit vom belastenden Alltag. Hier gibt es tolle Freizeitange-
bote, Spielsachen und Bastelmaterialen. Es werden auch Ausflüge 
wie z.B. in den Eifelpark oder in die Kletterhalle unternommen. Die 
Kinder sollen bei Papillon glückliche Stunde haben und ihre Ängste 
und Sorgen für einen Moment vergessen können.
Unsere Spende in Höhe von fast 500 Euro wird ebenfalls für Frei-
zeitaktivitäten genutzt. Wir freuen uns, Kindern aus der Region zu 
helfen und bedanken uns für die eingegangenen Spenden.
Besonders gefreut hat uns, dass wir den Hund „Hetti“ von Papillon 
kennenlernen durften. Er wird auch in der Arbeit mit Kindern einge-
setzt und kann viel Trost spenden.

Mats van Kessel und Jonas Brandt aus Bekond

Familiengottesdienst in Föhren
Am Sonntag, 18. Juni fand in unserer Pfarrkirche in Föhren ein Fa-
miliengottesdienst statt.
Der Kinderchor unter der Leitung von Birgit Lobbe gestaltete den 
Kind- und familiengerechten Gottesdienst ansprechend mit.
Thema des Familiengottesdienstes war: Berufung - Wie können wir 
heute Jesus nachfolgen.
Das Evangelium wurde als Rollenspiel von Emma. Jona, Milla und 
Greta vorgetragen. Gemeinsam erörterte Gemeindereferent Rüdi-
ger Glaub-Engelskirchen mit den Kindern das Thema.

- Prämierung bestes Ballermann-Outfit
- neuer Film vom Filmteam Fell e.V.
- Versteigerung für den guten Zweck
15.07.2023 ab 14:00 Uhr
Familientag präsentiert von Berens & Cie. AG
Es erwartet euch unter anderem:
- Kinderschminken / Hüpfburg / Dosenwerfen / Eis
- Informationsstand der „Beratungsstelle Papillon“
- ab 14:00 Uhr Kinderflohmarkt und Kreativ-Markt
- um 17:00 Uhr spielt “Schmiddi Rocks”
- 19:00 Uhr Tombola Auslosung
- um 20:00 Uhr Livemusik mit „Upgrade“
Für das leibliche Wohl sorgt an beiden Tagen die „Fritten Bud“.
Außerdem gibt es guten Wein unserer Feller und Fastrauer Winzer 
sowie Bier und antialkoholische Getränke.
Die Veranstaltung ist eine Benefizveranstaltung. Der Erlös der Ver-
anstaltung geht an die Beratungsstelle Papillon in Trier und die 
KiTa St. Martin in Fell.
Wir freuen uns auf ihr/euer Erscheinen!

Filmteam Fell e.V.

u Föhren

Aktion 3% Föhren
Stiftung Solidarität und Freundschaft 

Chuquisaca-Trier zu Besuch
Infoabend im Weltladen der Aktion 3% Föhren am 28.06.23
Im Juni/Juli halten sich Vertreter*innen der Stiftung Solidarität und 
Freundschaft Chuquisaca-Trier in unserem Bistum auf, einer der 
beiden bolivianischen Partnerorganisationen der katholischen 
Jugend. Da wir regelmässig die Arbeit der Stiftung unterstützen, 
möchten wir diese besondere Gelegenheit ergreifen und Sie zu 
einem Austausch mit unten genannten Gästen einladen, die au-
thentisch über die Arbeit der Stiftung vor Ort berichten und Ihnen 
Bildmaterial mitbringen.
Die Gäste sind:
Padre Henry Vallejo, erzbischöflicher Stifter Herr Juan Carlos Aran-
cibia, erzbischöflicher Stifter mit seiner Ehefrau Gina Cintya Morato 
Flores de Arancibia, Herr Paul Alexis Montellano Barriga, Präsident 
des Direktoriums und Herr Ader Barrón, Geschäftsführer der Stif-
tung
Der Infoabend, in Kooperation mit dem pastoralen Raum Sch-
weich, beginnt um 19h, im Weltladen, Hauptstraße 15.
Herzliche Einladung

Verkaufsstand in Schweich
Jugendliche einer Firmprojektgruppe der Pfarreiengemeinschaft 
waren zu Besuch im Weltladen, konnten dabei einen Einblick in den 
Fairen Handel gewinnen und sich mit Fragen von Solidarität und 
Gerechtigkeit auseinandersetzen. Als weitere Aktion im Rahmen 
ihrer Firmvorbereitung werden die Jugendlichen am Sonntag, 25. 
Juni nach dem Gottesdienst in Schweich fair gehandelte Produkte 
(Kaffee, Schokolade, Geschenkartikel, etc.) aus unserem Weltla-
den zum Verkauf anbieten. Wir freuen uns, wenn Sie diese Aktion 
unterstützen.

Bücherschrank im Weltladen - 
Anlaufstelle für alle Leseratten

In vielen Dörfern und Städten gibt es offene Bücherschränke und 
bieten kostenloses Lesematerial für alle. Auch in unserem Welt-
laden ist dieser für jeden zugängliche „Bücherschrank“ (bei uns 
ist es ein Regal) eingerichtet. Nehmen Sie einfach ein Buch mit, 
das Sie gerne lesen möchten. Behalten Sie es oder bringen Sie es 
zurück, damit auch andere es lesen können. Oder Sie stellen ein 
anderes Buch hinein, das Sie für lesenswert halten. So sind immer 
genügend Bücher für alle da. Gut erhaltene und neuere Bücher in 
kleinerer Anzahl nehmen wir gerne an zur Bestückung des offenen 
Bücherschranks.
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 15 h bis 18 h
Freitag von 10 h bis 12 h

und von 15 h bis 18 h
Samstag von 9 h bis 12 h.
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u Klüsserath

Paramentenverein Klüsserath
Wie bereits an unserer Jahreshauptversammlung besprochen, 
wollen wir unsere Tagesfahrt in diesem Jahr etwas anders gestal-
ten. Wir fahren am Dienstag, dem 8.08.2023 mit dem Schiff nach 
Bernkastel. Die Abfahrt ist um 10.55 Uhr an der Anlegestelle Klüs-
serath. Gegen 13.30 Uhr werden wir voraussichtlich in Bernkastel 
ankommen, wo dann jeder Zeit zur freien Verfügung hat. Um 17 Uhr 
wird Helmut uns mit dem Bus abholen und wir fahren ins Kloster 
Machern. Dort lassen wir den Tag mit einem gemeinsamen Abend-
essen ausklingen.
Wer sich noch nicht angemeldet hat, möge dies bitte bis zum 15. 
Juli bei Martha Rosch (Tel. 4487) oder Ingrid Scholtes (Tel. 4286) 
tun. Es können auch Nichtmitglieder mitfahren. Wir freuen uns auf 
einen schönen Tag mit Euch.

Karnevalsgesellschaft  
„Noarisch Hoohnen“ Klüsserath e.V.

Spießbraten in der Grillhütte
Für Sonntag, 25.06.2023 laden wir alle Mitglieder der Karnevals-
gesellschaft mit Familienangehörigen zu einem Grillnachmittag in 
die Spießbratenhütte Dört ein. Nach den Vorstandsneuwahlen auf 
der Mitgliederversammlung und der beabsichtigten Wiederbele-
bung des Karnevals in Klüsserath in der nächsten Session 2024, 
wollen wir einen gemütlichen Nachmittag mit allen bisherigen und 
allen neuen Vereinsmitgliedern verbringen. Wir treffen uns ab 12.00 
Uhr an der Spießbratenhütte Dört. Für Verpflegung ist gesorgt. Das 
Mittagessen ist vorgesehen ab 13.00 Uhr. Kuchenspenden von Mit-
gliedern für die Kaffeezeit am Nachmittag werden gerne angenom-
men (bitte zur Hütte mitbringen).

1. VET Concept Sommer Cup 2023 der 
JSG Mittelmosel

auf dem Rasenplatz Leiwen
Freitag, 23.06.2023
17.45 - 22.00 Uhr D9er Turnier
Samstag, 24.06.2023
10.45 - 12.30 Uhr Bambini 3er- Funino Turnier
13.00 - 15.00 Uhr F7er Turnier
15.30 – 17.30 Uhr E7er Turnier
18.00 Uhr AH Leiwen Köwerich/Trittenheim – AH Föh-

ren
An allen Tagen Fußballdart
Große Auswahl an Speisen und Getränken

Tennisverein TC Klüsserath
Match-Tag in Klüsserath am 25.06.2023
09:00 Uhr
Damen 30 B-Klasse
TC Klüsserath - TC Konz 1
Anschließend
Herren D-Klasse
14:00
TC Klüsserath - TC Neumagen-Dhron 2
Wir wünschen unserer Damenmannschaft und Herrenmannschaft 
viel Erfolg. Über Zuschauer würden wir uns freuen.
Tennisplatz, Richard-von-Hagen-Straße. 11, 54340 Klüsserath

u Leiwen

1. VET Concept Sommer Cup 2023 
der JSG Mittelmosel
auf dem Rasenplatz Leiwen

Freitag, 23.06.2023
17.45 - 22.00 Uhr D9er Turnier
Samstag, 24.06.2023
10.45 - 12.30 Uhr Bambini 3er- Funino Turnier
13.00 - 15.00 Uhr F7er Turnier
15.30 – 17.30 Uhr E7er Turnier

Fazit: wir sind Gott wichtig, aber er braucht uns, um heute seine 
frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen.
Großen Applaus gab es am Ende des Gottesdienstes für unseren 
Kinderchor. Diese haben sich darüber sehr gefreut. Beim anschl. 
Kuchenbuffet auf dem Kirchvorplatz war ebenfalls reger Betrieb, so 
konnte die Gottesdienstgemeinschaft noch bei sommerlichen Tem-
peraturen im Freien fortgesetzt werden.
Alles in allem ein gelungener Start in einen Sonntag. Die Kin-
derchorkinder sagen danke für die finanzielle Unterstützung in 
Höhe von 420 Euro!

SV Föhren, Abteilung Tennis
Liebe Tennisfreunde!
Am kommenden Wochenende finden folgende Begegnungen statt:
Freitag, 23.06.2023
15:30 Uhr: Gemischt U10, A-Klasse: SV Föhren 1 - TC Kröv 1
15:30 Uhr: Gemischt U12, B-Klasse: SV Föhren 1 -TC Ro-

scheid 1
Samstag, 24.06.2023
09:00 Uhr: Mädchen U15, Rheinlandliga: SV Föhren 1 - TC Bad 

Ems 1
09:00 Uhr: Jungen U15, C-Klasse: TC Roscheid 1 – SV Föhren 

1
14:00 Uhr: Mädchen U15, C-Klasse: SV Föhren 1 - TC Guste-

rath 1
Sonntag, 25.06.2023
09:00 Uhr: Herren 30, C-Klasse: SV Föhren 1 - TC Klüsserath 1
09:00 Uhr: Herren 40, B-Klasse: Trimmelter SV - SV Föhren 1
14:00 Uhr: Damen 30, A-Klasse: SV Föhren 1 - SV Trier-Irsch 1
14:00 Uhr: Herren, D-Klasse: SV Föhren 1 - SV Fortuna Fell
Wir freuen uns auf viele Zuschauer!

Save the date:
Am Samstag, 22. Juli 2023 findet um 13:00 Uhr das traditionelle 
Jedermann-Turnier auf unserer Tennisanlage statt!

Kenn

Traktortreffen in Kenn
Am Samstag den 15. Juli und Sonntag den 16. Juli 2023 veranstal-
tet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kenn das diesjähri-
ge Kenner Traktortreffen.
Das Traktortreffen findet im Rahmen des Schlachtfestes der Frei-
willigen Feuerwehr Kenn (am 15. und 16. Juli) statt.
Am Samstag, den 15.07. ist das Eintreffen der Traktoren ab 16.00 
Uhr möglich.
Die Traktor- und Schlepperschau startet am Sonntag ab 10.00 Uhr 
auf den Freiflächen der Bernhard-Becker-Freizeitanlage in Kenn.
An beiden Veranstaltungstagen ist für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt. Am Sonntagmorgen bieten wir allen Schlepperfahren ein 
zünftiges Frühstück an.
Damit das Traktortreffen optimal vorbereitet werden kann, bit-
ten wir um eine Anmeldung der Traktoren/Fahrer per Telefon 
unter 06502/9969940 oder per eMail unter traktortreffen-kenn@t-
online.de. Wir freuen uns natürlich auch über einen spontanen 
Besuch.
Wir hoffen viele Traktorfans, ausgestellte Traktoren und Schaulus-
tige begrüßen zu können.
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Die Vorsitzenden oder ein Vertreter aller am Winzerfest beteiligten 
Vereine sollten bei diesem Termin anwesend sein, da auch weitere 
Informationen bezüglich des Weinfestes bekannt gegeben werden. 
Interessierte Mehringer Winzer sind ebenfalls herzlich willkommen.

Vereinigung Mehringer Winzerfest e. V.

St. Seb. Schützenbruderschaft 1636 
Mehring e.V.

Bezirksschützenfest mit Krönung am 01.07.2023 in 
Mehring

Unser amtierender Schützenkönig Winfried Schmitt gewann den 
Wettkampf gegen die Schützenkönige des Schützenbezirksver-
bandes Trier und wird am 01.07.2023 zum Bezirksschützenkönig 
gekrönt.
Als Ehrengast können wir die 1. Bundesschützenkönigin Andrea 
Reiprich aus Waldbreitbach begrüßen.
Festablauf:
•	 16.00 Uhr – Eintreffen der Bruderschaften auf dem Kirchvor-

platz und Abholung des neuen Bezirkskönigspaares Winfried 
und Moniks Schmitt unter Begleitung des Bundeskönigspaares 
und der Musikkapelle „Original Moselländer“ Mehring

•	 17.00 Uhr – Krönungsmesse in der Pfarrkirche Mehring mit mu-
sikalischer Gestaltung des Kirchenchors Cäcilia Mehring

•	 Im Anschluss an die Messe findet das Bezirksschützenfest auf 
dem Kirchvorplatz mit Tanzmusik statt.

Wir laden alle Bürger, Freunde und Gäste mit uns zu feiern.

Pölich

Wein- und Dorffest Pölich  
30.06. - 02.07.2023

30.06.2023 FREITAG
•	 18:00 Uhr Eröffnung des Wein- und Dorffestes durch Ortsbür-

germeister Wolfgang Eid
•	 21:00 Uhr Neonparty mit DJ Göttert & Weincocktails - Wir las-

sen Pölich leuchten!
01.07.2023 SAMSTAG
8 Pölicher Winzer präsentieren 16 ausgewählte Weine des Jahr-
gangs 2022

•	 17:00 Uhr Einlass zur Weinprobe
•	 18:00 Uhr geführte Jahrgangsweinprobe begleitet von der Win-

zerkapelle Ensch und der Liveband Jimtonic. Vorverkauf 25 € 
(inkl. Glaspfand) ab 15.06.23 im Raiffeisen-Markt in Thörnich 
und Mehring oder mobil 01522 1934465

02.07.2023 SONNTAG
•	 10:30 Uhr Gottesdienst auf dem Festplatz im Anschluss Früh-

schoppenkonzert der Winzerkapelle Mehring „Original Mosel-
länder“

•	 13:00 Uhr Kaffee und Kuchen
•	 14:00 Uhr Kinderbelustigung und Hüpfburg
•	 14:00 Uhr Auftritt Tanzmäuse TUS Mosella Schweich
•	 15:00 Uhr Aufführung Kindergartenkinder Pölich
•	 15:30 Uhr Auftritt Bühnenflitzer Bekond
•	 16:30 Uhr Konzert Musikverein Moselstern Detzem
Der Festausschuss und das Organisationsteam freuen sich über 
Kuchenspenden für den Sonntag!

18.00 Uhr AH Leiwen Köwerich/Trittenheim – AH Föh-
ren

An allen Tagen Fußballdart
Große Auswahl an Speisen und Getränken

Tennisspielgemeinschaft Leiwen
Die Spieltermine am Wochenende

Medenrunde 2023
Samstag, 24. Juni
Mädchen U18 B-Klasse
9:00 Uhr: TC Trier 3 - SG Leiwen
Jungen U15 C-Klasse
9:00 Uhr TSG Leiwen - SG Bitburg/Mettendorf 3
Damen 40 B-Klass4e
14:00 Uhr SG Roscheid/Konz 2 - TSG Leiwen
Sonntag, 25. Juni
Damen 1 Rheinlandliga
9:00 Uhr TC Laudert 1 - SG Leiwen/Klüsserath
Herren 1 C-Klasse
9:00 Uhr TSG Leiwen - TC Bernkastel-Kues 1
Zuschauer sind herzlich willkommen.

u Longuich

Kath. Pfarrgemeinde
Meditative Wanderung der kfd Longuich-Kirsch
Wir laden alle Frauen herzlich ein zur Meditativen Wanderung am 
Mittwoch, 5. Juli. Wir treffen uns um 17:30 Uhr am Wegekreuz 
hinter der Unterführung am Klima-Weiher. Dort beginnt und endet 
unser Wanderweg, auf dem wir mit Liedern, Gebeten und medita-
tiven Impulsen unterwegs sein werden. Im Anschluss kehren wir 
in Longuich bei „Wein im Turm“ ein. Wir freuen uns auf die Begeg-
nung mit Ihnen!
Wir bitten um Anmeldung bei Rosi Schmitt, Tel: 5950, damit wir 
Fahrgemeinschaften bilden können.

Swinging Kulinarik
am 25.06.2023, ab 11.00 Uhr, Platz zwischen den „Alten 

Schulen“
Nach 4 Jahren Pause findet am Sonntag, den 25.06.2023 end-
lich wieder die Veranstaltung „Swinging Kulinarik“ in Longuich 
statt. Auf dem Platz zwischen den „Alten Schulen“ unterhält Sie 
ab 11.00 Uhr die Running Wild Jazzband. Für das leibliche Wohl 
sorgen die Betriebe: WeinKulturgut Longen-Schlöder, Seminarshof 
Lisa’s Restaurant Trittenheim, Weingut J. Schmitt & Wein im Turm, 
Michaela’s Café Laurentius sowie der Freundeskreis der Dt.-Franz. 
Freundschaft. Bereits am Samstag, den 24.06.2023 begrüßen Sie 
die Jungwinzer Longuich ab 17.30 Uhr am Weinstand. Weitere In-
formationen und den Flyer finden Sie unter www.longuich.de. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Neustart des wöchentlichen Boule-Tref-
fens in Longuich ab dem 28.06.2023

Der Bouleplatz in Longuich hinter Manuela‘s Café Laurentius ist 
komplett neu angelegt und verfügt jetzt über zwei Spielfelder.
Wir treffen uns wieder zum Boulespielen jeweils mittwochs um 
15:00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; auch Feriengäste 
sind herzlich willkommen.
Für Rückfragen: Seniorenbeauftragter Reinhard Boesten, Tel. 
06502-6532,
Mobil 0151-28374799, Email: boesre@web.de.

u Mehring

Vereinigung Mehringer Winzerfest e.V.
Weinprobe Winzerfest

Anlässlich des Mehringer Weinfestes möchten wir unseren Gästen 
gerne wieder eine repräsentative Weinkarte anbieten.
Die Probe und Auswahl der Weine für das Mehringer Winzerfest 
2023 findet am Mittwoch, den 28.06.2023 um 19.30 Uhr im Kul-
turzentrum statt.



Schweich	 - 5 -	 Ausgabe 25/2023

Unser erstes Treffen im Lebenscafé findet statt am:
Montag, 26. Juni, 17.00 bis 19.00 Uhr

im Haus Luzia 1. Etage in Schweich (Klosterstraße 1b)
Eine Anmeldung ist nicht unbedingt erforderlich, es ermöglicht uns 
jedoch eine bessere Planung, gerade für die Anfangszeit unseres 
Vorhabens. Kontaktdaten: Pfarrbüro Schweich, Klosterstraße 1b, 
Telefon: (06502) 2327

Isseler Cultur Verein e.V.
Einladung,

gemäß § 14 der Satzung, zur Jahreshauptversammlung des 
Isseler Cultur Vereins e.V., am Freitag, 07.07.2023, 19:30 Uhr, 
ICV-Halle.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

a) Sitzungspräsidentin
b) Schriftführerin
c) Schatzmeister

3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Vorschau auf die Aktivitäten des Vereins und die Session 

2023/2024
6. Verschiedenes
7. Bilderrückblick zu den Aktivitäten im vergangenen Jahr
Zum Punkt Verschiedenes können Anträge bis zum 30.06.2023 in 
schriftlicher Form beim Vorsitzenden Stefan Becker (z.B. info@icv-
issel.com) gestellt werden.
Über zahlreiche Teilnahme von Mitgliedern und Interessierten wür-
den wir uns sehr freuen.

Fest zum Jubiläum „450 Jahre plus 3“ 
Pfarrei St. Martin, Schweich

In diesem Jahr feiert die Pfarrei St. Martin, Schweich das große 
Pfarreijubiläum. Höhepunkt der verschiedensten Veranstaltungen 
ist nun das große Fest auf dem Vorplatz des Altenheimes St. Josef 
in Schweich (Klosterstr.). Gefeiert wird am 09. Juli ab 10:00 Uhr 
mit einem feierlichen Pontifikalamt mit Bischof Dr. Stephan Acker-
mann und anschließend bunter Unterhaltung für Jung und Alt.
Getreu dem Motto der Jubiläumsveranstaltungen: „Menschen fei-
ern für Menschen“ kommt der Erlös dieses Festes der Jugendar-
beit des DRK, DLRG und Feuerwehr zu Gute. Damit wollen wir die 
so wichtige Aufgabe der Hilfsorganisationen unterstützen.
Wir laden zu diesem Fest alle aus „Nah und Fern“ herzlich ein. 
Verbringen sie bei gepflegten Getränken, gutem Essen und 
Kaffee und Kuchen ein paar schöne Stunden in der Gemein-
schaft bei Tanz, Musik und Besichtigung von Oldtimer.
10:00 Uhr „Festliches Pontifikalamt“
• Bischof Dr. Stephan Ackermann
• Pfarrer Dr. Ralph Hildesheim
• Pfarrer Edwin Prim
• Diakon Karl-Heinz Lequen
• Kirchenchorgemeinschaft Fell-Longuich-Schweich, Voka-

lensemble u. Männerensemble St. Martin, Schweich und 
Gastsänger/-innen

• Ulrich Junk (Saxophon)
• Stadtkapelle Schweich
Anschließend Eröffnung der Oldtimer Ausstellung und Seg-
nung der Fahrzeuge sowie Musik und Unterhaltung
• „The Young Cusanus Generation“
• „California Dream“ (Gerd Brandscheid)
Ab 11:30 Uhr Mittagstisch
Ab 12:00 Uhr Kaffee und Kuchen
14:00 Uhr „Nachmittag der Kinder u. Jugend“
• Schweicher Karnevals Verein
• Grundschule Schweich
• Theater und Karnevals Verein Föhren
• Kindertagesstätte Angela Merici Schweich-Issel
• Narrengilde Stadthusaren Schweich
• Kindertagesstätte St. Marin Schweich
• Kindertagesstätte Lebenshilfe Schweich
• Isseler Cultur Verein
• Karnevals Verein Kordel
• Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss-Ehrang
16:00 Uhr Gesang mit der Männerchorgemeinschaft

u Riol

MGV Cäcilia 1923 Riol
Jubiläumsfest 100 Jahre MGV Cäcilia Riol

Der Männergesangverein feiert am 1. und 2. Juli am Moselufer sein 
100-jähriges Bestehen.
Programm:
Samstag 1. Juli ab 11.00 Uhr Eröffnung der Stände, ab 19.30 Uhr 
Ehrensingen der Gastchöre und Musikverein Riol
Sonntag 2. Juli 11.30 Uhr Radfahrergottesdienst am Moselufer, 
Musikalische Gestaltung Kirchenchorgemeinschaft Fell-Longuich-
Schweich, ab 14.00 Uhr Ehrensingen der Gastchöre, Weinkönigin 
Luisa mit Prinzessinnen, u.a. Chorschatten Reinsfeld.
Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger aus Riol und der Region zu 
unserem Fest ein und würden uns freuen viele Gäste begrüßen zu 
dürfen. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.

Konzert NachtLicht Melodien am 15. Juli
Taschenlampen-Konzert zum Mitsingen: Am Samstag, 15. Juli 
2023 veranstaltet TonArt Riol ab 21 Uhr das Konzert „NachtLicht-
Melodien“ an der Römischen Villa in Longuich. Das besondere 
an diesem Konzert: Ausgerüstet mit Picknickdecken, Klappstühlen 
und Leckereien dürfen Besucherinnen und Besucher alle Lieder 
mitsingen. Im Taschenlampenlicht in der Dämmerung und durch 
das gemeinsame Singen entsteht eine einzigartige Atmosphäre. 
Liedblätter werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Getränke 
und Snacks können ebenfalls vor Ort erworben werden. Durch die 
Waldbrandgefahr bitten wir alle Besucherinnen und Besucher auf 
Laternen, Kerzen etc. zu verzichten. Außerdem besteht auf dem 
gesamten Veranstaltungsgelände Rauchverbot. LED-, Handylich-
ter und Taschenlampen sind ausdrücklich erwünscht. Geleitet wird 
das Konzert von Martin Folz, der Eintritt ist frei.
Einlass ab 20 Uhr, Dauer des Konzerts ca. 90 Minuten.
Bei schlechter Witterung kann das Konzert leider nicht stattfinden.

u Schweich

Pfarrfest Schweich
Unser diesjähriges Pfarrfest findet am Sonntag, 9. Juli 2023 beim 
Altenheim St. Josef in Schweich statt.
Wer uns mit Kuchenspenden für das Pfarrfest unterstützen möchte, 
kann diese ab 12:00 Uhr im Altenheim St. Josef abgeben.
Allen Kuchenspendern jetzt schon vielen Dank für die Unterstüt-
zung.

Seniorentreff St. Martin Schweich
Unser nächster Seniorennachmittag findet am Dienstag, 27. Juni 
um 15:00 Uhr im Pfarrheim Schweich statt. Wir erleben einen 
Nachmittag mit unserem Pfarrer Dr. Ralph Hildesheim. Er zeigt uns 
Bilder aus Benin/Südafrika.
Herzliche Einladung hierzu.

Heimat-und Verkehrsverein Schweich e.V.
Wegen Vereinsauflösung veranstaltet der HuVV Schweich einen 
Flohmarkt am 1.Juli 2023 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr in Issel Spin-
gel 14 zur Besichtigung und Verkauf von diversen Sachen. zum 
Beispiel: 1 Pavillon 3 x 3 m und 6 x 3 m, 5 Bierzeltgarnituren, 1 
Kaffeemaschine für 65 Tassen, etc

„Lebenscafé – Leben üben in der Trauer“
Das Thema „Trauer“ ist auf vielerlei Weise präsent und es haben 
sich einige Menschen bei uns im Pfarrbüro gemeldet, die Interesse 
haben, mit anderen über ihre persönliche Trauer ins Gespräch zu 
kommen.
Unser Lebenscafé soll ein Ort sein, an dem trauernde Menschen in 
einem geschützten Rahmen Gesprächspartner*innen zum gemein-
samen Austausch finden. Hier sind Sie mit all ihren Gefühlen und 
Fragen willkommen. Es stehen Ihnen qualifizierte Ansprechpartner 
zur Verfügung:
Auf Ihr Kommen freuen sich Kooperator Axel Huber und Gemeinde-
referent Rüdiger Glaub-Engelskirchen.
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TUS Mosella Schweich - Abt. AH
Am Samstag, 24.06.2023, 18.00 Uhr, spielen wir Schleidweiler (Ra-
senplatz) gegen die dortige AH. Abfahrt ist um 17.00 Uhr am Sport-
platz „Winzerkeller“.

Schachklub 1933 Schweich e.V.
Einladung zu einer außerordentlichen Mitgliederver-

sammlung am 23.06.2023
Wir erinnern nochmals an die außerordentliche Mitgliederversamm-
lung ein für Freitag, den 23. Juni 2023, um 20:00 Uhr, im Niederprü-
mer Hof (Hofgartenstraße 26, 54338 Schweich).
Des Weiteren findet am 30.06. ein gemütliches Beisammensein im 
Leinenhof in Schweich statt.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand

u Trittenheim

Tennisclub Trittenheim
Tennisfreunde sind herzlich willkommen, die Mannschaften des 
TC Trittenheim an den folgenden Spielterminen als Zuschauer zu 
unterstützen! Heimspiele finden auf der Anlage des Vereins in Trit-
tenheim statt.
Samstag, 24.06.
09:00 - Mädchen U18 (Heim) gegen TC Zerf
14:00 - Herren 50 (Heim) gegen SV Trier-Irsch
Sonntag, 25.06.
14:00 - Damen 2 (Heim) gegen TC Bernkastel-Kues
14:00 - Herren 40 (Auswärts) gegen Spvgg. Nahbollenbach

Aus unseren Kirchen

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Gottesdienste

Freitag, 23.06.2023 11. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Hl. Messe in Kenn
Samstag, 24.06.2023 vom 12. Sonntag im Jahreskreis
19:00 Uhr Vorabendmesse zum Abschluss des Oasentages in 

Bekond

10:00 Uhr Bußgottesdienst der Kommunionkinder in Fell
19:00 Uhr Vorabendmesse in Riol
Sonntag, 25.06.2023 12. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Hochamt in Fell
14:30 Uhr Taufe in Föhren
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier für Familien in Kenn
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
Freitag, 30.06.2023 12. Woche im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe in Schweich
Samstag, 01.07.2023 vom 13. Sontag im Jahreskreis
17:45 Uhr Vorabendmesse in Kenn
Sonntag, 02.07.2023 13. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Pfarrheim in Fell
10:30 Uhr Hochamt in Föhren
09:15 Uhr Hochamt in Longuich
10:30 Uhr Radfahrergottesdienst zum 100-jährigen Jubiläum 

des Männergesangvereins Riol am Moselufer in Riol
10:00 Uhr Beichte in Schweich
10:30 Uhr Hl. Messe als Familiengottesdienst mit Erstkommu-

nion in Schweich
14:30 Uhr Taufe in Schweich

Pfarreiengemeinschaft  
Mehring - Gottesdienste -

Montag, 19.06.
18.30 Uhr Hl. Messe in Detzem
Dienstag, 20.06.
18.30 Uhr Hl. Messe in Ensch
Donnerstag, 22.06.
09.00 Uhr Hl. Messe in Trittenheim

• MGV 1880 Rheinland-Ehrang
• Männergesang Frohsinn Hupperath-Minderlittgen
• Männerensemble St. Martin, Schweich
17:00 Uhr „Irish Folk“ mit den „Rambling Rovers“
19:00 Uhr „Trierer Mundart“ mit der Leiendecker Bloas
Ganztägig Unterhaltung California Dream (Gerd Brandscheid)

Gesangsgruppe  
Wandervögel von Schweich

Die Gesangsgruppe der Wandervögel von Schweich probt wieder 
am Dienstag, 27. Juni, um 18 Uhr in der Seniorenresidenz St. 
Martin in Schweich (Ermesgraben). Info: 06502-3644.

TuS Mosella Schweich e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung 2023

Liebe Mosella-Mitglieder,
hiermit sind Sie/seid Ihr herzlich zur Mitgliederversammlung 2023 
des TuS Mosella Schweich e.V. am Freitag, dem 30. Juni 2023, 
19.30 Uhr, in der Halle am Sportplatz am Winzerkeller eingeladen.
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Da-
her ist es im Interesse aller, dass möglichst viele Mitglieder daran 
teilnehmen. Die Versammlung ist eine vereinsinterne, nichtöffentli-
che Veranstaltung. Gäste sind nur mit Zustimmung des Präsidiums 
zugelassen.
Vorgesehene Tagungsordnung der Mitgliederversammlung 
2023:
1.	 Begrüßung des Präsidenten
2.	 Feststellen der form- und fristgemäßen Einladung
3.	 Wahl des Protokollführers
4.	 Totengedenken
5.	 Berichte des Präsidiums
6.	 Berichte der Abteilungsleiter
7.	 Bestätigung der Abteilungsleiter
8.	 Bericht des Geschäftsführer Finanzen
9.	 Bericht der Kassenprüfer
10.	 Aussprache zu den Berichten
11.	 Ehrungen
12.	 Entlastung des Präsidiums
13.	 Wahl des Versammlungsleiters
14.	 Neuwahlen des Präsidiums
15.	 Neuwahl des Ältestenrates
16.	 Neuwahl der Kassenprüfer
17.	 Beschlussfassung über vorliegende Anträge
18.	 Schlusswort des Präsidenten
Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung müssen bis eine Wo-
che vor der Versammlung schriftlich beim Präsidium eingereicht 
werden. Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Mit sportlichen Grüßen

Das Präsidium des TuS Mosella Schweich e.V.

Tus Mosella Schweich,  
Abteilung Tennis

Medenrunde
Freitag, 23.06.2023
15:30 Uhr Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse: TuS Schweich 1 - 

TC Waldweiler 1
15:30 Uhr Gemischt U 10 A-Klasse: TuS Schweich 1 - SV Föh-

ren 2
Samstag, 24.06.2023
09:00 Uhr Mädchen U 18 B-Klasse: TuS Schweich 1 - TV Longuich 1
09:00 Uhr Jungen U 18 B-Klasse: SG Sehlem/Salmtal 1 - TuS 

Schweich 1
09:00 Uhr Jungen U 15 A-Klasse: TuS Schweich 1 - TC Trier 2
14:00 Uhr Damen 40 B-Klasse: SFC Olk 1 - TuS Schweich 1
14:00 Uhr Damen 50 B-Klasse: TuS Schweich 1 - TC BW Witt-

lich 1
14:00 Uhr Herren 55 A-Klasse: SG Lüxem/Hasborn 1 - TuS 

Schweich 1
14:00 Uhr Mädchen U 15 B-Klasse: FSV Trier-Tarforst 1 - TuS 

Schweich 1
Sonntag, 25.06.2023
09:00 Uhr Damen 30 B-Klasse: TC Waldweiler 1 - TuS Sch-

weich 1
09:00 Uhr Herren 30 A-Klasse: TuS Schweich 1 - VfL Bad 

Kreuznach 1
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Erwachsenenbildung

VHS Schweich
Richtstraße 1- 3
54338 Schweich
Programm im Internet: www.kvhs.trier-saarburg.de
E-Mail: schweich@kvhs.trier-saarburg.de
Tel.: 06502/ 2332 / Fax : 06502/937935
Achtung: Bitte beachten Sie unser aktuelles VHS-Programm 
für das 1. Halbjahr 2023, welches Sie im Internet unter www.
kvhs.trier-saarburg.de finden bzw. als Beilage im Amtsblatt 
verteilt worden ist. Kursanmeldungen können per Mail, Fax, 
Telefon, Anrufbeantworter oder online erfolgen.
Auszug aus dem Weiterbildungsprogramm I. Semester 2023
Abkürzungen: Stefan-Andres-Schulzentrum = SAZ
Levana-Schule Schweich = LevS
Umwelt - Energie
Balkonkraftwerk
Einfach und günstig Strom selbst erzeugen!
Keine Frage, die Energiewende beginnt im Privaten. Und so las-
sen steigende Strompreise derzeit sogenannte „Balkonkraftwerke“ 
boomen - die Plug-and-Play-Lösung für alle, die einen Teil ihres 
Stroms mittels der Sonne selbst erzeugen möchten. Solarpanels 
aufstellen, in die Steckdose stecken, Stromkosten senken!
Legal, genehmigungsfrei und ohne einen teuren Elektriker zu be-
mühen - für Mieter wie Hausbesitzer gleichermaßen geeignet. Den-
noch herrschen Verunsicherung und (oftmals bewusst gestreute) 
Fehlinformation in Sachen „Balkonkraftwerk“, so dass sich Inter-
essenten oft alleine gelassen fühlen oder gar „abgezockt“ werden.
In diesem Vortrag klärt Journalist Ralf Kleff über die gängigen My-
then, Vor- und Nachteile in Sachen „solare Minikraftwerke“ auf, und 
zeigt wie wirklich jeder ohne viel Aufwand und Investition zum eige-
nen Stromerzeuger werden kann...
Do., 06.07.2023, 18:30 Uhr, Schweich, Stefan-Andres-Schulzent-
rum, Raum R50; Ralf Kleff (vorherige Anmeldung erforderlich)
Musik
Keyboard - Piano - Akkordeon
Einzelunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene, Termine don-
nerstags und freitags auf Anfrage, SAZ, Viktoria Makarenko
Singen in Kenn
Do., 18:30 - 20:00 Uhr, 14-tägig, nähere Infos über Klaus Wagner, 
Telefon: 06502/4040651.
Gesundheit
Verschiedene Sport- und Entspannungskurse
Termine auf Anfrage; Neustart nach den Sommerferien
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Luxemburgisch
Verschiedene Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene
Deutsch als Fremdsprache 3 Kurse für Anfänger / Fortge-
schrittene
Mo., 18 - 19 - 20 Uhr, Stefan-Andres-Schulzentrum, E. Pesie
Englischkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen, Querein-
stieg jederzeit möglich, nähere Infos im Internet oder über VHS 
direkt
Französischkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen, Quer-
einstieg jederzeit möglich
Spanischkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen (A1/A2/B1)
Quereinstieg jederzeit möglich
Junge Seite
Ein Abenteuertag im Meulenwald
Mi., 28.06.23, 15 - 17:15 Uhr, oberer Parkplatz am Heilbrunnen, 
Christoph Postler, Naturerlebnis-Pädagoge

Ein Blick zu unseren Nachbarn

LandFrauen Trier-Saarburg
Wildkräuter & Insekten

Der Landfrauenverband Rheinland-Nassau und die Landzentrale 
für Umweltaufklärung haben das Kooperationsprojekt „Wildkräuter“ 
ins Leben gerufen.
Kräuterexpertin Beate Stoff geht mit uns durch Wiesen und Wälder 
und macht uns aufmerksam alle Wildkräuter am Wegesrand.
Welche Wildkräuter eignen sich zu kultivieren oder sind als „Un-
kräuter“ im Garten auch so zu finden.
Warum sind sie so wertvoll?

Freitag, 23.06.
18.30 Uhr Hl. Messe in Mehring
Samstag, 24.06.
17.00 Uhr Hl. Messe zum Patronatsfest in Schleich
17.00 Uhr Andacht mit Aussetzung des Allerheiligsten zur Er-

öffnung des Ewig Gebets in Klüsserath
17.30 Uhr Betstunde für Kinder und Jugendliche
18.00 Uhr Betstunde für Lebende u. Verstorbene
18.30 Uhr Hl. Messe mit Te Deum und sakramentalem Segen 

als Abschluss des Ewigen Gebets in Klüsserath
Sonntag, 25.06.
09.00 Uhr Hl. Messe in Pölich
10.30 Uhr Hochamt in Leiwen
10.30 Uhr Hochamt in Mehring
14.30 Uhr Hl. Taufe in Detzem
Montag, 26.06.
18.30 Uhr Hl. Messe in Köwerich

Pfarrfest mit „Jubiläum 450 Jahre plus 3“
Wer hat noch einen Oldtimer oder einen alten Traktor?

Im Rahmen des Festes zum Jubiläum „450 Jahre plus 3“ der Pfarrei 
St. Martin in Schweich am 09. Juli 2023, möchten wir wieder wie 
beim letzten Pfarrfest eine kleine Ausstellung von Oldtimern und 
alten Traktoren anbieten. Diese werden im Anschluss an das Pon-
tifikalamt, was um 10:00 Uhr auf dem Vorplatz des Altenheimes St. 
Josef beginnt, gesegnet. Jeder Teilnehmer/-in erhält auch eine Er-
innerungsurkunde. Ort der Ausstellung wird auf dem Gelände des 
Altenheimes und der Klosterstr. sein. Viele Liebhaber von histori-
schen, alten Fahrzeugen würden sich mit Sicherheit darüber sehr 
freuen.
Weitere Infos erhalten sie bei:
Joachim Wagner Tel: 06502/7288

joachim_karin.wagner@t-online.de
Karin Meisberger Tel: 0160/2036142

Familienkreis unserer Pfarreiengemein-
schaft Schweich

Am Samstag, dem 01.07.2023, trifft sich unser Familienkreis zu ei-
nem Grillnachmittag in Kenn. Treffpunkt ist um 15:00 Uhr am Park-
platz des Friedhofs oberhalb der Pfarrkirche. Von dort aus werden 
wir zur Grillhütte wandern. Bei Spiel und Spaß und gemeinsamen 
Grillen werden wir ein paar schöne Stunden in guter Gemeinschaft 
erleben. Familien, die sich uns anschließen wollen, sind herzlich 
willkommen. Einfach an dem Nachmittag mit eigenem Grillgut und 
vielleicht einem Salat vorbeikommen. Unser Kreis besteht derzeit 
aus fünf Familien, ist jedoch offen für andere Familien. Für die 
Sommerferien ist eine Fahrt in den Zoo geplant. Sollten Sie Interes-
se haben, sprechen Sie uns an; Familie Geldmacher, Astrid Koster 
und Rüdiger Glaub-Engelskirchen geben gerne Auskunft!

Messdienerleiterrunde Bekond-Föhren-
Kenn-Schweich/Issel

In Kenn hat sich in den letzten Wochen eine neue Leiterrunde der 
Messdiener*innen formiert. Neben dem Kennenlernen und der Re-
flexion von Aktionen, gilt es auch neue Termine und Absprachen 
zu treffen. Auf unserem Programm haben wir noch eine Fahrt ins 
Phantasialand sowie die Messdieneraufnahmefeiern. Wir treffen 
uns am Mittwoch, dem 12.07.2023, um 18.30 Uhr auf dem Park-
platz am Friedhof oberhalb der Pfarrkirche. Von dort aus werden wir 
gemeinsam die Grillhütte aufsuchen. Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die unsere Ministrantenpastoral unterstützen.

Gottesdienstnachrichten der  
Ev. Kirchengemeinde Ehrang

Sonntag, 25.06.2023
09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Hetzerath
10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Schweich, Pfarrer 

Harden- Süsterhenn
11.30 Uhr Kindergottesdienst in Schweich
Sonntag, 02.07.2023
10.15 Uhr Gottesdienst mit dem Gospelchor Schweich, Pfarrer 

Harden- Süsterhenn
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Kostproben können davon überzeugen, dass sie nicht nur für In-
sekten, sondern auch für den Menschen förderlich und wohlschme-
ckend sind. Rezeptblätter verführen zum Nachmachen zu Hause.
Diese Veranstaltung wird gefördert von der Landeszentrale für Um-
weltaufklärung.
Termin: Freitag, 14.07.2023 um 15:00 Uhr
Ort: 54340 Schleich, Weierbachstr. 8
Preis: 5,00 € für die Lebensmittelumlage vor Ort
Anmeldung an: Rita Scherf, E-Mail: rita.luise.scherf@gmail.

com, Handy-Nr. 0171 9473921

Eifelverein Ortsgruppe Wittlich-Land e.V.
Einladung
Am Sonntag, den 25. Juni 2023 lädt die Ortsgruppe Wittlich-Land 
im Eifelverein zum „Großen Wandertag“ nach Rivenich ein.
Ansprechpartner: Helmut Simon
Partner: Kultur- und Förderverein Rivenich beim Sommerfest
Geführte Wanderungen - Start und Ziel Schutzhütte Rivenich (ober-
halb der Ortslage, Ortsausgang Richtung Klüsserath)
15 Km - Wanderführer Horst Schönhofen u. Dorothee Alt - Start 
09.00 Uhr, unterwegs kalte Getränke gegen Kosten
10 Km - Wanderführer Lothar Billen u. Hans-Peter Alt - Start 10.00 
Uhr
5 Km - Wanderführer Helmut Simon u. Martina Lichter - Start 10.30 
Uhr für Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, kinderwagentauglich
Bei der 5-Km-Wanderung wird wieder die Erlebnisschule Wald und 
Wild unterwegs vor Ort sein. Es werden dabei wieder Spiele für 
Kinder angeboten. Anmeldung zu allen drei Wanderungen ist nicht 
erforderlich.
Gäste sind herzlich willkommen. Angebot vom Heimat- u. Kultur-
verein Rivenich bei der Schutzhütte: Speisen und Getränke, Mittag-
essen, Kaffee und Kuchen. Konzert Musikverein Rivenich. Eigene 
An- und Abreise, der Verein übernimmt keine Kosten.

Ende des redaktionellen Teils
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Diese Woche in den Kreis-Nachrichten

• Ausstellung: Den Blick auf das Klima gerichtet
• Zu-Tech-Trier: Technik zum Anfassen

Die Kreis-Nachrichten finden sich im Anschluss an 
den redaktionellen Teil des Amtsblattes.

Wegen Vereinsauflösung veranstaltet der 
Heimat- u. Verkehrsverein Schweich einen 

Flohmarkt am 1. Juli 2023 
von 10.00 bis 13.00 Uhr in Issel, Spingel 14 

zur Besichtigung und Verkauf von diversen Sachen. 
Zum Beispiel: 1 Pavillon 3 x 3 m und 6 x 3 m,  

1 Kaffeemaschine für 65 Tassen. etc

am Sonntag, den 02. Juli 2023
in der Pfarrkirche St. Martin in Schweich.

Die Kommunionkinder aus

Schweich
Sophie Karthäuser

Lotta Katharina und
Lukas Memmesheimer

Hanne Sänger
Laura Sophie Schneider

Laura Luna Willems

Riol
Nick Becker
Tim Dietrich

Julian Genannt
Finn Jayden Viens

Longuich-Kirsch
Nele Schmitz

Lilly Anna Verkoyen
Angelina-Marie und

Sebastian Zilles

Longuich
Maéva Anna Kettern

Philipp Münich
Maximilian Correa de Ridder

Kommunion
Wir freuen uns auf unsere erste heilige 

KOMMUNION  KONFIRMATION

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Den Blick auf das Klima gerichtet
Fotoausstellung: Vernissage in der Kreisverwaltung / Rahmenprogramm mit Vorträgen

Dr. Maiken Winter, Landrat Metzdorf und 
die Leiterin der Kreisvolkshochschule, Ju-
dith Waibel, (v.l.) bei der Vernissage

Das Austrocknen von Böden, Schmelzen 
von Gletschern und das Ausbleichen 
von Korallenriffen – es sind beeindru-
ckende und zugleich erschreckende 
Fotos, die im Rahmen der Reihe „Blick-
Richtung: Klima“ in der Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg gezeigt werden. Dabei 
verdeutlichen sie eines ganz klar: Die 
Auswirkungen des Klimawandels sind 
rund um den Globus bereits drastisch 
spürbar. Mit einer Vernissage wurde die 
Ausstellung eröffnet. Sie ist für interes-
sierte  Bürgerinnen und Bürger während 
der Öffnungszeiten des Kreishauses frei 
zugänglich.

Extreme Wetterereignisse

„Mit der Ausrichtung dieser Kunstaus-
stellung möchten wir als Kreis den Blick 
auf ein Thema richten, das noch viel 
mehr Aufmerksamkeit bedarf: der Kli-
mawandel“, so Landrat Stefan Metzdorf. 
„Denn die extremen Wetterereignisse 
nehmen stetig zu. Nicht zuletzt die 
Hochwasserkatastrophe 2021 hat uns 
gezeigt, wie sehr der Klimawandel auch 

eine Gefahr für unsere Region sein kann. 
Eines steht fest: Es muss gehandelt wer-
den und nur gemeinsam können wir 
diese Sache angehen.“

Dr. Maiken Winter, Vorsitzende des Ver-
eins WissenLeben und Initiatorin der 
Ausstellung „Klimawandel – eine globa-
le Herausforderung“, führte das Publi-
kum näher an die künstlerischen Fotos 
heran. „Jetzt ist die Zeit“, sagte Dr. Winter. 
„Wir müssen etwas tun und dafür brau-
chen wir natürlich Regeln, aber genau-
so wichtig sind positive Visionen. Denn 
die Ausstellung zeigt nicht nur negative 
Bilder, sondern auch Lösungsansätze für 
eine lebenswerte Zukunft.“

Der Amerikaner Gary Braasch war einer 
der ersten Fotografen, der die Auswir-
kungen der globalen Erwärmung doku-
mentierte. Sein zentrales Anliegen be-
stand darin, über seine Bilder Menschen 
näher an die Tatsachen des Klimawan-
dels heranzuführen und sie dadurch zu 

nachhaltigem Handeln zu motivieren. 
Die über 30 Fotografien, die noch bis 
zum 7. Juli in der Kreisverwaltung zu se-
hen sind, erreichen genau das.

Klimaschutz im Kreis

Neben der Ausstellung stehen in den 
kommenden Wochen außerdem Fach-
vorträge auf dem Programm. Die erste 
Präsentation „Aktiv fürs Klima“ findet am 
22. Juni um 11 Uhr in der Kreisverwal-
tung statt und wird von der Stabsstelle 
Kreisentwicklung und Klimaschutz ge-
führt. Dabei stellt das Klimaschutzma-
nagement der Kreisverwaltung seine 
Arbeit vor und erörtert, wie unter Ein-
beziehung der Bürger:innen ein integ-
riertes Klimaschutzkonzept erarbeitet 
werden soll. Um Anmeldung für den Vor-
trag wird gebeten an julia.bieck@trier-
saarburg.de, Tel. 0651-715309.

Die nächsten Vorträge sind auf den 5. 
und 7. Juli terminiert. Prof. Dr. Günther 
Heinemann von der Uni Trier wird ab 19 
Uhr über den Klimawandel an den Po-
largebieten sprechen. Dr. Daniel Molitor 
und Gerd Permesang stellen ab 18 Uhr 
dar, welchen Einfluss der Klimawandel 
auf den regionalen Weinbau hat. Alle In-
teressierten sind eingeladen, die Vorträ-
ge zu besuchen und die Ausstellung in 
der Kreisverwaltung zu erleben. Weitere 
Informationen zum Programm finden 
sich im Internet auf der Homepage des 
Kreises unter www.trier-saarburg.de

Ein Bild aus der Ausstellung: Auswirkung des Klimawandels ist unter anderem das verstär-
kte Auftreten von Erdrutschen wie hier in Himalaya-Gebirge.
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Mehr Unterstützung für die 
Soziale Arbeit an Schulen
Die heutige krisengeprägte Zeit sowie 
die Nachwirkungen der Maßnahmen 
rund um Corona haben die Entwicklung 
und die Bildung vieler junger Menschen 
nachhaltig gestört. Um diesem Problem 
entgegenzuwirken hat der Jugendhil-
feausschuss (JHA) in seiner jüngsten 
Sitzung über ein Gesamtkonzept für die 
„Soziale Arbeit an Schulen“ im Landkreis 
Trier-Saarburg beraten und positiv ent-
schieden. Zu diesem Konzept gehört 
sowohl die Schulsozialarbeit an weiter-
führenden Schulen als auch die derzei-
tige Sozialpädagogische Beratung an 
Grundschulen. Das Konzept wird jetzt 
im weiteren Verlauf im Kreisausschuss 
beraten und entschieden.

Momentan ist die Schulsozialarbeit an 
Schulen an zehn weiterführenden Schu-
len im Kreis etabliert. Dies ist die IGS 
Hermeskeil, die BBS Saarburg mit der 
Außenstelle Hermeskeil sowie an allen 
Realschulen plus (Waldrach, Konz, Saar-
burg, Kell am See, Schweich) sowie an 
der priv. Hauptschule Taben-Rodt und 
dem priv. Dietrich Bonhoeffer Gymna-
sium in Schweich. Das neue Konzept 
sieht eine Erweiterung der bestehen-
den Struktur der Schulsozialarbeit an 
allen Gymnasien und Förderschulen im 
Landkreis vor. Bei einer Anzahl von über 
500 jungen Menschen an den einzelnen 
Schulen soll mindestens eine Vollzeit-
stelle eingerichtet werden, bei unter 
500 jungen Menschen jeweils eine Teil-
zeitstelle.

Die Mitglieder des Jugendhilfeaus-
schusses stimmten überein, dass das 
momentane Angebot nicht mehr dem 
gewachsenen Bedarf gerecht wird. Die 
Schulsozialarbeit und die sozialpäda-
gogische Beratung an Grundschulen ist 
eine niedrigschwellige Leistung der Kin-
der- und Jugendhilfe am Ort Schule, um 
den Heranwachsenden bei den vielfältig 
auftretenden Problemen in Familie, un-
ter Freund:innen in ihrer Freizeit oder 
auch in der Schule unter die Arme zu 
greifen und somit möglichst gleiche Bil-
dungschancen für alle zu ermöglichen.

Das Gesamtkonzept soll das fachliche 
Profil der Sozialen Arbeit an Schulen im 
Kreis schärfen und für alle Schulformen 
erweitern.

Förderung von Kita-Baumaßnahmen

Weiteres Thema war die Förderung von 
Baumaßnahmen in Kitas. Der Ausschuss 
hat die finanzielle Unterstützung der 
provisorischen Gruppe der Kita St. Re-
migius in Reinsfeld in Höhe von rund 
53.000 Euro beschlossen. Damit über-
nimmt der Kreis etwa 28 Prozent der 
Gesamtkosten. Darüber hinaus wurden 
für vier weitere Kitas Investitionsförde-
rungen von über 37.000 Euro bewilligt. 
Diese beinhalten unter anderem rund 
22.000 Euro für die Sanierung der Kita 
Gusenburg/Grimburg sowie rund 15.000 
Euro für Schasffung einer provisorischen 
Gruppe in der Kita in Longuich.

Kreis-Nachrichten
Redaktion

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier

Pressestelle
Verantwortlich

Thomas Müller,  Martina Bosch
Tel. 0651-715 -240 / -406

Mail: presse@trier-saarburg.de

Eine neue Veranstaltungsreihe „Kulturkiste“ des Kulturreferates der Kreisverwaltung, die 
Kunst, Kultur und Gastronomie verbinden soll, ist im Café Razen in Trier gestartet. Kinder 
und Jugendliche der Kreismusikschule Trier-Saarburg konnten ihr musikalisches Können 
unter Beweis stellen, während die Gäste beim Genuss von Produkten des Caféhauses der 
Musik in einem lockeren Rahmen lauschten. Weitere Konzerte, Lesungen oder auch Ausstel-
lungen in Restaurants, Weinstuben und Cafés der Region sollen folgen. Gastronom:innen, 
die sich für die Ausrichtung einer Kulturveranstaltung in ihrem Haus interessieren, können 
sich an die Kreisverwaltung wenden unter Tel. 0561/715-415 oder kreismusikschule@trier-
saarburg.de. 

Kreisverwaltung
geschlossen
Wegen einer internen Veranstaltung ist 
die gesamte Kreisverwaltung in Trier 
am 29. Juni (Donnerstag) für den Publi-
kumsverkehr geschlossen. Dies betrifft 
das Haupthaus am Willy-Brandt-Platz, 
die Nebenstellen in der Metternichstra-
ße sowie das Gesundheitsamt in der 
Paulinstraße.

Meulenwaldschule
sucht Fachkräfte
Die Meulenwald-Schule in Schweich 
- Förderschule mit den Förderschwer-
punkten Lernen und Sprache - sucht für 
das kommende Schuljahr 2023/24 für 
das Ganztagsangebot Leiter:innen für 
Arbeitsgemeinschaften (AG) auf Hono-
rar-Basis. 

Es geht um AG in allen kreativen und 
handwerklichen Bereichen. Sie sollen 
Montags, Mittwochs und Donnerstags 
in der Zeit von 14:15 bis 15:45 Uhr statt-
finden. 

Außerdem sucht die kreiseigene Schu-
le Fachkräfte zur Unterstützung des 
sonderpädagogischen Teams. Voraus-
setzung ist Freude an der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Pluspunkte 
sind Kreativität und handwerkliches Ge-
schick. 

Interessierte können sich unter fol-
genden Kontaktdaten mit der Schule 
des Kreises in Verbindung setzen: info@
meulenwald-schule.de, Tel.  0 65 02 / 9 
10 95 - 0.
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Zu-Tech-Trier begeisterte mit Technik zum Anfassen
Volles Programm an zwei Tagen / Über 30 Aussteller waren vertreten
Technik zum Anfassen: Das bot die 
Zu-Tech-Trier zwei Tage lang ihren 
Besucher:innen. Über 30 Aussteller aus 
unterschiedlichsten Branchen haben sich 
auf der Technikmesse im kreiseigenen 
Balthasar-Neumann-Technikum (BNT) in 
Trier vorgestellt und präsentierten inno-
vative Zukunftstechnologien, wie etwa 
die jüngsten Errungenschaften im Be-
reich der Robotik und Künstlichen Intel-
ligenz. 

„Die Zu-Tech-Trier ist ein wichtiger Faktor 
für die Fachkräftegewinnung im Bereich 
MINT“, so Landrat Stefan Metzdorf bei der 
Eröffnung der Messe. „Darüber hinaus ist 
es wichtig, Schritt zu halten mit den viel-
fältigen technischen Neuerungen, die 
unser Leben bestimmen. Dafür bietet die 
Zu-Tech eine einzigartige Plattform und 
ich bin froh, dass wir sie als Kreis unter-
stützen.“

„In der Zukunft werden wir immer mehr 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Maschine sehen“, betonte Michael Schä-
fer, Schulleiter des BNT. „Künstliche Intel-
ligenz wird viele Aufgaben übernehmen, 
aber der Mensch muss immer noch die 
Verantwortung für diese Technik tragen.“ 

Auf der Zu-Tech-Trier waren über zwei 
Tage mehr als 30 Aussteller vertreten, da-
runter Unternehmen wie Tesla, Zahnen 
Technik, ElatecPower Distribution, Natus 
oder die Bundeswehr. Sie präsentierten 
den neusten Stand der Technik innerhalb 
ihrer Branche. Die Besucher:innen konn-
ten mit den Ausstellern ins Gespräch 

kommen und über Chancen als auch Ri-
siken im Bezug auf den Umbruch in der 
Arbeitswelt diskutieren. 

Der Innotruck des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung war ebenfalls 
vor Ort. Im doppelstöckigen Ausstel-
lungsfahrzeug ließen sich in einer Erleb-
niswelt über 80 Exponate aus Hightech 
und neuester Forschung entdecken. 

Neben den Ausstellungen fand außer-
dem ein vielfältiges Angebot an Fachvor-
trägen statt; unter anderem zu Themen 
wie der Blockchaintechnologie oder der 
Fragestellung „Werden wir in Zukunft alle 
von Robotern operiert?“.

Gute Aussicht für Zukunft der Messe

Die Technikmesse stieß insgesamt auf 
eine sehr positive Resonanz und Veran-

stalter Jörg Schädlich zeigte sich zuver-
sichtlich, dass die Zu-Tech auch nächstes 
Jahr wieder stattfinden wird. Sie wurde 
von der JS&P GmbH entwickelt und in 
Kooperation mit dem Landkreis Trier-
Saarburg und der Stadt Trier organisiert. 
Weitere Infos sind auf der Webseite www.
zu-tech-trier.de zu finden.

Landrat Stefan Metzdorf (2.v.r.) machte zusammen mit den Verantwortlichen der Zu-Tech-
Trier im BNT einen Rundgang.

Die Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) förderte 2022 im 
Auftrag des Landes vor allem im Bereich 
der Wirtschafts- und sozialen Wohn-
raumförderung private und gewerbliche 
Kunden im Landkreis Trier-Saarburg mit 
insgesamt 34,4 Millionen Euro. 

Den Großteil in Höhe von über 10,3 Mil-
lionen Euro bewilligte die Förderbank 
im Rahmen der Aufbauhilfe für von 
der Flut betroffene Privatpersonen und 
Unternehmen. Hinsichtlich der Corona-
Hilfsprogramme waren es knapp 9,4 
Millionen Euro. Über 6,7 Millionen Euro 
entfielen auf die Wirtschaftsförderung, 

knapp 8 Millionen Euro auf die Pro-
gramme der sozialen Wohnraumförde-
rung für die Schaffung und Modernisie-
rung von 55 Wohneinheiten. 

Landrat Stefan Metzdorf: „Der Kreis ist 
dankbar für das vielfältige Engagement 
der ISB. Die Förderungen ermöglichen 
im privaten und gewerblichen Bereich 
Projekte, die sonst möglicherweise nicht 
realisierbar wären – vor allem bei den 
Hilfsprogrammen. Der Landkreis profi-
tiert auch ganz direkt davon, denn alle 
umgesetzten Projekte sind eine Berei-
cherung für unsere Infrastruktur und 
weitere wirtschaftliche Entwicklung.“

Landesweit lag das Neugeschäftsvolu-
men der Förderbank mit 2,9 Milliarden 
Euro auf hohem Niveau. „Unser vergan-
genes Geschäftsjahr war von der Bear-
beitung von Hilfsprogrammen geprägt, 
welche wir zusätzlich zu den regulären 
Förderprogrammen abgewickelt haben. 
Allein im Rahmen der Aufbauhilfe zur 
Flutkatastrophe haben wir mit einem 
Gesamtvolumen von 726 Millionen Euro 
bewilligt. Und obwohl die Zahl der Neu-
anträge auf Corona-Hilfen zurückging, 
wurden Unternehmen in diesem Zu-
sammenhang insgesamt mit 524 Millio-
nen Euro unterstützt“, so Ulrich Dexhei-
mer, Sprecher des Vorstandes der ISB.

ISB: 34,4 Millionen Euro Förderung im Landkreis

Unter anderem wurde bei der Zu-Tech über 
die neuesten Errungenschaften im Bereich 
der Medizintechnik informiert.
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Die Ruwertalschule in Waldrach sucht 
ab dem 1. September zwei junge, en-
gagierte Menschen für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Grund- und Realschul-
bereich. 

Hier können junge Leute ab 18 Jahren in 
ein pädagogisches Umfeld reinschnup-
pern und erste berufliche Erfahrungen 
sammeln. Das FSJ stellt eine Chance dar, 
den eigenen Berufswunsch (Lehramt/
Erzieher) in der Praxis kennenzulernen 
und zu überprüfen. Es ist eine gute Mög-
lichkeit, sich weiterzuentwickeln und 
die Schule aus einem anderen Blickwin-
kel zu betrachten.

Während ihres Dienstes sind die Frei-
willigen sozial- und krankenversichert, 
erhalten Taschen- und Verpflegungs-
geld, einen Wohnzuschuss und haben 
Anspruch auf Urlaub in den Schulferien. 
Interessiert? Bewerbungen sind zu rich-
ten an Herrn Konz unter konz@ruwert-
alschule.de 

FSJ an der 
Ruwertalschule

Sitzung Kreisausschuss
Der Kreisausschuss wurde zu einer Sit-
zung einberufen für

Montag, 26.06.2023, 17:00 Uhr
in den Sitzungssaal der Kreisverwal-

tung in Trier.

Tagesordnung:
Nicht öffentlicher Teil
1.  Auftragsangelegenheit 
Öffentlicher Teil
2. Radverkehrskonzept; a) Auftrags-

vergabe; Planungsleistungen zur 
Erstellung von Radabstellanlagen 
und Reparatursäulen b) Planung 
und Umsetzung der überdachten 
Radabstellanlagen 

3. Anfrage zur aktuellen Kita-Proble-
matik und -Bedarfsplanung (SPD-
Kreistagsfraktion vom 29.03.23)

4. Abwicklung und Übertragungen 
von Haushaltsermächtigungen aus 

Amtliche Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung
Bauherr: Landkreis Trier-Saarburg
 Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier

Maßnahme: Sanierung Schulzentrum Konz, 4. Bauabschnitt 

Leistungen/Gewerke: 
BA-4-12 Dachdecker- und Klempnerarbeiten  
https://www.subreport.de/E47651588

Ausführungszeitraum: 
BA-4-12 Dachdecker- und Klempnerarbeiten, 50.KW 2023-34.KW 2024

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der Auflistung lediglich um grobe Ausfüh-
rungszeiten handelt, Vorlaufzeiten, Aufmaße und techn. Klärungen finden vorab 
nach Auftragsvergabe statt!

Leistungsverzeichnisse: Die Vergabeunterlagen für das jeweilige Gewerk können 
nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union, auf dem Vergabepor-
tal subreport Verlag Schawe GmbH unter o. g. Links kostenlos heruntergeladen wer-
den.

Ablauf Angebotsfrist: 
BA-4-12 Dachdecker- und Klempnerarbeiten, 18.07.2023, 9.00 Uhr

Ende der Bindefrist: 30.09.2023

Die vollständigen Bekanntmachungstexte finden Sie unter http://simap.ted.europa.
de. im Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Vergabeplattform unter o.g. 
Links.

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Vergabestelle

dem HH-Jahr 2022 in das HH-Jahr 
2023

5. Überplanmäßige Ausgaben im Be-
reich des Teilhaushaltes 2080 –So-
zialamt

6. Beteiligung des Landkreises an der 
PD - Berater der öffentlichen Hand 
GmbH

7. Zukunftsfähige Standortentwick-
lung der Kreisverwaltung - Einlei-
tung Vergabeverfahren

8. Bedarfs- und Entwicklungsplan 
2023 für den Katastrophenschutz 
im Landkreis Trier-Saarburg

9. Informationen und Anfragen 
 

Nicht öffentlicher Teil
10. Personalangelegenheiten
11. Informationen und Anfragen
  
Trier, 15.06.2023
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Stefan Metzdorf, Landrat

Schulbuchausleihe
Frist endet am 26. Juni

Im Mai wurden an den Schulen des 
Landkreises Trier-Saarburg Elternbriefe 
mit Freischaltcodes für die entgeltliche 
Schulbuchausleihe an die Schülerinnen 
und Schüler ausgehändigt. Der Bestell-
zeitraum für die Teilnahme endet am 
26. Juni.

Nach Ablauf der Frist können nur in be-
gründeten Fällen wie etwa einem Schul-
wechsel Ausnahmen gemacht werden. 

Die Schulbuchausleihe ist immer nur 
auf ein Schuljahr begrenzt und muss 
daher jährlich neu auf www.lmf-online.
rlp.de bestellt werden. 

Weitere Informationen sind im Internet 
unter www.trier-saarburg.de (Such-
begriff Schulbuchausleihe) oder unter 
www.lmf-online.rlp.de/fuer-eltern/fra-
gen-antworten erhältlich. 

Kreis-Nachrichten online lesen
www.trier-saarburg.de 

Ältere Ausgaben sind dort archiviert.
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Stellenausschreibung
Der Landkreis Trier-Saarburg ist nicht nur durch seine Lage – im Herzen Europas – ein 
attraktiver Arbeits- und Lebensort. Der Kreis wächst – als Wirtschaftsstandort durch 
seine Nähe zu Luxemburg und durch den kontinuierlichen Ausbau von Bildungs- und 
Kulturstätten. Dadurch ist er mittlerweile für über 150.000 Menschen zum Lebensmittel-
punkt geworden. Mit rund 600 Mitarbeitenden kümmert sich die Kreisverwaltung Trier-
Saarburg mit Standorten in der kreisfreien Stadt Trier um die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger.

Bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der 
Abteilung 13/Informationstechnologie am Standort Willy-Brandt-Platz eine Stelle 
als

Fachkraft (m/w/d) IT-Systembetreuung für Schulen

zu besetzen. Es handelt sich dabei um eine unbefristete Vollzeitstelle.

Aufgaben:
• Eigenständige Betreuung der IT-Netzwerke und Infrastruktur der Hard- und Soft-

ware für die Verwaltungsnetzwerke sowie für die Schülernetzwerke in den zuge-
teilten Schulen

• IT-Support für alle schulischen Endgeräte und Softwareanwendungen (First- und 
Second-Level) sowie technische Beratung der Schulen

• Technische Umsetzung des Projektes DigitalPakt Schule
• Installation, Wartung und Aktualisierung von Betriebssystem, Standard- und spe-

zieller Branchensoftware
• Management der Server; Fehlersuche und -beseitigung
• Unterstützung für Planung und Design der Windows Server und Umgebung des 

Active Directory
• Unterstützung bei der Planung und Weiterentwicklung von IT-Konzepten

Anforderungsprofil:
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten IT-Beruf
• mehrjährige Berufserfahrung im IT-Bereich ist von Vorteil
• fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung im Bereich Microsoft-Server und 

Active Directory, Exchange, DNS, DHCP, WSUS sowie aktuelle Kenntnisse in der 
Verwaltung von Windows Servern

• Kenntnisse in der Netzwerkverwaltung (Firewalls, VLAN, WLAN, VPN)
• gültige Fahrerlaubnis der Klasse B sowie die Bereitschaft, den eigenen Pkw gegen 

Kostenerstattung zur Verfügung zu stellen
• kommunikative Fähigkeiten und didaktisches Geschick, Serviceorientierung, En-

gagement und Belastbarkeit werden vorausgesetzt

Wir bieten:
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach dem Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst in der Entgeltgruppe 9b TVöD (VKA)
• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
• einen familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten
• vielfältige Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Eine Besetzung mit Teilzeitkräften ist möglich, wobei eine Ganztagespräsenz ge-
währleistet sein muss. In Umsetzung unseres Gleichstellungsplanes begrüßen wir 
ausdrücklich Bewerbungen von Frauen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt.

Ihr Kontakt:
Für Rückfragen und Informationen steht Ihnen Sabrina Filges, Tel. 0651/715-495 zur 
Verfügung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung wird erbeten bis zum 7. Juli 2023 über unser On-
linebewerbungsportal.

Öffentliche 
Ausschreibung

Bauherr: Kreisverwaltung Trier-Saarburg
 Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier

Maßnahme: Buswendeschleife und 
barrierefreier Ausbau einer Haltestelle 
an der Grundschule St. Martin und der 
Don- Bosco Schule
Ausbau der Straße gem. RSTO-12

Leistung: DIN 18300 Tiefbauarbeiten

• ca. 240 m² Oberbodenarbeiten 
durchführen

• ca. 275 m³ Erdbewegungen durch-
führen

• ca. 185 m³ Untergrundverbesserung 
herstellen

• ca. 65 m Entwässerungsleitung her-
stellen

• ca. 1 St. Schachtabdeckung anpas-
sen

• ca. 3 St. Straßeneinläufe herstellen
• ca. 205 m³ Schottermaterial herstel-

len
• ca. 355 m² Asphaltschichten herstel-

len
• ca. 245 m² Pflasterfläche herstellen
• ca. 15 m Sonderbusbord herstellen
• ca. 40 m Hochbord herstellen
• ca. 45 m Rundbord herstellen
• ca. 68 m Flachbord herstellen
• ca. 130 m Tiefbord herstellen
• ca. 90 m Gussasphaltrinne herstellen
• ca. 60 m Straßenbeleuchtungskabel 

verlegen

Ausführungszeiten: 01.08.2023 bis 
31.10.2023

Die Vergabeunterlagen können nach 
Veröffentlichung auf dem Vergabeportal 
subreport Verlag Schawe GmbH unter 
dem folgenden Link https://www.subre-
port.de/E64781569
kostenlos heruntergeladen werden.

Ablauf Angebotsfrist: 03.07.2023, 9:00 
Uhr
Ende der Bindefrist: 13.09.2023

Den vollständigen Bekanntmachungs-
text finden Sie auf der Vergabeplattform 
unter: 

https://www.subreport.de/E64781569
Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
- Vergabestelle -
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Antragsverfahren für Neueinsteiger und Verlängerung 
auslaufender Verträge der Agrarumweltmaßnahmen

(GAP-Förderperioe 2023-2027) in Rheinland-Pfalz eröffnet  

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg weist darauf hin, dass das Neuantragsverfahren für 
die Agrarumweltmaßnahmen eröffnet ist. Förderanträge können noch  bis zum 30. 
Juni 2023 bei der Kreisverwaltung gestellt werden. Der Abschluss von neuen 5-Jah-
resverpflichtungen kann für die nachfolgend genannten Programmteile beantragt 
werden. 

Programmteile:

• Extensive Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen undtiergerechte Haltung 
auf Grünland

• Vielfältige Kulturen im Ackerbau 
• Umweltschonende Bewirtschaftung der Steil- und Steilstlagenrebflächen  im 

Weinbau  
• Anlage von Saum- und Bandstrukturen auf Ackerflächen
• Umwandlung von Ackerflächen in Grünland
• Alternative Pflanzenschutzverfahren
• Vertragsnaturschutz Grünland
• Vertragsnaturschutz Kennarten
• Vertragsnaturschutz Acker
• Vertragsnaturschutz Weinberg
• Vertragsnaturschutz Streuobst 
• Biotechnische Pflanzenschutzverfahren im Weinbau
• Ökologische Wirtschaftsweise im Unternehmen

Falls die eingehenden Anträge das bereitgestellte Mittelvolumen überschreiten, grei-
fen neu festgelegte Auswahlkriterien. Dabei wird mittels transparenter Kriterien eine 
faire Auswahl sichergestellt und garantiert, dass die verfügbaren Mittel bestmöglich 
eingesetzt werden. 

Die im Vertragsnaturschutz beantragten Flächen werden, mit Ausnahme der in 2021 
positiv begutachteten Verlängerungsanträge, auf naturschutzfachliche Eignung ge-
prüft. Eine positive Begutachtung ist Voraussetzung für die Förderung.

Fragen zum Programm können mit den Beratern und Beraterinnen der Dienstlei-
stungszentren für den ländlichen Raum (DLR) oder den Fachberatern/innen für Na-
turschutz besprochen werden. Zusätzlich werden an folgenden Terminen online 
Informationsveranstaltungen stattfinden: 14.06., 20.06., 22.06. und 27.06.2023. Einzel-
heiten finden Sie unter www.agrarumwelt.rlp.de/Agrarumwelt/Termine

Über Einzelheiten zu den Programmteilen können sich Interessenten auf der Internet-
seite www.agrarumwelt.rlp.de informieren. Dort sind die entsprechenden Antragsun-
terlagen, Kurzbeschreibungen der Programmteile sowie die Bewirtschaftungsgrund-
sätze zum Herunterladen hinterlegt. 

Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisver-
waltung Trier-Saarburg gerne telefonisch unter Tel. 0651/715-414, 715-320, 715-345, 
715-116 oder per eMail agrarfoerderung@trier-saarburg.de zur Verfügung.

Information zum Antragsverfahren für
Agrarumweltmaßnahmen

Seit 2016 zeichnet das DLR Mosel 
„Leuchtpunkte der Artenvielfalt“ aus. Im 
Jubiläumsjahr der Lebendigen Mosel-
weinberge 2023 soll das Projekt mit den 
letzten vier feierlichen Auszeichnungen 
abgeschlossen werden. 21 Leucht-
punkte werden dann an der Mosel die 
besondere Tier- und Pflanzenwelt in Ver-
bindung mit Kultur und Weinbau reprä-
sentieren. 

Unter dem Motto „Mauerlandschaf-
ten“ wird in diesem Jahr der „Mehrin-
ger Blattenberg“ gewürdigt. Erst mit 
dem Bau von landschaftsprägenden 
Trockenmauern in Weinbergen war in 
vielen Bereichen im Weinanbaugebiet 
Mosel der Weinbau überhaupt mög-
lich. Der „Mehringer Blattenberg“ steht 
im Zeichen dieser Landschaftshistorie 
und zeigt, dass heute Trockenmauern 
bedeutsame Lebensräume für die hei-
mische Flora und Fauna und deshalb 
geschützt sind. 

Die offizielle Auszeichnung des Leucht-
punktes „Mehringer Blattenberg“ mit 
Filmpremiere findet am 27. Juni um 17 
Uhr am neuen Wein-Pavillion, Garten-
straße 7 in Mehring statt. Auf dem Pro-
gramm stehen Beiträge zum Weinbau 
und der Artenvielfalt in den lebendigen 
Weinbergen des Mehringer Blatten-
berges. Die Gemeinde freut sich auf die 
rege Teilnahme der Bevölkerung und 
den Austausch bei Wein und Imbiss. 

Leuchtpunkt
der Artenvielfalt
Auszeichnung in Mehring

Der „Mehringer Blattenberg“  wird als 
Leuchtpunkt ausgezeichnet.
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Entdecke auch Deinen Ort!

Jetzt kostenfrei in Deinem Store!

meinort.app
Web-App unter

Gemeinschaft
erleben
Das ist meinOrt.

Wir bringen Abwechslung
Wir bringen Abwechslungin Ihre Küchein Ihre Küche

FRISCHE WURSTWAREN
aus geprüfter Meisterqualität 

Im Angebot vom 23.06.2023 bis 29.06.2023

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Orenhofen · Dreis · Salmtal · Manderscheid

www.metzgerei-mittler.de

Rinderfilet  1 kg  36,99 ¤

Gyros vom Schwein 1 kg 9,49 ¤

Chili-Käseknacker 100 g 1,39 ¤

Bauernsülze 100 g  1,19 ¤

Pizza Salami  100 g  1,39 ¤

EXTRA 
DER WOCHE:

Tsatsiki         

 100 g  0,99 ¤

TIEFPREIS 
DES MONATS:

grobe Bratwurst 
 10 Stück   9,00 ¤

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Amtsblatt „Römische Weinstraße“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Römische Weinstraße“  
unter http://epaper.wittich.de/724

Redaktions-Annahmeschluss 
Di., 12.00 Uhr 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 12.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Rebekka Beck
Medienberaterin
Tel. 06502 9147-269 
r.beck@wittich-foehren.de

Claudia Straka 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-274
c.straka@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.
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>> A >> 

Bachstraße 44 • 54346 Mehring • Tel.: 06502 / 9329866

ALLERGIETHERAPIE / HEILPRAKTIKERIN

>> B >> 

Backwaren 
Elke Peters

Wir lieben unser Handwerk 
und freuen uns auf Ihren Besuch!

Brückenstraße 89  
54338 Schweich

Telefon: 06502- 23 02

Heizung - Sanitär - Badsanierung

Ihr neues Bad aus einer Hand!
Tel. 0 65 02 / 24 32

Neustr. 46 • 54341 Fell • www.tine-gmbh.de

>> D >> 

•   Schiefer- und 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Brevet de Maî trise
PATRICK NOLTE GmbH

>> E >> 

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

>> F >> 

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: info@fellerdach.de w
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>> H >> 

>> L >> 

>> P >> 

Für die natürliche und physiologische 
Bewegung Ihres Pferdes 

Michèle Geib
Im Handwerkerhof 6 | 54338 Schweich-Issel

Tel.: 0174-9236627

Für das Wohl 

unserer Pferde 

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

PRAXIS FÜR 
OSTEOPATHIE

54343 Föhren  
Telefon: 06502 / 9 39 99 13

Hilft z.B. bei:
Kopf-, Rücken- & Bauchschmerzen, Schwindel, ...

David Pelzer  
Frank Lachmund
Daniela Kiemes Telefon:

0 65 02 / 9 39 99 13

Föhren-Industriepark
Europa-Allee 8

Carmen R.  
& Elena 

... Alles wird gut ...
Körperpflege - Behandlungen  

Hauswirtschaft - Pflegeeinsatz § 37.3

Telefon: 0 65 07 / 9 39 78 78
www.pflegedaheim-mosel.de 

PFLEGEDIENST

Podologie Monja Leineweber
Waldrach, 06500/9173494

Alle Kassen

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A Bis ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…
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IHR PARTNER FÜR WEINBAU-, GARTEN-, FORST- & KOMMUNALTECHNIK 

  

   

   

  

  

   

HAUSMESSE & 
NEUERÖFFNUNG NEUERÖFFNUNG NEUERÖFFNUNG 

AM 24. & 25. JUNI 
IN PIESPORT 

○ MASCHINENAUSSTELLUNG 
 

   ○ HÜPFBURG & KINDERKARUSSELL 
 

       ○ HUSQVARNA & AS-MOTOR  
           GARTENGERÄTE 
 

              ○ GEBRAUCHTMASCHINEN 
 

                ○ VIELE SONDERANGEBOTE                          

                      ○ FOODTRUCK  
  (Fleischerei Haep, Wittlich) 
 

                             ○ KAFFEE & KUCHEN 
             (Café Kettern, Piesport) 

 

                               ○ WEINSTAND
                                   (Piesporter Goldfestival - Winzer) 

 

SAMSTAG 
SONNTAG 

VON 10:00 
BIS 17:00 UHR 

Wir haben für Sie jetzt  
täglich geöffnet! 

(Ausnahme Montag- und Mittwochnachmittag)

   Die 
Grillsaison
   hat 
begonnen:

Kamm- und Stielkotelett 
oder mariniert als 
Grillkotelett 
 1 kg  8,90 €
Grobe Bratwurst 
 1 kg  9,90 €
Fleischwurst im Ring 
 1 kg  9,99 €

Fleischerei Tyszak
Im Ecken 11 · 54344 Kenn

Bestellungen nehmen wir gerne 
unter Telefon 06502 / 2421 und 

0160 / 7204859 entgegen.

>> V >> 

06502 / 6800
o. 6900

mediVAN

Taxi Service rund um die Uhr

Liegendtransport
Tragestuhl- & 

Rollstuhl- & Krankenfahrten TAXI
DRUCKENMÜLLER 

SCHWEICH

 

Geschäftsanzeigen online aufgeben
anzeigen.wittich.de
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www.wittich.deGut informiert durch Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Terrassendiele Jatoba KD 
Oberfl ächenprofi l: glatt / glatt 
Format: 21 x 145 mm, Längen: 2.150 bis 6.100 mm

Meister Parkett Landhausdiele Rieslingeiche
naturgeölt, längsseitige Fase, 
Format: 180 x 2.200 mm, Stärke: 13 mm

12,95 €/lfm

9,-95
€/lfm

56,95 €/qm

39,-95
€/qm
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www.leyendecker-shop.deLuxemburger Str. 232 · Trier · Tel. +49 (0) 651.82 62-0

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag: 09.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 16.00 Uhr

2.000 qm Gartenausstellung – grenzenlose Inspiration!

Besuchen Sie unsere großzügige Ausstellung und nutzen Sie die Möglichkeit zum Probesitzen und fühlen Sie 
die unterschiedlichen Materialien. Hier fi nden Sie Inspiration für Ihren Garten, Balkon oder Terrasse, in dem 
am Ende einfach jedes noch so kleine Detail stimmt.
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Verbandsgemeindeverwaltung
Bernkastel-Kues

Stellenausschreibungen
■  einen/eine staatlich geprüfte/n Techniker/in (m/w/d)
 - Fachrichtung Tiefbau

■  einen/eine Bauingenieur/in (m/w/d)
 - Fachrichtung Tiefbau

Weitere detaillierte Informationen zu den Stellenangeboten und 
zu den weiteren Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie auf 
der Homepage der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.

Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues
Fachbereich I – Personal/Organisation
Gestade 18, 54470 Bernkastel-Kues

Suche gelegentliche  
Einkaufshilfe in Fell,

Auf den Schiefergruben.

Tel. 0151 / 42 848 409

Alleinstehende Witwe (60 Jahre) bietet Gesellschaft
für alleinstehende Personen (weibl., männl.) an.
Für Mithilfe im Haushalt, Einkaufen, Arztbesuche, Freizeit.
Pkw vorhanden, auch bereit zum Wohnungswechsel.
Freue mich über Ihren Anruf! Tel. 0175 / 5133256

Reinigungskraft 
in Schweich gesucht

14-tägl., 3 Std. vormittags. Nur mit Anmeldung.
Tel. 0160 / 99 29 50 29 ab 18 Uhr

WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

WÄRMEDÄMMFASSADEN
INNEN- & AUSSEN-PUTZ

TROCKENBAU

WWW.STUKKATEUR-SAHLER.DE

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
jobs-regional.de

Finden Sie das 
passende Zuhause!
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Jetzt Schweinehund anleinen!

 Wittlich • Ensch • Herforst

free
BefreieDich
von Verpflichtungen:

#keinelangevertragsbindung

#14tagekostenlostesten

#keinepauschalen

Der Sommer kommt:

#keinelangevertragsbindung

#14tagekostenlostesten

#keinepauschalen

14 Tage kostenlos testen, 
Mitglied werden und 1.000,- € in 
bar gewinnen*!

Vereinbare jetzt schnell online einen 
Termin unter:
wellcomebeieffectiv.de/angebot

* Hauptpreis exklusiv für Mitglieder des internen Sommerspiels und 
 nicht kumulierbar. Auslosung erfolgt unter allen Teilnehmenden.
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Schlepperfahrer für Weinbau 
nach Longuich gesucht.

Tel. 0 65 02 / 71 96

Schweich-Issel
Wir suchen eine zuverlässige, ehrliche

Putz- u. Bügelhilfe für 2 Personenhaushalt,
3 x wöchentlich für je 4 Stunden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 0171 / 1650418

IHR 
Arbeitsplatz
auf Youtube

Seit mehr als 50 Jahren ist unsere Kernkompetenz die lokale 
Information. In persönlicher Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
verbreiten wir lokale Informationen. Egal ob gedruckt als Zeitung, 
digital im Internet oder mobil auf dem Smartphone. 

Wenn auch Sie beim Marktführer für lokale Informationen etwas 
bewegen wollen, Ihr Engagement genauso groß ist wie Ihr 
Qualitätsanspruch, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir 
suchen zum nächstmöglichen Termin für den Standort Föhren

kaufm. Mitarbeiter/ 
Sachbearbeiter (m/w/d) 

für Zusteller und Logistik
Ihr Aufgabengebiet: 
•  Vorbereitung Lohnabrechnung der Zusteller
• Erstellen von Statistiken
• Datenerstellung für die Produktion
• Bearbeitung und Pflege Geo-Informationssystem
• Betreuung Vertriebsinspektoren

Optimale Voraussetzungen: 
• Ausbildung im kaufmännischen Bereich
• Sicherer und schneller Umgang mit dem PC, 

insbesondere Excel
• verantwortungsbewusste, strukturierte und zuverlässige 

Arbeitsweise
• Kommunikations- und Teamfähigkeit

Was Sie bei uns erwartet:
• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in Vollzeit
• Zukunftssicherer Arbeitsplatz
• Betriebliche Gesundheitsförderung
• Systematische Einarbeitung

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen  
Unterlagen per E-Mail an: bewerbung@wittich-foehren.de 
unter dem Kennwort „kaufm. Mitarbeiter/Sachbearbeiter“

LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren
www.wittich.de
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*Für Studiowechsler bis zu 12(!!) Monate kostenloses Training möglich!

Schlanker, fitter & gesünder - starte mit dem Trainingsexperten durch!

*Bei Abschluss einer Mitgliedschaft.
*Sonderangebot gilt nur bis 30.06.2023!Hier scannen!

Den ganzen Sommer gratis trainieren und deine Ziele erreichen!
Probetraining oder Beratungstermin unter:

Tel. 06502 / 996 550
www.hill-fitness.de

In den Schlimmfuhren 18, 54338 Schweich *Für Studiowechsler bis zu 12(!!) Monate kostenloses Training möglich!

Schlanker, fitter & gesünder - starte mit dem Trainingsexperten durch!

*Bei Abschluss einer Mitgliedschaft.
*Sonderangebot gilt nur bis 30.06.2023!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!Hier scannen!

Den ganzen Sommer gratis trainieren und deine Ziele erreichen!
Probetraining oder Beratungstermin unter:

Tel. 06502 / 996 550
www.hill-fitness.de

In den Schlimmfuhren 18, 54338 Schweich

GRILL DOCH!GRILL DOCH!
vom 26.06. bis 01.07.

Unser besonderer tipp für sie: haben sie schon unsere 
leckeren salate aus eigener herstellung probiert?

Von Montag bis Mittwoch

Paprikagulasch 9,99 EUR/1 kg 

Von Donnerstag bis Samstag

Schweinefiletspieße  15,99 EUR/1 kg

Wiener RahmpfanneWiener Rahmpfanne  0,99 0,99 EUR/100 gEUR/100 g
aus magerstem Schinkenfleisch handgeschnittenaus magerstem Schinkenfleisch handgeschnitten

WesternsteaksWesternsteaks  1,09 1,09 EUR/100 gEUR/100 g
vom mageren Schweinenackenvom mageren Schweinenacken  
Brasilianischer RahmbratenBrasilianischer Rahmbraten  1,29 1,29 EUR/100 gEUR/100 g
mit feiner Sauce Hollandaisemit feiner Sauce Hollandaise

Franz. ZwiebelbratwurstFranz. Zwiebelbratwurst  1,29 1,29 EUR/100 gEUR/100 g
mit glasierten Zwiebelnmit glasierten Zwiebeln

PizzabratwurstPizzabratwurst  1,19 1,19 EUR/100 gEUR/100 g  
italienische Bratwurstvarianteitalienische Bratwurstvariante  
Bolognesesalat  Bolognesesalat  1,29 1,29 EUR/100 gEUR/100 g  
hausgemacht – einfach leckerhausgemacht – einfach lecker

Grillen vom Fachmann! Größte Grillauswahl in der Region!

Jörg Gans
          Malermeister

Tel. 0651 / 82 10 91 · Mobil 0171 / 285 93 47
Neustraße 27 · 54317 Kasel

Hoffest in Schleich
Samstag, den 24. Juni  ab 16:00 Uhr 
Tanz mit Two4you  ab 19:00 Uhr 
Sonntag, den 25. Juni  ab 11:00 Uhr
Kaffee und Kuchen  ab 14:00 Uhr 
Montag, den 26. Juni  ab 17:00 Uhr

Es lädt ein Weingut Stefan Drockenmüller

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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Holger Wiedemann
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Fußleisten GRATIS!
Beim Kauf von Vinyl und Parkett erhalten 

Sie passende Fußleisten gratis!
1 m2 Belag = 1 lfm Fußleiste 

©
Jo

ka

Wiedemann GmbH 
In den Schlimmfuhren 6a  

54338 Schweich 
Tel. 06502 939550 

info@farben-wiedemann.de 
www.wiedemann-schweich.de  

Sprechen Sie 
mich gerne an!

ab 19,99 €

Vinyl
robust, 

wasserfest

€/m2
ab 49,99 €

Parkett 
Eiche 

im Landhaus-Stil

€/m2


